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ÜBER DEN CHEMIE³-PRAXISGUIDE 
NACHHALTIGKEITSBERICHTERSTATTUNG 

ɀ PFLICHTEN ERFÜLLEN, CHANCEN NUTZEN, ZUKUNFT 
GESTALTEN ɀ 
 

Den Chemie3-Praxisguide Nachhaltigkeitsberichterstattung haben wir , die Partner 

Bundesarbeitgeberverband Chemie e.V (BAVC), Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie 

(IGBCE) und Verband der chemischen Industrie e.V. (VCI) gemeinsam mit Unternehmen und 

Arbeitnehmervertretungen entwickelt. Begleitet wurde der Prozess von der Strategieberatung 

fors.earth GmbH . Der Chemie³-Praxisguides Nachhaltigkeitsberichterstattung basiert auf dem 

europäische n Green Deal , konkret  der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) und der EU-

Taxonomie Verordnung (EU-Taxonomie) . 

Politische Absicht der Regulierung en ist es, ϥnvestitionen gezielt in nachhaltige Wirtschaftsbereiche zu 

lenken. Und nicht zuletzt wollen Beschäftigte, Kund:innen und Zivilgesellschaft darüber informiert 

sein, wie nachhaltig Unternehmen wirtschaften. Die Nachhaltigkeitsberichterstattung soll dabei ein 

zentrales Steuerungsinstrument  sein. 

Der Chemie³-Praxisguide Nachhaltigkeitsberichterstattung orientiert sich an diesem zurzeit geltenden 

Rechtsrahmen ɀ vor Inkrafttreten möglicher Änderungen im  sogenannten Omnibus -Verfahren .1 

Sobald die regulatorischen Entwicklungen abgeschlossen und verlässliche rechtliche Grundlagen 

geschaffen sind, werden wir prüfen , inwieweit der Chemie³-Praxisguide aktualisiert werden muss.  

Unabhängig von der Regulierung kann die Nachhaltigkeitsberichterstattung eine wertvolle Hilfe für 

die Ausrichtung der Unternehmensstrategie sein: Die Nachhaltigkeitsberichterstattung liefert 

Informationen für fundierte Investitions - und Geschäftsentscheidu ngen und unterstützt die 

Transformation in Richtung einer nachhaltigen Wirtschaftsweise. Für Investoren schafft sie Klarheit 

über unternehmerisches Handeln. Entscheidend sind dabei Transparenz, Vollständigkeit und 

Vergleichbarkeit der Informationen.  

Chemie³ hat deshalb  den Chemie³-Praxisguide Nachhaltigkeitsberichterstattung entwickelt, der 

Unternehmen und Arbeitnehmervertretungen der chemisch -pharmazeutischen Industrie konkrete 

Orientierung und Unterstützung bietet. Der Praxisguide ist praxisnah angelegt und baut auf den 

Erfahrungen einer Gruppe von Unternehmens - und Arbeitnehmervertretungen auf. Er bündelt das 

 
1 Der sog. Omnibus I bezeichnet ein laufendes Verfahren der EU, bei dem die derzeitigen Anforderungen zu Nachhaltigkeitsberichterstattung und 

menschenrechtlicher Sorgfaltspflicht ï insbesondere die CSRD, die CSDDD und die EU-Taxonomie ï überarbeitet werden sollen.  
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bisherige Praxiswissen rund um die Umsetzung der CSRD und EU -Taxonomie und stellt es der 

Branche als ɊHilfe zur SelbsthilfeɈ zur Verfügung.  

Der Chemie³-Praxisguide Nachhaltigkeitsberichterstattung unterstützt Unternehmen im Einzelnen bei der 

strategischen Planung und operativen Umsetzung ihrer Berichterstattung. Er bietet einen 

strukturierten Überblick, konkrete Tools, Vorlagen und methodische Hinweise. Die Inhalte orientieren 

sich an den Vorgaben der EU-Taxonomie, der CSRD und der European Sustainability Reporting 

Standards (ESRS), ermöglichen aber auch eine individuelle Anpassung an die spezifischen 

Rahmenbedingungen der Unternehmen.  

Im Chemie³-Praxisguide kommt erneut die Einzigartigkeit der Chemie³-Allianz und der starken 

Sozialpartnerschaft in der Branche zum Ausdruck. Mit dem Angebot wollen wir i nsbesondere kleinere 

und mittlere Unternehmen auf dem Weg zu einer chancenorientierten und 

betriebspartnerschaftlichen Nachhaltigkeitsberichterstattung begleiten und hierbei 

branchenspezifische Herausforderungen und Besonderheiten berücksichtigen.  

Dabei verliert der Chemie³-Praxisguide das große Ganze nicht aus dem Blick: die nachhaltige 

Transformation der Branche aktiv voranzutreiben ɀ und den eigenen Weg dorthin transparent zu 

gestalten.  

 

 

Die Chemie³ -Partner  
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AUFBAU UND STRUKTUR DES CHEMIE³-
PRAXISGUIDES 
NACHHALTIGKEITSBERICHTERSTATTUNG  

Der Chemie³-Praxisguide Nachhaltigkeitsberichterstattung ist ein umfassendes Angebot zur 

Unterstützung von Unternehmen und Arbeitnehmervertretungen der chemisch -pharmazeutischen 

Industrie, um nach der CSRD und der EU-Taxonomie  über ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten und -

entwicklungen zu berichten.  

Der Chemie³-Praxisguide besteht aus einem Leitfaden und Tools. Der Leitfaden dien t als theoretische 

Grundlage und praktische Anleitung, um Unternehmen bei jedem Schritt der Umsetzung der CSRD 

und EU-Taxonomie zu unterstützen. Vervollständigt wird der Leitfaden durch zahlreiche Tools und 

Vorlagen, die von Mitgliedern des BAVC, der IGBCE und des VCI bei der praktischen Implementierung 

genutzt werden können. Eine Übersicht gibt die folgende Abbildung 1. 
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Abbildung 1: Struktur des Chemie³-Praxisguides Nachhaltigkeitsberichterstattung (Eigene 

Darstellung). 
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Kapitel 1: Nachhaltigkeitsberichterstattung nach CSRD und EU-Taxonomie bietet eine Einführung in die 

CSRD und EU-Taxonomie  und vermittelt  ein grundlegendes Verständnis der wirtschaftspolitischen 

Zusammenhänge sowie des strategischen Nutzen s für Unternehmen.  

In Kapitel 2: Erste Schritte zur Nachhaltigkeitsberichterstattung werden erste Handlungsempfehlungen 

gegeben, etwa zur Bestimmung der gesetzlichen Betroffenheit  und zur konkreten Projektplanung . 

Kapitel 3: Wesentlichkeitsanalyse durchführen behandelt die Wesentlichkeitsanalyse : Die einzelnen 

Schritte der Analyse werden detailliert beschrieben , von der Kontextanalyse  über die  Identifikation 

von branchenspezifischen Auswirkungen, Risiken und Chancen  (Impacts, Risks & Opportunities , 

IRO) bis zu deren Bewertung . 

Wie aus der Analyse die strategische Wesentlichkeit abgeleitet wird, ist Gegenstand von Kapitel 4: Von 

der Wesentlichkeit zur Strategie. Es beleuchtet , wie Unternehmen strategische Handlungsfelder  aus 

wesentlichen Nachhaltigkeitsthemen formulieren, passende Ambitionsniveaus  definieren sowie 

Strategien, Maßnahmen und Ziele  entwickeln können.  

In Kapitel 5: Berichtsvorbereitung wird erläutert , wie sich Unternehmen basierend auf den eigenen 

wesentlichen Themen auf die Berichterstattung vorbereiten können. Hierbei wird sowohl auf die 

Identifizierung fehlender Datenpunkte mithilfe einer Gap-Analyse  als auch auf die Bestimmung der 

Taxonomie -Fähigkeit und -Konformität  der eigenen Geschäftsaktivitäten eingegangen. Darüber 

hinaus werden die wichtigsten Aspekte, die bei der Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts zu 

berücksichtigen sind, genannt . Dazu zählen die Priorisierung der Berichtsanforderungen  sowie die 

Entwicklung eines Umsetzungsplans  zur Datengewinnung.  

Kapitel 6: Berichterstellung legt den Fokus auf die operative Umsetzung der Berichterst ellung  und gibt 

Hilfestellungen zu Vorbereitung, Projektmanagement und Verankerung der 

Nachhaltigkeitsberichterstattung  in die bestehende Organisationsstruktur. Das Kapitel enthält 

sowohl Hinweise zur erstmaligen als auch zur fortlaufenden Berichters tattung .  

  



 

Chemie³ -Praxisguide Nachhaltigkeitsberichterstattung  v1.0 

8 

KAPITEL 1: 
NACHHALTIGKEITSBERICHTERSTATTUNG 
NACH CSRD UND EU-TAXONOMIE 

1. HINTERGRUND 

Der Europäische Green Deal ist das zentrale Element der Nachhaltigkeitspolitik der Europäischen Union. 

Er verfolgt das Ziel, Europa bis 2050 klimaneutral zu machen und als erster Kontinent Netto -Null -

Emissionen zu erreichen. Bis 2030 sollen die Treibhausgasemissionen  um 55 Prozent gegenüber 1990 

gesenkt werden. Damit leistet der Green Deal einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung der Agenda 2030 

mit ihren 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) der Vereinten 

Nationen sowie d es Pariser Klimaabkommens. Die Industrie spielt eine zentrale Rolle, um den Wandel 

hin zu einer klimaneutralen und kreislauforientierten Wirtschaft voranzutreiben und gleichzeitig hohe 

Sozial- und Lebensstandards sowie gute Arbeitsbedingungen zu sichern. Dieser Wandel ist mit 

massiven Investitionen von öffentlichem und privatem Kapital verbunden. Neben der Industrie ist 

daher auch der Finanzsektor von wesentlicher Bedeutung. Die Europäische Union trägt dem mit ihrer 

Sustainable Finance Strategie  Rechnung (siehe  Abbildung 2), die darauf abzielt, Investitionen gezielt 

in nachhaltige Projekte und  Produktion  zu lenken .  

Ein Instrument dieser Transformation ist die Nachhaltigkeitsberichterstattung durch  die  EU-Richtlinie 

zur Nachhaltigkeitsberichtserstattung  (Corporate Sustainability Reporting Directive , CSRD). Sie 

verpflichtet die betroffenen Unternehmen zur systematischen Erfassung und Offenlegung der  

nachhaltigkeitsbezogenen Auswirkungen  ihrer Geschäftstätigkeit sowie von nachhaltigkeitsbezogenen 

finanziellen Risiken und Chancen. Diese Transparenz ist Voraussetzung dafür, dass Investoren und 

andere Stakeholder fundierte Entscheidungen treffen und Kapital in nachhaltige Projekte lenken 

können.  Die CSRD sorgt mit den Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung  (European 

Sustainability Reporting Standards , ESRS) für eine u mfassende, transparente und vergleichbare 

Berichterstattung von Unternehmen.  

Neben der CSRD ist die EU-Taxonomie  ein weiterer  zentraler Bestandteil der EU -

Nachhaltigkeitsstrategie. Als Klassifikationssystem legt die EU-Taxonomie  fest, welche wirtschaftlichen 

Aktivitäten als ökologisch nachhaltig gelten (siehe Kapitel 1.3.2: Anforderungen der EU-Taxonomie). Diese 

Instrumente bieten den betroffenen Unternehmen u.a. die Möglichkeit, ihren Zugang zu Finanzmitteln 

zu verbessern und Risiken frühzeitig zu erkennen , was ihre  langfristige Wettbewerbsfähigkeit stärk en 
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kann . Beide Instrumente werden im weiteren Verlauf dieses Leitfadens ausführlich erläutert und ihre 

Bedeutung für die Unternehmenspraxis hervorgehoben.  

 

  

Abbildung 2: EU Sustainable Finance Strategie als Teil des Europäischen Green Deal 

(Eigene Darstellung). 
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2. CSRD 

1. Einführung und Ziele  

Die CSRD entwickelt die europäische Nachhaltigkeitsberichterstattung weiter : Sie ersetzt die 

Non-Financial Reporting Directive (NFRD)2 und erweitert deren Anwendungsbereich und 

Anforderungen. Die CSRD soll gewährleisten , dass Unternehmen ihren Investoren und anderen 

Stakeholdern umfassende, transparente und vergleichbare Nachhaltigkeitsinformationen zur 

Verfügung stellen . Damit soll der Übergang zu einer nachhaltigen Wirtschaft gefördert werden. 3 

2. Anwendungsbereich der CSRD  

Die CSRD weitet den Anwendungsbereich der Berichterstattungspflichten erheblich aus und erhöht 

die Zahl der berichtspflichtigen Unternehmen in Deutschland von ca. 500 auf etwa 15.000 .4 Sie 

betrifft nicht nur große kapitalmarktorientierte Unternehmen, sondern auch kleine und mittlere 

kapitalmarktorientierte Unternehmen  (KMU) und nicht -börsennotierte Unternehmen, die bestimmte 

Schwellenwerte überschreiten  (siehe Kapitel 2.1: Betroffenheit). 

Umfang der Berichterstattung  

Die Berichterstattung nach der CSRD ist deutlich umfassender und detaillierter  als bei der bisher 

verpflichtenden NFRD oder freiwilligen Standards wie dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) oder 

der Global Reporting Initiative (GRI). Mit den GRI-Standards  wurde bei der Entwicklung der ESRS jedoch 

ein hohes Maß an Interoperabilität hergestellt. Die CSRD verlangt von Unternehmen eine Offenlegung 

ihrer Nachhaltigkeitsleistungen, die sowohl finanzielle als auch nicht -finanzielle Informationen 

abdeckt. Unterne hmen müssen umfassend über ihre Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungs-

/Governance-Praktiken (ESG) berichten und dabei sowohl eigenen Aktivitäten als auch die der vor - und 

nachgelagerten Wertschöpfungskette betrachten.  

Ein zentrales Merkmal der CSRD -Berichterstattung ist die Integration von 

Nachhaltigkeitsinformationen in den Lagebericht . Dies bedeutet, dass beide Berichte (finanzieller 

und nicht -finanzieller) im Lagebericht enthalten sind und anschließend durch den Wirtschaftsprüfer 

testiert werden (siehe Kapitel 3.1.7: Einbindung der Wirtschaftsprüfung). In der Praxis hat dies meist zur 

 
2 Die NFRD wurde in Deutschland durch das CSR -Richtlinie -Umsetzungsgesetz  (CSR-RUG) in nationales Recht überführt . Mit der Umsetzung  

der CSRD in nationales Recht fällt das CSR-RUG voraussichtlich weg.  

3 Bei Nichteinhaltung der CSRD folgen Sanktionen für die Unternehmen, die allerdings in Deutschland zum jetzigen Stand (Dezember 2024 ) 

noch nicht gesetzlich definiert sind. Auch nicht -rechtliche Konsequenzen, wie Klagen durch NGOs oder Imageschäden , können 

Unternehmen drohen.  

4 DRSC Briefing Paper: Nachhaltigkeitsberichterstattung nach der CSRD für Drittstaatenunternehmen, S. 1 . 
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Folge, dass der Konsolidierungskreis der CSRD -Berichterstattung dem des bisherigen Lageberichts 

entspricht .5 

3. Anforderungen der CSRD  

Die Berichterstattung erfolgt nach den Berichterstattungsstandards ESRS. Diese decken allgemeine 

Anforderungen und Angaben sowie die Themenfelder Umwelt, Soziales und 

Unternehmensführung  ab.  

Einheitliche Berichterstattung nach den ESRS  

Die ESRS dienen als verbindliche Vorgaben für die Nachhaltigkeitsberichterstattung  in Europa. 

Sie wurden entwickelt, um sicherzustellen, dass Unternehmen standardisierte, vergleichbare und 

verlässliche Nachhaltigkeitsinformationen bereitstellen, die für Investoren, die Öffentlichkeit und 

weitere Stakeholder von Bedeutung sind. Es gibt d rei Kategorien von ESRS: generelle Standards, 

themenbezogene Standards sowie sektorspezifische Standards (siehe Abbildung 3).6 Die Standards 

legen detaillierte Anforderungen fest, sogenannte Angabepflichten ( Disclosure Requirements , DR) 

und Anwendungsanforderungen ( Application Requirements , AR), die Unternehmen bei der 

Berichterstattung ihrer wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen in Bezug auf 

Nachhaltigkeitsaspekte in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung zusätzlich zu 

den allgemeinen Angaben  und Anforderungen anzugeben  haben .7 

Abbildung 3 zeigt die generellen Standards (ESRS 1 und 2), die themenspezifischen Standards (ESRS E1 

ɀ E5, ESRS S1 ɀ S4 und ESRS G1) sowie sektorspezifische Standards, die als ESRS Set 1 veröffentlicht 

wurden , und deckt auch die KMU -Standards und sektorspezifische n Standards mit ab, die als Set 2 

veröffentlich t werden:  

¶ ESRS 1 beinhaltet allgemeine Anforderungen , wie Formulierungsgrundsätze und die 

zugrunde liegenden Konzepte sowie allgemeine Anforderungen an die Erstellung und 

Darstellung nachhaltigkeitsbezogener Informationen .8 

¶ ESRS 2 enthält allgemeine  Angabepflichten , die das Unternehmen in Bezug auf alle 

wesentlichen Nachhaltigkeitsaspekte in den Berichterstattungsbereichen 

 
5 ESRS 1, Kapitel 5.1, Absatz 62. 

6 ESRS 1, Kapitel 1.1, Absatz 4. 

7 ESRS 1, Ziel 2. 

8 ESRS 1, Kapitel 1.1, Absatz 6. 
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Unternehmensführung, Strategie, Management der Auswirkungen, Risiken und Chancen sowie 

Kennzahlen und Ziele vorlegen muss. 9  

¶ Die zehn themenbezogenen  ESRS (ESRS E1 ɀ E5 Umwelt, ESRS S1 ɀ S4 Soziales und ESRS G1 

Governance) decken verschiedene Nachhaltigkeitsaspekte in den Bereichen Umwelt -, Sozial es 

und Unternehmensführung  ab. Diese 10 ESRS enthalten spezifische Angabepflichten, die die 

allgemeinen aus ESRS 1 und 2 ergänzen. Das AR16 Mapping in ESRS 1 gliedert die zehn 

Themen in weitere Unterthemen und Unter -Unterthemen, die unter dem Begriff 

ɊNachhaltigkeitsaspekteɈ zusammengefasst werden.10 Die Angabepflichten in den 

themenbezog enen ESRS lassen sich aber nicht alle eindeutig den Nachhaltigkeitsaspekten aus 

dem AR 16 Mapping zuordnen. 11 

¶ KMU-Standards sind vereinfachte und an KMU angepasste Standards , die für Winter 2024 

angekündigt wurden. Der European Sustainability Reporting Standard for Listed Small and 

Medium-Sized Enterprises (ESRS LSME) ist speziell auf kapitalmarktorientierte KMU sowie andere 

Unternehmen, insbesondere kleine und nicht komplexe  Institute ( small and non -complex 

institution , SNCI), zugeschnitten. Diese Unternehmen sind zwar durch die CSRD zur 

Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet, jedoch sind die Anforderungen im Vergleich zum 

ESRS Set 1 weniger hoch.   

o Das ESRS Set 1 verlangt von den großen Unternehmen Angaben über ihre 

Wertschöpfungskette. Dadurch muss eine Vielzahl von Unternehmen, die nicht selbst 

berichtspflichtig sind, nachhaltigkeitsrelevante Informationen sammeln und 

bereitstellen.  

o Die Unternehmen, die unter die CSRD fallen, dürfen von KMUs aus ihrer 

Wertschöpfungskette keine Informationen einholen, die über die Anforderungen des 

ESRS LSME hinausgehen (Value Chain Cap). Der ESRS LSME gibt damit die maximal 

mögliche Abfragetiefe vor. 12  

o Zusätzlich zu dem ESRS LSME wurde ein freiwillig anwendbarer Standardentwurf, der 

Voluntary ESRS for Non-Listed SMEs (ESRS VSME), veröffentlicht, der sich an nicht 

kapitalmarktorientierte KMU richtet. Die freiwillige Anwendung de s ESRS VSME kommt 

für alle KMU in Frage, die bereits heute z.  B. im Rahmen der Kreditvergabe oder 

 
9 ESRS 1, Kapitel 1.1, Absatz 7. 

10 ESRS 1, Kapitel 1.1, Absatz 8; ESRS 1, Anhang A, AR 16. 

11 EFRAG Q&A ID 177: Mapping of sustainability matters to topical disclosures . 

12 Artikel 29b (4) CSRD. 
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Auftragsanbahnung Nachhaltigkeitsinformationen  für Investoren, Kunden, 

Arbeitnehmer:innen oder andere Stakeholder bereitstellen sollen.  Ziel des VSME ist es, 

die derzeitige Vielzahl von  Datena bfragen  zu standardisier en. 

¶ Sektorspezifische Standards gelten für alle Unternehmen innerhalb eines Sektors . Sie 

behandeln Auswirkungen, Risiken und Chancen, die für alle Unternehmen in einem bestimmten 

Wirtschaftszweig von wesentlicher Bedeutung sein dürften und die nicht oder nicht 

ausreichend von themenbezogenen Standards abgedeckt werden. Hierdurch soll ein hoher 

Grad der Vergleichbarkeit innerhalb von Wi rtschaftszweigen hergestellt werden. Die 

sektorspezifischen Standards sollen ab 2026 von der EFRAG veröffentlicht werden. Die f ür die 

Chemie- und Pharmaindustrie relevantesten sektorspezifischen Standards sind  Chemikalien 

und Pharma und Biotechnologie. Je nach Geschäftsmodell des Unternehmens können weitere 

sektorspezifische Standards zu beachten sein.   

Abbildung 3: Überblick über die verschiedenen Standards der ESRS (Eigene Darstellung).  
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Die ESRS erfordern, dass ein Unternehmen Informationen zu Umwelt -, Sozial - und 

Unternehmensführung s-Themen angibt, wenn es die betreffenden Themen als wesentlich 

bewertet hat . Ob ein Thema wesentlich ist, wird anhand des Prinzips der doppelten Wesentlichkeit 

analysiert. Dabei werden die Auswirkungen, Risiken und Chancen pro Nachhaltigkeitsaspekt identifiziert 

(siehe Kapitel 3: Wesentlichkeitsanalyse durchführen). Für alle Themen, die nicht als wesentlich bewertet 

wurden, müssen keine Informationen angegeben werden .13 

Wesentlichkeitsanalyse  

Die Wesentlichkeitsanalyse (siehe Kapitel 3: Wesentlichkeitsanalyse durchführen) ist nach den ESRS der 

zentrale und unverzichtbare Kern der Nachhaltigkeitsberichterstattung, der die Grundlage für alle 

weiteren Schritte bildet. Die Berichterstattung verlangt von Unternehmen, dass sie sowohl die 

Auswirkungen ihrer Geschäftstätigkeit auf Umwelt und Gesellschaft  (auch Ɋϥnside-Out 

PerspektiveɈ genannt) als auch die finanziellen Risiken und Chancen, die sich aus 

Nachhaltigkeitsthemen ergeben  (auch ɊOutside-ϥn PerspektiveɈ genannt), bewerten und 

berichten . Diese doppelte Wesentlichkeit (siehe Kapitel 3.2.1: Prinzip der doppelten Wesentlichkeit) soll 

sicherstellen, dass Unternehmen eine umfassende Sichtweise auf die 

Nachhaltigkeitsherausforderungen und -möglichkeiten einnehmen.  

Als Ergebnis der Wesentlichkeitsanalyse hat das Unternehmen die relevanten Themen 14 für die 

ESRS-Berichterstattung festgelegt . Diese Analyse liefert nicht nur die Grundlage für die 

Berichterstattung, sondern bietet auch wertvolle Erkenntnisse für die strategische Weiterentwicklung 

und Positionierung des eigenen Unternehmens. Die identifizierten wesentlichen Themen 

verdeutlichen,  wo das Unternehmen Risiken verringern, und Chancen nutzen kann. Der Lagebericht 

umfasst eine verpflichtende Prozessbeschreibung der Wesentlichkeitsanalyse . Daher ist es wichtig, 

dass das Unternehmen den gesamten Prozess sorgfältig dokumentiert und die Wirtschaftsprüfung 

Zugriff darauf erhält. 15 

Auswirkungen, Risiken und Chancen  

Um die Wesentlichkeit eines Themas gemäß der ESRS zu bestimmen, müssen für jeden 

Nachhaltigkeitsaspekt die unternehmensspezifischen Auswirkungen, Risiken und Chancen identifiziert 

und bewertet werden.  

 
13 ESRS 1, Ziel 2. 

14 Mit ɊThemenɈ sind hier auch Unterthemen und Unter-Unterthemen i.S.d. ESRS gemeint.  

15 ESRS 2, DR IRO-1. 
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¶ Nachhaltigkeitsbezogene Auswirkungen  (Impacts)  im  Sinne der ESRS sind tatsächliche oder 

potenzielle negative oder positive Auswirkungen , die das Unternehmen kurz -, mittel - oder 

langfristig auf die Umwelt und die Menschen  hat oder haben könnte .16 

¶ Nachhaltigkeitsbezogene Risiken (Risks)  sind ungewisse Ereignisse oder Bedingungen, die, 

falls sie eintreten, möglicherweise wesentliche negative Auswirkungen auf den Geschäftserfolg 

des Unternehmens  haben können .17 

¶ Nachhaltigkeitsbezogene Chancen (Opportunities)  sind ungewisse  Ereignisse oder 

Bedingungen, die, falls sie eintreten, möglicherweise wesentliche positive Auswirkungen auf 

den Geschäftserfolg des Unternehmens haben können .18 

Diese werden zusammen als Auswirkungen, Risiken und Chancen (IROs) bezeichnet und werden  auf 

Basis des Grundsatzes der doppelten Wesentlichkeit der ESRS identifiziert (siehe Kapitel 3.2: 

Identifi kation tatsächlicher und potenzieller Auswirkungen, Risiken und Chancen). 

3. EU-TAXONOMIE 

Die EU-Taxonomie  bildet gemeinsam mit der Offenlegungsverordnung  

(Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) und der CSRD eine der drei zentralen Säulen der 

Sustainable Finance Strategie  der Europäischen Union. Diese Regelwerke zielen darauf ab, 

Finanzströme auf den europäischen Kapitalmärkten verstärkt in nachhaltige Investitionen zu lenken, 

indem sie Unternehmen fördern, die als nachhaltig definierte Wirtschaftstätigkeiten ausüben.  

1. Einführung und Ziele  

Die EU-Taxonomie  stellt ein Klassifizierungssystem für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten 

dar. Unternehmen müssen anhand festgelegter Kriterien darlegen, in welchem Maße ihre 

Geschäfts - und Investitionstätigkeiten nachhaltig im Sinne der EU -Taxonomie sind . Dabei  sind 

sie verpflichtet, ihre taxonomiefähigen und taxonomiekonformen Umsätze, Investitions - und 

Betriebsausgaben zu ermitteln und zusammen mit ergänzenden Erläuterungen im Rahmen der  

 
16 ESRS, Anhang II, Tabelle 2. 

17 ESRS, Anhang II, Tabelle 2. 

18 ESRS, Anhang II, Tabelle 2. 
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nichtfinanziellen Erklärung (zukünftig in der Nachhaltigkeitsberichterstattung gemäß der CSRD) 

offenzulegen. 19 

2. Anforderungen der EU -Taxonomie  

Die Ermittlung der offenzulegenden Kennzahlen basiert auf den ökologisch nachhaltigen Aktivitäten 

eines Unternehmens. Aktivitäten mit einem potenziellen Beitrag zu den sechs Umweltzielen  werden 

als Ɋtaxonomiefähig ɉ bezeichnet. Die sechs Umweltziele sind: 20 

Abbildung 4: Umweltziele der EU-Taxonomie (Eigene Darstellung). 

Eine Wirtschaftstätigkeit wird nach der EU-Taxonomie-Verordnung als ökologisch nachhaltig eingestuft 

und somit als Ɋtaxonomiekonform Ɉ, wenn sie die in Abbildung 5 dargestellten Bewertungskriterien  

für eines oder mehrere der sechs Umweltziele der EU-Taxonomie-Verordnung erfüllt  und gleichzeitig 

kein anderes Ziel verletzt wird (DNSH) und soziale Mindeststandards erfüllt werden .21 

  

 
19 Art. 8 EU Tax-VO. 

20 Art. 9 EU Tax-VO. 

21 Art. 3 EU Tax-VO. 
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Zu jedem der sechs EU -Umweltziele hat die EU -Kommission delegierte Rechtsakte mit technischen 

Bewertungskriterien  für einzelne Wirtschaftsaktivitäten veröffentlicht  (siehe Anhang A: Übersicht der 

Dokumente rund um die CSRD und EU-Taxonomie). Die Einstufung der Wirtschaftsaktivitäten basiert auf 

der international anerkannten EU -Klassifikation Nomenclature européenne des activités économiques 

(NACE), um sicherzustellen, dass alle relevanten Sektoren berücksichtigt werden. Nur 

Wirtschaftsaktivitäten, zu denen Bewertungskriterien vorliegen, sind grundsätzlich taxonomiefähig. 

Auf Basis dieser Kriterien muss jedes Unternehmen die Taxonomiekonformi tät seiner Aktivitäten 

individuell prüfen. Je nach Geschäftsmodell haben Unternehmen viele, wenige oder g ar keine 

taxonomiefähigen Aktivitäten. Dies allein lässt allerdings keine Rückschlüsse darüber zu, wie 

nachhaltig das Unternehmen wirtschaftet. So ist etwa die Herstellung von Solarpanelen 

taxonomiefähig, die Produktion des elementaren Vorprodukts Polysili zium jedoch nicht.  

  

Abbildung 5: Bewertungskriterien EU-Taxonomie (Eigene Darstellung). 
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4. STRATEGISCHER NUTZEN FÜR UNTERNEHMEN  

Die Erstellung eines Nachhaltigkeitsberichts nach den Vorgaben der CSRD und EU-Taxonomie  

erfordert von Unternehmen einen umfassenden Ressourceneinsatz.  Insbesondere in der chemisch -

pharmazeutischen Industrie mit ihren komplexen Produktionsprozessen und meist umfangreichen 

regulatorischen Anforderungen kann die Einführung sowie die Erfüllung dieser Berichtspflicht eine 

große organisatorische Herausforderun g darstellen. Gleichwohl ergeben sich aus diesem Prozess und 

dem damit verbundenen Aufwand auch Chancen für die Unternehmen . 

Erhöhte Transparenz und Glaubwürdigkeit  

Die Nachhaltigkeitsberichterstattung trägt wesentlich zur Erhöhung der Transparenz  bei. Durch die 

Offenlegung ihrer Maßnahmen und Kennzahlen in den Bereichen Umwelt, Soziales und 

Unternehmensführung geben Unternehmen ihren Stakeholdern einen klaren und nachvollziehbaren 

Einblick in ihre Aktivitäten und deren Entwicklung. Investor :innen, Kunden, (potenzielle) 

Arbeitnehmer:innen und Geschäftspartner schätzen es zunehmend, wenn Unternehmen offen über 

ihre Nachhaltigkeitsinitiativen kommunizieren. Diese Offenhe it fördert nicht nur das Vertrauen in 

das Unternehmen , sondern kann auch dazu beitragen, langfristige Beziehungen zu festigen und 

neue Partnerschaften aufzubauen. Die mit der Berichtspflicht verbundenen Prozesse können zu 

Verbesserungen innerhalb des Unternehmens und/oder seiner Produkte führen, weil sie Transparenz 

über etwaige Optimierungspotenziale  schaffen . Nicht zuletzt positionieren sich Unternehmen, die 

offen über ihre Fortschritte im Bereich Nachhaltigkeit berichten, als verantwortungsbewusste Akteu re, 

was sich wiederum auf die eigene Reputation sowie die Motivation der Belegschaft auswirken und 

eine Differenzierung im Wettbewerb ermöglichen kann.  

Besseres Chancen- und Risikomanagement  

Die Basis der Berichterstattung, die Wesentlichkeitsanalyse, kann für Unternehmen ein 

entscheidendes Instrument im Chancen - und Risikomanagement  sein. Durch die frühzeitige 

Identifikation und Analyse von Chancen und Risiken im Bereich Umwelt, Soziales und 

Unternehmensführung können Unternehmen potenzielle zukünftige Herausforderungen oder 

Geschäftschancen frühzeitig erkennen und geeignete Maßnahme n zur Risikominimierung oder 

Chancennutzung ergreifen. Dies schafft nicht nur kurzfristige Stabilität, sondern a uch langfristige 

Wettbewerbsvorteile und erhöht die Resilienz eines Unternehmens. Dadurch kann sowohl die 

operative Effizienz als auch die eigene Positionierung im Wettbewerb gestärkt werden.   

Finanzielle Vorteile  

Nachhaltigkeitsberichterstattung kann Unternehmen finanzielle Vorteile bringen. Ein entscheidender 

Faktor ist der verbesserte Zugang zu Kapital . Investor :inn en legen zunehmend Wert auf 

Unternehmen mit klaren und ambitionierten Nachhaltigkeitsstrategien, da diese als zukunftssicherer 
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und weniger risikobehaftet gelten. Dies eröffnet Unternehmen, die sich transparent und engagiert im 

Bereich Nachhaltigkeit positionieren, neue Finanzierungsmöglichkeiten und verbessert ihre 

Wettbewerbsfähigkeit auf den Kapitalmärkten. Gleichzeitig bietet n achhaltigeres Handeln Potenziale 

für Kosteneinsparungen. Falls nicht bereits mithilfe  etablierte r Prozesse abgedeckt, kann die 

Berichterstattung zur Senkung der Betriebskosten aufgrund  einer effizientere n Ressourcennutzung, z.  

B. durch  die Optimierung von Produktionsprozessen oder die Reduzierung von Abfällen , beitragen. 

Auch das Managen bekannter Risiken wie oben beschrieben kann zu finanziellen Vorteilen führen, 

wenn etwa finanzielle Schäden beispielsweise aufgrund von Schadensersatzforderungen oder 

Reputationsschäden vermieden werden.  

Innovation und langfristige Strategie  

Die verstärkte Fokussierung auf Nachhaltigkeitsaspekte kann Basis für Innovationen und 

entsprechende strategische Ableitungen sein, sofern sich Unternehmen erstmalig intensiv mit diesen 

Themen befassen. Nachhaltigkeitsziele geben häufig neue  Impulse, die zur Entwicklung oder 

Verbesserung nachhaltiger Produkte und Dienstleistungen führen. Diese Innovationskraft trägt nicht 

nur dazu bei, dass Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten verbessern, sondern schafft auch 

Wettbewerbsvorteile, indem  neue Märkte er schlossen und Kundenbedürfnisse im Bereich 

Nachhaltigkeit gezielt adressiert werden. Gleichzeitig erfordert die Berichterstattung eine 

Auseinandersetzung mit der langfristigen strategischen Ausrichtung. Unternehmen, die sich klare, 

langfristige Nachhaltigkeitsziele setzen, tun sich leichter , Verbesser ungspotenziale zu 

erkennen und gezielt zu nutzen . Dies führt zu einer optimaleren  Vorbereitung auf zukünftige 

Herausforderungen und ermöglicht es, flexibel auf Veränderungen im Markt und in der Regulierung 

zu reagieren. Die Kombination von Innovation und strategischer Planung macht Unternehmen 

resilienter und stärkt ihre Position in einer zunehmend nachhaltigkeitsorientierten Wirtschaft.  

Engagement und Bindung von Arbeitnehmer:innen  

Arbeitnehmer:innen können direkt von Nachhaltigkeitsmaßnahmen eines Unternehmens betroffen 

sein, sei es in Bezug auf Beschäftigungs - und Arbeitsbedingungen, Gesundheits - und 

Sicherheitsstandards oder Umweltbelastungen am Arbeitsplatz. Ein klares Bekenntnis  zu 

Nachhaltigkeitszielen und ihre aktive Verfolgung sowie die Partizipation der Arbeitnehmer:innen und 

ihrer Vertretung können zu einer höheren Zufriedenheit und somit Loyalität und Produktivität der 

Mitarbeitenden führen. Für qualifizierte Talente, die z unehmend Wert auf soziale und ökologische 

Verantwortung legen, kann das Nachhaltigkeitsengagement außerdem ein entscheidender Faktor bei 

der Wahl des  Arbeitgebers sein.  

Durch ihre Erfahrungen im Unternehmen bringen Arbeitnehmer:innen und ihre Vertreter:innen 

wertvolles Wissen und praxisnahe Perspektiven ein. Über internationale Netzwerke gewinnen sie 

häufig auch Kenntnisse über die Beschäftigungs - und Arbeitsbedingungen entlang der 

Wertsch öpfungskette.  
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Die Miteinbeziehung der Arbeitnehmervertretung ist aber nicht nur sinnvoll, sondern gemäß der 

CSRD auch geboten. 22 Die Unternehmensleitung unterrichtet danach die 

Arbeitnehmervertret ung  auf geeigneter Ebe ne und erörtert mit ihnen die einschlägigen 

Informationen und die Mittel  zur Einholung und Überprüfung von Nachhaltigkeitsinformationen. 

Die Stellungnahme der Arbeitnehmervertret ung wird gegebenenfalls den zuständigen  Verwaltungs -, 

Leitungs - oder Aufsichts organen mitgeteilt. Die Ɋgeeignete EbeneɈ ist die jeweils zuständige 

Arbeitnehmervertretung. Dies ist bei konzern - bzw. unternehmensbezogenen Maßnahmen 

regelmäßig der Konzern - bzw. Gesamtbetriebsrat und kann, je nach Einrichtung und Zuständigkeit, 

zusätzlich auch der Europäische Betriebsrat sein.  

Prozesse für die Mitwirkung  der Interessens vertretung der Beschäftigten sind in der CSRD nicht 

genauer beschrieben. Nach de n Erwägungsgr ünden 23 der CSRD ist die Aufnahme eines Dialogs und  

Meinungsaustausch s zwischen der Arbeitnehmervertretung und der Leitungsebene vorausgesetzt. 

Um ein vollständige res Bild der Nachhaltigkeitsleistungen eines Unternehmens zu erhalten und die 

Expertise des Betriebsrates gewinnbringend nutzen zu können, empfiehlt es sich, die 

Arbeitnehmervertretung in den Erstellungsprozess des Nachhaltigkeitsberichts von Beginn an 

einzub inden . Informations - und Konsultationsprozesse der Arbeitnehmervertretung sollten so 

gestaltet sein, dass ihr die erforderlichen Unterlagen rechtzeitig vorgele gt werden und sie die 

Möglichkeit hat, sich angemessen zu beteiligen. Wie die Einbeziehung  des Betriebsrates bei den 

einzelnen Prozessschritten aussehen kann, ist in diesem Leitfaden in den jeweiligen Kapiteln 

beschrieben.  

Marktzugang und -erweiterung  

Nachhaltigkeitsberichterstattung kann Unternehmen den Zugang zu neuen Kundensegmenten 

eröffnen, die zunehmend Wert auf ökologische und soziale Unternehmenspraktiken legen oder mit 

nachhaltigkeitsbezogenen Fragestellungen konfrontiert sind. Insbesondere bei  Kund:innen in 

Branchen und Regionen, in denen Nachhaltigkeit als wichtiger Faktor angesehen wird, können 

Unternehmen durch eine transparente Berichterstattung ihre Attraktivität steigern und sich als 

verlässlicher und verantwortungsbewusster Partner posit ionieren. Darüber hinaus eröffnen sich für 

Unternehmen, die ihre Nachhaltigkeitsleistungen glaubwürdig darstellen, zusätzliche 

Auftragschancen, insbesondere bei öffentlichen Ausschreibungen oder Projekten, bei denen die 

Erfüllung von Nachhaltigkeitskriteri en obligatorisch ist. Somit kann ein authentisches 

Nachhaltigkeitsengagement je nach Unternehmen und Geschäftsmodell Wettbewerbsvorteile 

schaffen und den Zugang zu größeren und lukrativeren Projekten eröffnen.  

  

 
22 Art. 1 Ziff. 4 Abs. 5 CSRD sowie Art. 1 Ziff. 7 Abs. 6 CSRD für die konsolidierte Berichterstattung . 

23 Erwägungsgrund 52 CSRD. 
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KAPITEL 2: ERSTE SCHRITTE ZUR 
NACHHALTIGKEITSBERICHTERSTATTUNG 

Bevor Kapitel 3: Wesentlichkeitsanalyse durchführen die konkrete Durchführung der 

Wesentlichkeitsanalyse behandelt, gibt es erste Schritte, die vor ihrem Beginn zu klären und zu 

organisieren sind. Dazu gehört die grundlegend e Frage, ob und wann das Unternehmen von der 

CSRD und EU-Taxonomie  betroffen ist. Darauf aufbauend sollte dann der Projektplan inklusive eines 

Zeitplan s sowie das Kern -Projektteam festgelegt werden. Außerdem empfiehlt es sich , Abteilungen , 

Bereiche und Ansprechpersonen  frühzeitig zum Thema CSRD und EU-Taxonomie  zu informieren und 

notwendiges Wissen zu vermitteln.  

1. BETROFFENHEIT 

Die CSRD erweitert den Anwendungsbereich der bisherigen Regelungen zur 

Nachhaltigkeitsberichterstattung erheblich und betrifft nun eine deutlich größere Anzahl von 

Unternehmen in der EU. Für Unternehmen ist es essenziell, frühzeitig zu bestimmen, ob und ab  wann 

sie von der CSRD betroffen sind, um die erforderlichen Maßnahmen zur Einhaltung der Richtlinie zu 

planen und umzusetzen.  

1. Bestimmung der CSRD -Betroffenheit  

Die CSRD gilt für Unternehmen, die bestimmte Kriterien erfüllen und tritt stufenweise in Kraft, 24 wobei 

der Zeitpunkt der ersten Berichterstattung vom Unternehmenstyp und der Unternehmensgröße 

abhängt:  

 
24 Art. 3 Abs. 2-4, Richtlinie 2013/34/EU; Art. 1 Abs. 2 -4 Delegierte Richtlinie (EU) 2023/2775 zur Anpassung der Größenkriterien für 

Kleinstunternehmen und für kleine, mittlere und große Unternehmen; Art. 19a CSRD . 
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Abbildung 6: CSRD-Betroffenheit (Eigene Darstellung). 

Große kapitalmarktorientierte Unternehmen , die bereits der NFRD unterliegen , müssen für 

Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2024 beginnen, im Jahr 2025 erstmals nach der CSRD 

berichten. 25 Das Unternehmen muss dementsprechend während des Geschäftsjahres 

durchschnittlich mehr als 500 Beschäftigte haben  und mindestens eine s der zwei folgenden Kriterien 

erfüllen :  

¶ Die Bilanzsumme des Unternehmens beträgt mehr als 25 Mio. ɚ. 

¶ Die Nettoumsatzerlöse des Unternehmens betragen mehr als 50 Mio. ɚ. 

Unternehmen, die nicht der NFRD unterlagen und als große Unternehmen  gelten, müssen ab 2026 

über Geschäftsjahre, die am oder nach dem 1. Januar 2025 beginnen, nach der CSRD beri chten. Als 

 
25 Als Richtlinie gilt die CSRD nicht unmittelbar für Unternehmen, sondern setzt ein nationales Umsetzungsgesetz voraus. In dies em 

Abschnitt wird davon ausgegangen, dass der deutsche Gesetzgeber, die in der CSRD vorgesehenen Zeitpunkte übernehmen wird.  
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ɊgroßɈ in diesem Sinne gelten Unternehmen, wenn sie mindestens zwei der drei folgenden Kriterien 

erfüllen:  

¶ Die Bilanzsumme des Unternehmens beträgt mehr als 25 Mio. ɚ. 

¶ Die Nettoumsatzerlöse des Unternehmens betragen mehr als 50 Mio. ɚ. 

¶ Das Unter nehmen hat während des Geschäftsjahres durchschnittlich mehr als 250 

Beschäftigte . 

Ab 2027 sind kapitalmarktorientierte KMU (ausgenommen Kleinstunternehmen), kleine und 

nicht -komplexe Kreditinstitute sowie firmeneigene Versicherungsunternehmen  für die 

Geschäftsjahre berichtspflichtig, die am oder nach dem 1. Januar 2026 beginnen .26 Diese müssen nach 

der CSRD berichten, sofern sie zwei der drei folgenden Kriterien erfüllen:  

¶ Die Bilanzsumme des Unternehmens beträgt weniger als 25 Mio. ɚ. 

¶ Die Nettoumsatzerlöse des Unternehmens betragen weniger als 50 Mio. ɚ. 

¶ Das Unternehmen hat während des Geschäftsjahres durchschnittlich weniger als 250 

Beschäftigte.  

Auch Nicht -EU Unternehmen  mit einem Umsatz von über 150 Mio. ɚ in der EU müssen erstmals im 

Jahr 2029 über Geschäftsjahre berichten, die am oder nach dem 1. Januar 2028 beginnen, wenn sie 

mindestens eines der zwei folgenden Kriterien erfüllen:  

¶ Ein in der EU ansässiges Tochterunternehmen  des Nicht -EU-Unternehmens erfüllt entweder 

die Grö ßenkriterien eines großen Unternehmens oder ist ein kapitalmarktorientiertes KMU.  

¶ Die EU-Niederlassungen  des Nicht -EU-Unternehmens erreichen  einen Umsatz von mehr als 40 

Mio. ɚ. 

Nicht -EU-Muttergesellschaften, die auf konsolidierter Ebene Bericht erstatten  müssen  (siehe Kapitel 

3.1.1: Festlegung des Konsolidierungskreises bei verbundenen Unternehmen) unterliegen den  

Offenlegungspflichten, die in einem separaten ESRS für Nicht -EU-Unternehmen  enthalten  sein 

werden. 27 Diese speziellen ESRS sollen im Juni 2026 veröffentlicht werden.  

 
26 KMU (ausgenommen Kleinstunternehmen) können sich bis zu den Geschäftsjahren, die vor dem 1. Januar 2028 beginnen, von diesen 

Anforderungen befreien, sofern sie in ihrem Lagebericht kurz darlegen, warum die Nachhaltigkeitsberichterstattung nicht vorge legt w urde.  

27 Art. 40b CSRD. 
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Tochterunternehmen müssen nicht selbstständig berichten, sofern die 

Nachhaltigkeitsberichterstattung auf Konzernebene das Tochterunternehmen berücksichtigt. Ein 

Verweis auf den Konzernlagebericht reicht aus.  

Es bestehen zwei Ausnahmen :28 

¶ Kapitalmarktorientierte Tochterunternehmen werden nicht von der Berichtspflicht befreit . 

¶ Wenn erhebliche Unterschiede  zwischen  den Auswirkungen, Risiken und Chancen eines 

Tochterunternehmens im Vergleich zum Gesamtkonzern bestehen, muss eine gesonderte 

Berichterstattung über die Auswirkungen, Risiken und Chancen dieses Tochterunternehmens im 

Konzernlagebericht erfolgen  (siehe Kapitel 3.3.1: Festlegung des Konsolidierungskreises bei 

verbundenen Unternehmen). 

Mit dem Inkrafttreten der CSRD wird der Anwenderkreis der EU-Taxonomie  auf alle Unternehmen 

ausgeweitet, die von der CSRD betroffen sind. 29 

Das nachfolgende Flussdiagramm  (siehe Abbildung 7) veranschaulicht den Prozess zur Bestimmung, ob 

und ab welchem Geschäftsjahr ein Unternehmen den Anforderungen an die 

Nachhaltigkeitsberichterstattung unterliegt. Es dient als erster Anhaltspunkt zur Bestimmung der 

Betroffenheit eines Unternehmens.  

 
28 Art. 19a, 29a CSRD. 

29 Art. 8 Abs. 1 EU Tax-VO. 
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Abbildung 7: Entscheidungsbaum zu unternehmensindividuellen Berichtspflichten.30 

 
30 Draft Commission Notice on the interpretation of certain legal provisions as regards sustainability reporting, Abschnitt 2 . 

Ą Kleinstunternehmen (Art. 3(1) Bilanzrichtlinie) = Unternehmen, die an ihrem Bilanzstichtag die Grenzen von mindestens zwei de r drei folgenden Kriterien 
nicht überschreiten:  
(a) Bilanzsumme: 450 000 EUR; (b) Nettoumsatzerlöse: 900 000 EUR; c) durchschnittliche Zahl der Beschäftigten während des Ges chäftsjahres: 10.  

Ą KMU (Art. 3 Abs. 1, 2 und 3 der Bilanzrichtlinie) = Unternehmen, die an ihrem Bilanzstichtag die Grenzen von mindestens zwei der drei folgenden 
Kriterien nicht überschreiten (a) Bilanzsumme: 25 000 000 EUR; (b) Nettoumsatzerlöse: 50 000 000 EUR; c) durchsc hnittliche Anzahl der Beschäftigten 
während des Geschäftsjahres: 250.  

Ą Großunternehmen (Art. 3(4) Bilanzrichtlinie) = Unternehmen, die an ihrem Bilanzstichtag mindestens zwei der drei folgenden Kr iterien überschreiten: (a) 
Bilanzsumme: 25 000 000 EUR; (b) Nettoumsatzerlöse: 50 000 000 EUR; c) durchschnittliche Zahl der Beschä ftigten während des Geschäftsjahres: 250.  

Ą Große Konzerne (Art. 3 Abs. 7 Rechnungslegungsrichtlinie) = Konzerne, die aus Mutter - und Tochterunternehmen bestehen, die in eine Konsolidierung 
einzubeziehen sind und die auf konsolidierter Basis zum Bilanzstichtag des Mutterunternehmens die Grenzen von mindestens zwei der drei folgenden 
Kriterien überschreiten: a) Bilanzsumme: 25 000 000 EUR; b) Nettoumsatzerlöse: 50 000 000 EUR; c) durchschnittliche Zahl der Beschäftigten während 
des Geschäftsjahres: 250.  
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2. Bestimmung der Betroffenheit der EU -Taxonomie  

Die Verpflichtung, Daten  gemäß der EU-Taxonomie verordnung offenzulegen, ergibt sich indirekt aus 

der Berichtspflicht nach der CSRD.  Grundsätzlich sind alle Unternehmen, die bereits unter die NFRD 

fallen 31, dazu verpflichtet, Angaben zu ihren Geschäftsaktivitäten gemäß der EU -Taxonomie zu 

machen. Entsprechend betrifft die EU -Taxonomie bereits diejenigen kapitalmarktorientierten 

Unternehmen, die in Deutschland nach der NFRD seit 2017 zur Veröffentlichung nichtfinanzieller 

Angaben verpflichtet sind.  

Mit der Ablösung der NFRD durch die CSRD erweitert sich der Kreis der berichtspflichtigen und somit 

auch von der EU -Taxonomie betroffenen Unternehmen erheblich.  Die Verordnung gilt demnach für 

jene Unternehmen, die dazu verpflichtet sind, eine nichtfinanzielle Erklärung zu veröffentlichen  

(nähere Informationen hierzu finden sich im Abschnitt zur  Bestimmung der CSRD-Betroffenheit).32  

3. Prüfung bestehender Berichterstattung und Nutzung vorhandener Daten für die CSRD  

Unternehmen, die bereits nach der NFRD berichtspflichtig waren, verfügen über eine Basis an Daten 

und Berichtsstrukturen, die für die CSRD genutzt und erweitert werden können. Auch auf 

bestehenden Nachhaltigkeitsberichten nach GRI oder DNK kann aufgebaut w erden. Es ist ratsam, eine 

gründliche Überprüfung der bestehenden Berichterstattung durchzuführen, um festzustellen, 

inwieweit diese den erweiterten Anforderungen der CSRD entspricht. Dabei sollten folgende Schritte 

beachtet werden:  

1. Bestandsaufnahme der bisherigen Daten : Ermittlung, welche Nachhaltigkeitsinformationen 

im Zuge der bisherigen (freiwilligen) Berichterstattung bereits erhoben werden und in welcher 

Qualität und Tiefe diese vorhanden sind.  

2. Lückenanalyse : Identifizierung von Bereichen, in denen zusätzliche Informationen 

erforderlich sind, insbesondere im Hinblick auf die erweiterten Anforderungen der CSRD, wie  

z. B. detailliertere quantitative Angaben innerhalb einzelner Nachhaltigkeitsaspekte, z. B. zu 

erwartende Kosteneinsparungen durch Maßnahmen zum Klimaschutz.  

3. Integration von neuen Anforderungen : Anpassung der bestehenden Berichtsprozesse und  

-strukturen, um die aufkommenden Anforderungen zu erfüllen. Hier empfiehlt es sich, neu 

erforderliche Prozesse eng mit bestehenden Systemen wie z. B. aus dem Risikomanagement 

oder aus Umwelt managementsystemen zu verbinden.  

 
31 §§ 289b, 315b HGB. 

32 Art. 1, Abs. 2c, EU Tax-VO. 
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4. Sensibilisierung und Schulung der Belegschaft : Sicherstellung, dass alle relevanten 

Abteilungen und der Betriebsrat über die neuen Anforderungen informiert sind und die 

notwendigen Kompetenzen besitzen, um diese umzusetzen.  

5. Integration und Austausch : Einbindung relevanter interner und externer Stakeholder, um 

wichtige Perspektiven zu gewinnen.  

Eine systematische Prüfung der bestehenden Berichterstattung und eine frühzeitige Verbindung der 

Anforderungen der CSRD mit bestehenden Systemen hilft Unternehmen nicht nur bei einer 

pragmatischen Umsetzung der Anforderungen, sondern auch dabei, die Chance n zu nutzen, die eine 

transparente und umfassende Nachhaltigkeitsberichterstattung bietet.   

2. PROJEKTORGANISATION 

1. Projektplan  

Eine sorgfältige Projektplanung ist entscheidend, um die komplexen Anforderungen effizient und 

zielgerichtet zu bewältigen. Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.  stellt eine e

mpfohlene Vorgehensweise  dar , die sich in zwei Hauptphasen gliedert.  

Die genaue Herangehensweise an die einzelnen Schritte ist jedoch stark abhängig von der 

individuellen Ausgangslage eines Unternehmens. Diese kann je nach bestehender Berichterstattung 

sowie Erfahrung der Organisation (z. B. bestehende Managementsysteme) sehr unterschiedlich 

ausfallen . So kann es etwa sein, dass ein Unternehmen in der Vergangenheit nach einem anderen 

Standard berichtet hat u nd über umfassende Daten aus dem Risikomanagement verfügt, die es den 

ESRS zuordnen kann, während ein anderes Unternehm en die Prozesse zur Identifikation von 

Auswirkungen, Risiken und Chancen sowie zur Datensammlung neu aufsetzen muss.  

Die erste Projektphase dauert in der Regel 10 bis 14 Wochen  und umfasst  die interne Orientierung  

(Kapitel 2: Erste Schritte zur Nachhaltigkeitsberichterstattung) und die Durchführung der 

Wesentlichkeitsanalyse  (siehe Kapitel 3: Wesentlichkeitsanalyse durchführen). Die zweite Projektphase 

erstreckt sich in der Regel über  6 bis 12 Monate  und konzentriert sich auf die 

Berichtsanforderungen  (siehe Kapitel 5: Berichtsvorbereitung) und die optionale (Weiter -

)Entwicklung der eigenen Nachhaltigkeitsstrategie  (siehe Kapitel 4: Von der Wesentlichkeit zur 

Strategie). Der Fokus auf die Nachhaltigkeitsstrategie kann zusätzlich dazu beitragen, die Ergebnisse 

des CSRD-Prozesses langfristig in die Unternehmensstrategie zu integrieren. Die Abfolge des 

Prozesses ist nicht festgelegt. So ist es auch möglich, die Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie an 

beliebiger Stelle, zum Beispiel direkt nach der Wesentlichkeitsanalyse, zu starten. Nach den beiden 



 

Chemie³ -Praxisguide Nachhaltigkeitsberichterstattung  v1.0 

28 

abgeschlossenen Projektphasen folgt die langfristige Umsetzung und das Aufsetzen des Berichts zur 

Veröffentlichung.  

Abbildung 8: Empfohlene Vorgehensweise (Eigene Darstellung). 

Der Projektplan sollte zu Beginn auf eine Zeitschiene übertragen werden, um eine stringente 

Steuerung zu gewährleisten. Bei der Erstellung des Zeitplans sind die Kapazitäten der 

Mitarbeiter:innen, etwaige Ausfälle durch Ferien oder Urlaube sowie wichtige M eilensteine im 

Unternehmen zu beachten. Der Zeitplan sollte im laufenden Prozess stetig angepasst und auf einem 

aktuellen Stand gehalten werden, um etwaige Verzögerungen im Prozess abzubilden.   



 

Chemie³ -Praxisguide Nachhaltigkeitsberichterstattung  v1.0 

29 

 

Abbildung 9: Beispielhafte Umsetzung eines Zeitplans (Eigene Darstellung). 

Auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse aus der Wesentlichkeitsanalyse und der 

Berichterstattung bietet sich die (Weiter -)Entwicklung der eigenen Nachhaltigkeitsstrategie  an 

(siehe Kapitel 4: Von der Wesentlichkeit zur Strategie). Obwohl keine gesetzliche Vorgabe, stellt dies eine 

wertvolle Option dar, die langfristige und sozialpartnerschaftliche Ausrichtung des Unternehmens in 

Bezug auf seine wesentlichen Nachhaltigkeitsaspekte zu stärken.  

2. Projektteam  

Nach Klärung der regulatorischen Betroffenheit, einschließlich der Berichtsverpflichtungen potenziell 

verbundener Unternehmen, beginnt die Initialisierung des Projekts. Hier empfiehlt es sich, ein 

internes Kern -Projektteam  zu definieren, das idealerweise interdisziplinär besetzt ist. Die 
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Verantwortung für die operative Umsetzung  und die Projektleitung  sollte ebenfalls festgelegt 

werden. Diese verantwortet neben der Steuerung der operativen Umsetzung auch die Koordination 

und Einbindung relevanter interner und externer Stakeholder. Im Kern -Projektteam sollten 

Mitarbeiter:innen aus verschiedenen Abteilungen vertreten sein, deren Expertise f ür die 

Wesentlichkeitsanalyse hilfreich erscheint. Welche Bereiche im Kern -Projektteam vertreten sind, ist 

unternehmensabhängig, eine allgemeine Empfehlung  kann hier nicht gegeben werden. Typische 

Funktionen können etwa die Bereiche Nachhaltigkeit, Einkauf, Vertrieb, Controlling oder Personal 

sein. Zu beachten ist, dass sowohl Fachkenntnisse in Nachhaltigkeitsfragen als auch technisches 

Know-how in der Daten verarbeitung und Berichterstattung im Kern -Projektteam vertreten sein 

sollten. Auch ist die Einbindung des Betriebsrats über die gesetzlichen Vorgaben hinaus sinnvoll, um 

relevante Informationen zu Schwerpunktthemen des Betriebsrats oder der Gewerkschaften  

einzuholen ɀ vor allem in Bezug auf die sozialen ESRS. Es ist zu beachten, dass die Einbeziehung der 

Arbeitnehmervertretung offengelegt werden muss. 33 Darüber hinaus empfiehlt es sich, die 

Projektverantwortung  auf einer angemessenen Führungsebene festzulegen. Dies ermöglicht, 

aufkommende strategische Fragestellungen, z. B. in Bezug auf die (Weiter -)entwicklung der 

Nachhaltigkeitsstrategie, effizient behandeln zu können. Im Zuge der Berichterstattung muss die 

Zuständigkeit der Führungsebene für den Umgang mit Auswirkungen, Risiken und Chancen offengelegt 

werden. 34 

Neben dem Kern -Projektteam kann es je nach Organisationsstruktur auch sinnvoll sein, ein 

erweit erte s Reporting -Projektteam  zu etablieren. Diese Gruppe könnte etwa aus Stakeholdern, 

internen Expert:innen und Vertreter:innen einzelner Standorte bestehen. Sie wird punktuell, 

beispielsweise bei der IRO -Identifizierung oder IRO -Bewertung, in das Projekt eingebunden. Diese 

Rollenverte ilung und die Einbindung aller relevanten Akteure sollte in der ersten Projektphase 

festgelegt und ggf. in den weiteren Phasen nach geschärft werden.  

Nicht zuletzt empfiehlt sich auch die frühzeitige Einbindung der eigenen Wirtschaftsprüfung, um den 

Prozess sowie die anschließende Prüfung effizient zu gestalten.  

3. Mögliche Einbindung von IT -Tools  

Es empfiehlt sich individuell zu prüfen, ob und in welcher Form der Einsatz von Software -

Unterstützung sinnvoll sein kann. IT -Tools unterschiedlicher Anbieter können in verschiedenen 

Projektphasen wie b eispielsweise  der Wesentlichkeitsanalyse oder der Datensammlung unterstützen. 

Das Angebot von IT -Tools in Bezug auf Nachhaltigkeitsberichterstattung ist aktuell dynamisch und 

unübersichtlich. Daher ist es ratsam, im Vorfeld klare Auswahlkriterien festzulegen (siehe  Excel-Tool 

mit Kriterienkatalog zur Software auswahl ). Zudem enthält der  Chemie³-Praxisguide bereits 

 
33 ESRS S1, DR S1-2. 

34 ESRS 2, DR GOV-1, Absatz 22b und GOV-2, Absatz 26b). 
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unterschiedliche Tools (siehe Abbildung 1), die den Analyse - und Umsetzungsprozess der 

Nachhaltigkeitsberichterstattung unterstützen.  

3. SENSIBILISIERUNG UND SCHULUNG DER BELEGSCHAFT 

Eine erfolgreiche Vorbereitung auf die neuen Berichtspflichten erfordert nicht nur technische 

Anpassungen, sondern vor allem eine umfassende interne Wissensvermittlung und Sensibilisierung 

der verschiedenen Fachbereiche. Als Einstieg können hierfür die Pow erPoint -Folien des Chemie³-

Praxisguides genutzt werden.  

Die Einführung der CSRD sowie der EU-Taxonomie  bringt neue und erweiterte Anforderungen an die 

Nachhaltigkeitsberichterstattung mit sich, die für viele Unternehmen in ihrer Komplexität neu sind. Es 

ist entscheidend, dass alle relevanten Fachbereiche frühzeitig für diese Anforderungen sensibilisiert 

werden. Neben Mitarbeiter:innen, die mit der Datenerhebung und -analyse sowie der 

Berichterstattung betraut sind, ist auch an den Betriebsrat sowie Mitarbeiter:innen in der 

Kommunikation, HR, Einkauf, Vertrieb us w. zu denken.  

Fachspezifische Schulungen  sollten darauf abzielen, das notwendige Wissen zur Umsetzung der 

Vorgaben von CSRD, ESRS sowie EU-Taxonomie  zu vermitteln. Hier empfiehlt sich ein stetiger 

Austausch, um die Mitarbeiter:innen über neueste Entwicklungen und Best Practices auf dem 

Laufenden zu halten. Schulungen können durch externe Fortbildungen oder Expert:innen ergänzt 

werden, um sicherzustell en, dass das Unternehmen über das notwendige Fachwissen verfügt.  

Darüber hinaus kann auch eine Sensibilisierung der Belegschaft für die Bedeutung und Tragweite 

der Nachhaltigkeitsberichterstattung  sinnvoll  sein. Kanäle für die Umsetzung können Workshops, 

Informationsveranstaltungen und gezielte Kommunikation über unternehmenseigene Plattformen 

und (vertiefende) Broschüren sein. Auch die verschiedenen internen  Stakeholder des erweiterten 

Reporting -Projektteams können als Multiplikator:innen dienen, um spezifische Themenfelder in 

verschiedenen Bereichen der Organisation zu  vermitteln.  
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TOOL ZU KAPITEL 2 

Zum zweiten Kapitel dieses Leitfadens wird folgendes weiterführendes Tool bereitgestellt:  

 

 

  

Präsentation  zu Grundlagen von CSRD und EU -Taxonomie  

Präsentation  mit ausgewählten Inhalten von CSRD und EU-

Taxonomie  zur internen Wissensvermittlung  



 

Chemie³ -Praxisguide Nachhaltigkeitsberichterstattung  v1.0 

33 

KAPITEL 3: WESENTLICHKEITSANALYSE 
DURCHFÜHREN 

 

Die Wesentlichkeitsanalyse dient  der Vorbereitung des Nachhaltigkeits berichts  gemäß CSRD und 

soll die wesentlichen Berichtsinhalte des Unternehmens definieren.  Sie ist zudem ein wichtiges 

Element für ein professionelles Nachhaltigkeitsmanagement  und  kann als  Grundlage für 

strategische Ableitungen  herangezogen werden . Die Wesentlichkeitsanalyse macht  deutlich, welche 

Nachhaltigkeitsthemen für ein Unternehmen kurz -, mittel - und langfristig am relevantesten sind, um 

zukunftsfähig zu sein und sich erfolgreich weiterzuentwickeln . Ziel der Berichte rstattung nach 

CSRD ist nicht, möglichst viele Themen und Datenpunkte abzuarbeiten . Es geht vielmehr  darum, in 

einem nachvollziehbaren Prozess klar zu definieren,  welche wesentlichen Auswirkungen die 

Geschäftstätigkeiten auf Umwelt und Gesellschaft haben und wie sich Umwelt und Gesellschaft auf 

den Geschäftserfolg des Unternehmens auswirken ( doppelte Wesentlichkeit ).  

Die doppelte Wesentlichkeitsanalyse muss in drei Schritten durchgeführt werden : Kontextanalyse, 

Identifikation von Auswirkungen, Risiken und Chancen sowie  Wesentlichkeitsbewertung. 35 Die einzelnen 

Schritte sind in Abbildung 10 dargestellt und werden auf den folgenden Seiten näher  erläutert.  Um die 

Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse für die Wirtschaftsprüfung und potenzielle weitere Stakeholder 

nachvollziehbar zu machen, gilt es, den Prozess zu dokumentieren und offenzulegen. 36 

 
35 ESRS 1, Anhang A, AR 9. 

36 ESRS 2, DR IRO-1. 
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Abbildung 10: Vorgehen bei der Wesentlichkeitsanalyse gemäß EFRAG IG 1: DMA (Eigene 

Darstellung). 
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SCHRITT 1: KONTEXTANALYSE 

Die Kontextanalyse erfasst die unternehmensspezifischen Rahmenbedingungen  für die 

Identifikation von Auswirkungen, Risiken und Chancen  (Impacts, Risks and Opportunities, kurz 

IROs). Diese Informationen sind entscheidend, um die weiteren Schritte im Prozess der 

Wesentlichkeitsanalyse so zu planen und durchzuführen, dass das Vorgehen und die Ergebnisse zum 

eigenen Unternehmen passen. Darüb er hinaus bietet die Kontextanalyse auch Chancen für 

Unternehmen, die diesen Prozess zum ersten Mal durchführen. Die syste matische Analyse  des 

unternehmensspezifischen Kontextes stärkt das Verständnis für das eigene Geschäftsmodell, die 

eigene Wertschöpfungskette und die eigenen Stakeholder. Dies  ermöglicht, Strategien, Ziele und 

Maßnahmen auf Basis der wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen und im Zusammenhang 

mit dem  eigenen Kerngeschäfts zu entwickeln und umzusetzen . Damit sind Unternehmen besser 

gerüstet, um Entwicklungen im eigenen Geschäft zu antizipieren und proaktiv darauf zu reagieren.  

Ziel dieses Schritts  

Ziel ist es, den Rahmen für die Wesentlichkeitsanalyse  zu setzen, um ein gemeinsames Verständnis 

für alle Projektbeteiligten herzustellen . Es gilt, die Ergebnisse der Kontextanalyse als Status Quo und 

Rahmenbedingungen so zu erfassen, dass sie im nächsten Schritt zur  Identifikation von Auswirkungen, 

Risiken und Chancen und zur Dokumentation genutzt werden können. Die angestrebten Ergebnisse 

der Kontextanalyse sind nachfolgend unter Vorgehen aufgelistet.  

Vorgehen  

Folgende Schritte müssen im Rahmen der Kontextanalyse umgesetzt werden. Eine Reihenfolge ist 

dabei nicht vorgegeben. Die hier vorgeschlagene Abfolge orientiert sich an einem Vorgehen von 

außen (Konsolidierungskreis des Unternehmens) nach innen (Einbeziehung bestehende r 

Management - und Due -Diligence -Prozesse) und nach dem zeitlichen Informationsbedarf im Prozess : 

(1) Festlegung des Konsolidierungskreises bei verbundenen Unternehmen 

(2) Beschreibung der Geschäftstätigkeiten entlang der gesamten Wertschöpfungskette 

(3) Prüfung von Interdependenzen, Synergien und Verbindungen mit anderen Regularien und Standards 

(4) Einbeziehung bestehender RisikoManagement- und SorgfaltspflichtenProzesse 

(5) Analyse des Marktumfeldes (optional) 

(6) Einbindung der Stakeholder im Prozess 

(7) Einbindung der Wirtschaftsprüfung 
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1. FESTLEGUNG DES KONSOLIDIERUNGSKREISES BEI VERBUNDENEN 
UNTERNEHMEN 

Als Konsolidierungskreis werden die in den Konzernabschluss einzubeziehenden Unternehmen 

bezeichnet . Der Konsolidierungskreis legt also fest, über welche Unternehmen (Mutter - und 

Tochtergesellschaften, konzernverbundene Unternehmen) berichtet wird und sollte  daher zu Beginn 

überprüft werden. Für Unternehmen , die nicht mit anderen Unternehmen verbunden sind, erübrigt 

sich dieser Schritt.   

1. Konsolidierungskreis  

Der Umfang der durchgeführten Wesentlichkeitsanalyse und der geforderte Berichtsumfang für den 

CSRD-Bericht  entsprechen dem Konsolidierungskreis des Jahresabschlusses. 37 Der Standort der 

Tochtergesellschaften hat dabei keine Bedeutung. Das bedeutet, dass auch  außereuropäische 

Tochterunternehmen eines europäischen Unternehmens im Konsolidierungskreis der 

Berichterstattung liegen und damit Teil der Wesentlichke itsanalyse sein können . Mutterunternehmen  

sind zur konsolidierten Berichterstattung  verpflichtet. Um Doppelbelastungen zu vermeiden, 

können ihre Tochterunternehmen unter Umständen von der Pflicht zur Erstellung  eines eigenen 

Nachhaltigkeitsberichts befreit werden .38 

Es gibt jedoch zwei Ausnahmen : Zum einen sind k apitalmarktorientierte Tochterunternehmen nicht 

von der Berichtspflicht befreit . Zum anderen gibt es besondere Regelungen, wenn das berichtende 

Mutterunternehmen erhebliche Unterschiede bei den Auswirkungen, Risiken und Chancen eines oder 

mehrerer Tochterunternehmen /s im Vergleich zu r Gruppe feststellt. Die Konzernmutter muss in 

diesen Fällen  im Lagebericht Unterschiede der Risiken und Auswirkungen der verschiedenen 

Unternehmen offenlegen (siehe Kapitel 3.2: Beschreibung der Geschäftstätigkeiten entlang der gesamten 

Wertschöpfungskette).39 

In speziellen Fällen kann die Berichtspflicht des Mutterunternehmens entfallen, zum Beispiel dann, 

wenn dieses Unternehmen wiederum ein Tochterunternehmen eines anderen Mutterunternehmens 

ist, das in einem Drittland ansässig ist. Dann kann das Unternehmen in die konsolidierte 

Nachhaltigkeitsberichterstattung dieses Mutterunternehmens einbezogen werden. 40  

 
37 ESRS 1, Kapitel 5.1, Absatz 62. 

38 Art. 29a, Abs. 2 Richtlinie 2013/34/EU in der geänderten Fassung gem. Art. 1, Abs. 7 Richtlinie 2022/2464/EU . 

39 Art. 29a, Abs. 4 Richtlinie 2013/34/EU in der geänderten Fassung gem. Art. 1, Abs. 7 Richtlinie 2022/2464/EU . 

40 Weitere Informationen dazu im Gesetzestext in Art. 29a, Abs. 8. Richtlinie 2013/34/EU in der geänderten Fassung gem. Art. 1, Abs. 7 

Richtlinie 2022/2464/EU . 
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Die Zusammensetzung des Konsolidierungskreises ist in jedem Fall zu Beginn des Projekts mit der 

Finanz-/Accounting -Abteilung des jeweiligen Unternehmens zu klären, besonders bei besonderen 

Konstellationen oder Joint Ventures . 

2. Berichtszeitraum  

Der Berichtszeitraum für die Nachhaltigkeitserklärung stimmt mit dem Berichtszeitraum für den 

Abschluss des Unternehmens  überein .41 Gemäß der Bilanzrichtlinie muss der ESRS-Bericht 

spätestens 12 Monate nach dem Bilanzstichtag offengelegt werden. Diese Frist von 12 Monaten gilt 

auch in Deutschland. 42 Für Kapitalgesellschaften 43 beträgt die Frist längstens vier Monate, da der 

ESRS-Bericht zeitgleich mit dem Lagebericht offenzulegen ist .44 

3. Zeithorizonte  

Bei der Erstellung des Nachhaltigkeitsberichts legt das Unternehmen zum Ende des Berichtszeitraums 

folgende Zeitabstände fest: 45 

a) für den kurzfristigen Zeithorizont: den Zeitraum, den das Unternehmen in seinem Abschluss 

als Berichtszeitraum zugrunde gelegt hat, üblicherweise ein Jahr  

b) für den mittelfristigen Zeithorizont: vom Ende des kurzfristigen Berichtszeitraums gemäß 

Buchstabe a) bis zu fünf Jahren und  

c) für den langfristigen Zeithorizont: mehr als 5 Jahre.  

Das Unternehmen kann eine andere Definition für mittel - und/oder langfristige Zeithorizonte wählen, 

wenn die Zeithorizonte, die das Unternehmen üblicherweise wählt, von denen der ESRS 1 abweichen 

und eine Begründung dafür gegeben wird. 46 Die Definition der Zeithorizonte ist, wie in Kapitel 3.  

 
41 ESRS 1, Kapitel 6.1. 

42 § 325, Absatz 1a, Satz 1 HGB. 

43 § 264d HGB. 

44 § 325, Absatz 4, Satz 1 HGB. 

45 ESRS 1, Kapitel 6.4, Absatz 77. 

46 ESRS 1, Kapitel 6.4, Absatz 80. 
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Schritt 2: Identifikation von Auswirkungen, Risiken und Chancen  beschrieben, wichtig für eine 

entsprechende  zeitliche Einordnung.  

2. BESCHREIBUNG DER GESCHÄFTSTÄTIGKEITEN ENTLANG DER GESAMTEN 
WERTSCHÖPFUNGSKETTE 

Grundlage der Wesentlichkeitsanalyse ist die  Zusammenfassung der Geschäftstätigkeiten des 

Unternehmens entlang der gesamten Wertschöpfungs kette .47 Sie ist Voraussetzung, um 

unternehmensspezifische Auswirkungen, Risiken und Chancen identifizieren zu können. Beleuchtet 

werden hierbei  die vorgelagerte Wertschöpfungskette, die eigenen Aktivitäten und die nachgelagerte 

Wertschöpfungskette. Gegebenenfalls können sich diese je nach Geschäftsbereich, Standort und/oder 

Tochter gesellschaft(en) unterscheiden. Wenn die Geschäftstätigkeiten ein zelner 

Organisationseinheiten stark voneinander abweichen, ist das in der Wesentlichkeitsanalyse zu 

berücksichtigen . Entsprechend sollte abgewogen werden,  ob getrennte Wes entlichkeitsanalysen 

sinnvoll sind .48 Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn sich das Produktportfolio einer 

Tochtergesellschaft stark von dem der Gesamtorganisation unterscheidet. In  Kapitel 3.1.1: Festlegung 

des Bewertungsansatzes und der Bewertungszuständigkeiten wird genauer erläutert , wie dieser Umstand 

in der Wesentlichkeitsbewertung berücksichtigt werden kann.  

1. Eigene Aktivitäten  

Für eine nachvollziehbare Darstellung der Unternehmensstruktur sollten die eigenen Geschäftsfelder 

und deren relevanteste Produkte und/ oder Dienstleistungen aufgelistet werden. 49 Die 

Herausforderung besteht in der Praxis darin, für diesen Überblick den richtigen Detailgrad zu finden. 

Das Vorgehen sollte auf der einen Seite handhabbar und übersichtlich bleiben, auf der anderen Seite 

sollten die eigenen Tätigkeiten realitätsgetreu z usammengefasst werden. Es empfiehlt sich daher, sich 

auf die Produkte oder Dienstleistungen zu konzentrieren, die beispielsweise einen signifikanten Teil 

des Umsatz - bzw. Absatzvolumens ausmachen, anderweitig (z. B. strategisch) essenziell für die eigene 

Wertschöpfung sind oder aufgrund von möglichen Reputationsverlusten ein Risiko darstellen, wenn 

nicht darüber berichtet wird . Auch das geografische Profil der Geschäftstätigkeiten des 

Unternehmens soll berücksichtigt werden 50, um zu prüfen, ob in bestimmten Regionen besondere 

 
47 ESRS 2, DR, IRO-1, Absatz 53 b); EFRAG Implementation Guidance 1: Materiality Assessment Implementation Guidance, Absatz 69.  

48 ESRS 1, Kapitel 7.6, Absatz 103, Absatz 104. 

49 ESRS 2, DR, IRO-1, Absatz 40 a). 

50 EFRAG Implementation Guidance 1: Materiality Assessment Implementation Guidance, Absatz 69 b). 
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Wahrscheinlichkeiten für gewisse Auswirkungen, Risiken und Chancen bestehen. 51 Wenn es 

Tochtergesellschaften gibt, sollen auch ihre Produkte, Dienstleistungen und Wirtschaftsaktivitäten 

(inkl. der geografischen Lokationen der Standorte) beschrieben werden.   

2. Vorgelagerte & nachgelagerte Wertschöpfungskette  

Die ESRS erfordern außerdem, die Geschäftsbeziehungen des Unternehmens  offenzulegen. 52 So 

können ggf. damit einhergehende Besonderheiten (beispielweise besondere 

Eintrittswahrscheinlichkeiten) bei der Identifizierung und Bewertung von Auswirkungen, Risiken und 

Chancen berücksichtigt werden.  

Tabelle 1 gibt eine Übersicht über Informationen, die in Bezug auf die vor - und nachgelagerte 

Wertschöpfungskette (WSK) sowie die eigenen Aktivitäten zu dokumentieren sind.  

Tabelle 1: Dokumentation der Wertschöpfungskette(n). 

 
51 EFRAG Implementation Guidance 2: Value Chain Implementation Guidance, Absatz 132. 

52 ESRS 2, DR, IRO-1, Absatz 53 b). 

53 ESRS 2, SBM-1, Absatz 42 c). 

54 Eingekaufte Rohstoffe/(Zwischen -)Erzeugnisse/Dienstleistungen können als relevant eingestuft werden, wenn sie b eispielsweise . einen 

signifikanten Teil der Beschaffungskosten oder des Beschaffungsvolumens repräsentieren.  

55 ESRS 2, SBM-1, Absatz 40 a). 

56 Produkte oder Dienstleistungen können als relevant angesehen werden, wenn sie b eispielsweise  einen signifikanten Teil des Umsatz - bzw. 

Absatzvolumens ausmachen oder anderweitig (z. B. aus strategisch er oder aus Reputationssicht ) essenziell für die eigene Wertschöpfung 

sind oder nach der Planung für die Zukunft sein sollen.  

Position in der WSK  Notwendige Inhalte  Möglicher Ansatz zur Umsetzung  

Vorgelagerte 

Wertschöpfungskette  

Merkmale der vorgelagerten 

Wertschöpfungskette und 

Beschreibung der wichtigsten 

Wirtschaftsakteure und ihrer 

Beziehung zum Unternehmen 53 

1. Übersicht der Top -Lieferant:innen, sofern vorhanden 

(beispielsweise nach Beschaffungs volumen, 

strategischer Relevanz beispielsweise Abhängigkeit), inkl. 

Position in der Wertschöpfungskette (tier 1, 2, Ɏ) 

2. Relevante54 eingekaufte Rohstoffe/ (Zwischen -

)Erzeugnisse/ Dienstleistungen  

3. Relevante Herkunftsländer der eingekauften 

Rohstoffe/(Zwischen -) Erzeugnisse/Dienstleistungen  

Eigene Aktivitäten  

Beschreibung der bedeutenden 

angebotenen Produkte 

und/oder Dienstleistungen 55 

1. Relevante56 Produkte/Dienstleistungen des 

Unternehmens und ggf. der Tochtergesellschaften  

inkl. der jeweils zugehörigen Wirtschaftsaktivitäten (z. B. 

Forschung, Produktion oder Service) und geografischen 

Lage der Standorte  
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Um den Prozess nachvollziehbar und im Hinblick auf die folgenden Berichtszyklen wiederholbar zu 

gestalten, empfiehlt es sich , klar zu dokumentieren , wie die in Tabelle 1 dargestellten Informationen 

ermittelt wurden. Eine konkrete Darstellungsform der Wertschöpfungskette(n) ist von den ESRS nicht  

vorgegeben, demnach würde beispielsweise eine Excel -Tabelle mit den notwendigen Daten 

ausreichen. Die beiden folgenden Beispiele in Abbildung 11und Abbildung 12 zeigen, wie eine grafische 

Aufbereitung aussehen könnte. Eine grafische Veranschaulichung der Ergebnisse ist nicht 

gefordert , kann aber je nach unternehmensspezifischen Zielen der Berichterstattung sinnvoll sein. 

Zum Beispiel, wenn das Unternehmen seinen Bericht nicht nur als Teil des Lageberichts, sondern 

visuell ansprechend auf der Unternehmensseite veröffentlichen möchte. Da rauf wird  in Kapitel 6.1.3: 

Entscheidung über Berichtsformat genauer eingegangen.  

  

 
57 ESRS 2, SBM-1, Absatz 42 c). 

58 ESRS 2, SBM-1, Absatz 40 a). 

Nachgelagerte 

Wertschöpfungskette  

Merkmale der nachge lagerten 

Wertschöpfungs kette und 

Beschreibung der wichtigsten 

Wirtschaftsakteure und ihrer 

Beziehung zum Unternehmen 57 

 

Bedeutende Märkte und/oder 

Kundengruppen 58 

Verwendungszweck(e) der verkauften 

Produkte/Dienstleistungen (tier 1)  

1. Wesentliche Absatzländer der Produkte/Dienstleistungen  

2. Verwendungszweck(e) der verkauften 

Produkte/Dienstleistungen (tier 2), wenn das 

Unternehmen nicht ausschließlich Produkte für 

Endverbraucher:innen herstellt  
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Abbildung 11: Beispiel 1 für die grafische Darstellung der Wertschöpfungskette 

(Annual Report 2023, H+H International A/S, S. 15). 

Abbildung 12: Beispiel 2 für die grafische Darstellung der Wertschöpfungskette 

(Annual Report 2023, Ørsted A/S, S. 22). 
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3. PRÜFUNG VON INTERDEPENDENZEN, SYNERGIEN UND VERBINDUNGEN MIT 
ANDEREN REGULARIEN UND STANDARDS 

Als eine weitere Grundlage für die Identifizierung unternehmensspezifischer Auswirkungen, Risiken und 

Chancen soll die Analyse relevanter regulatorischer Anforderungen  erfolgen. 59 Im Folgenden wird 

eine Auswahl relevanter Gesetzgebungen und Standards gegeben. Des Weiteren werden ihre 

potenziellen Abhängigkeiten, mögliche Synergien und Verbindungen zu Auswirkungen, Risiken und 

Chancen aufgezeigt.  

Tabelle 2: Übersicht relevanter Gesetzgebungen und Standards. 

Relevante Gesetzgebung und 

Standards  
Potenzielle Abhängigkeiten, Verbindungen und Synergien  

Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz 60, 

CSDDD (Corporate Sustainability Due 

Diligence Directive )61 

- Ergebnisse des Menschenrechts -Risiko-managements können in der 

Wesentlichkeits -analyse übernommen werden  

EU-Taxonomieverordnung  

- Die Offenlegung taxonomiefähiger und taxonomiekonformer 

Wirtschaftsaktivitäten ist Teil der Nachhaltigkeitsberichterstattung  

- Potenzielle finanzielle Auswirkungen aufgrund der Ausweisung eigener 

Wirtschaftsaktivitäten als taxonomiefähig und taxonomiekonform, z.B. 

indem die eigene Finanzierung erleichtert,  wird  

REACH EU-Chemikalienverordnung 62 

- Die Handhabung von besorgniserregenden Stoffen und besonders 

besorgniserregenden Stoffen (z. B. Herstellung, Verwendung oder 

Vertrieb) muss in der Wesentlichkeitsanalyse berücksichtigt werden und 

je nach Wesentlichkeit nach ESRS E2-5 berichtet werden  

Relevante Managementsysteme (z. B. ISO 

1400163, ISO 4500164, ISO 5000165, EMAS66) 

- Potenziell identifizierte oder bewertete Chancen und Risiken innerhalb 

von nachhaltigkeits -bezogenen Managementsystemen können in der 

Wesentlichkeitsanalyse übernommen werden  

 
59 EFRAG Implementation Guidance 1: Materiality Assessment Implementation Guidance, Absatz 70 a). 

60 Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz - LkSG: Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten zur Vermeidung von 

Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten . 

61 CSDDD-Richtlinie: Richtlinie (EU) 2024/1760 . 

62 REACH Verordnung: Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 . 

63 Norm der Internationalen Organisation für Normung (ISO) für Umweltmanagementsysteme.  

64 Norm der Internationalen Organisation für Normung (ISO) für Arbeitsschutzmanagementsysteme.  

65 Norm der Internationalen Organisation für Normung (ISO) für Energiemanagementsysteme.  

66 Eco-Management and Audit Scheme.  

https://www.gesetze-im-internet.de/lksg/BJNR295910021.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401760
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4. EINBEZIEHUNG BESTEHENDER RISIKOMANAGEMENT- UND 
SORGFALTSPFLICHTENPROZESSE 

Bestehende Risikomanagementsysteme und Verfahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht (Due 

Diligence) sind für die Umsetzung der CSRD in zweierlei Hinsicht relevant:  

¶ Ergebnisse aus dem Risikomanagement und aus Due -Diligence -Prozessen sollen in die 

Identifizierung und Bewertung von Auswirkungen, Risiken und Chancen einfließen .67 

Unternehmen können b eispielsweise  auch auf bestehende Methodiken aus diesen Systemen 

aufbauen, z. B. hinsichtlich finanzieller Schwellenwerte (siehe Kapitel 3.3.3: Bewertung der 

Auswirkungen auf den Geschäftserfolg (ɊRisks and OpportunitiesɈ)). 

¶ Der Prozess zur internen Kontrolle  der Nachhaltigkeitsberichterstattung selbst (inkl. der 

Wesentlichkeitsanalyse) muss offengelegt werden .68 

Hinsichtlich des  Risikomanagements und interner Kontrollen existieren verschiedene 

Angabepflichten. 69 In Bezug auf die Ausübung der eigenen Sorgfaltspflicht macht die CSRD weder für 

die Wesentlichkeitsanalyse noch für die Rolle der Verwaltungs -, Leitungs- oder Aufsichtsorgane des 

Unternehmens konkrete Vorgaben. Die Ergebnisse bestehender Verfahren müssen aber in die 

Bewertung der IROs einfließen .70 Aspekte der Sorgfaltspflicht sind auch bei mehreren Angabepflichten 

(Disclosure Requirements) aus ESRS 2 und themenbezogenen ESRS relevant. 71 

Um diese Angabepflichten in der Berichterstattung vorzubereiten, wird empfohlen, die folgenden 

Schritte jeweils zu prüfen und zu dokumentieren:  

¶ welche allgemeinen Verfahren  für (1) Risikomanagement, (2) die Wahrung von 

Sorgfaltspflichten und (3) die Ermittlung, Bewertung und das Management von Chancen im 

Unternehmen etabliert  sind;  

¶ ob und inwiefern diese Verfahren in den Prozess zur Identifizierung und Bewertung von 

Auswirkungen, Risiken und Chancen in der Wesentlichkeitsanalyse sinnvoll einbezogen  werden 

können (womöglich kann die Identifizierung finanzieller Risiken und ggf. Chancen komplett 

über bestehende Verfahren abgebildet werden);  

¶ wie Risiken priorisiert  werden . 

 
67 ESRS 1, Kapitel 4, Absatz 58; ESRS 2, DR, IRO-1, Absatz 53 b)+c) iii. 

68 ESRS 2, DR, GOV-5, Absatz 34+36a). 

69 ESRS 2, DR, GOV-5, Absatz 36 a)-e). 

70 ESRS 1, Kapitel 4, Absatz 58. 

71 ESRS 1, Kapitel 4, Absatz 61. 
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5. ANALYSE DES MARKTUMFELDES 

Die Analyse des Marktumfeldes ist ein optionaler Bestandt eil  der Kontextanalyse  und stellt keine 

verpflichtende Anforderung der ESRS dar.  Sie kann sehr hilfreich sein, um die Identifikation  der IROs 

umfassend und zukunftsgerichtet zu gestalten  und eine Basis für strategische Weichenstellungen zu 

liefern . Sie erleichtert den Prozess der Wesentlichkeitsanalyse und gibt Impulse für die 

Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie und -positionierung des Unternehmens , mit Blick auf 

die nachfolgend aufgeführte n Aspekte:  

1. Wettbewerber :innen   

¶ Auswahl der Top -Wettbewerber:innen: Identifizierung der führenden Unternehmen in der 

Branche oder aus ähnlichen Branchen, die als Benchmark dienen können.  

¶ Vergleich und Bewertung: Analyse der Aktivitäten und Strategien dieser Unternehmen im 

Rahmen der ESRS-Themen .72  

¶ Transparenz und Qualität: Analyse der Nachhaltigkeitsberichte der Wettbewerber:innen, um 

mögliche Positionierungschancen abzuleiten.  

o Nutzung von öffentlich zugänglichen Daten, Branchenberichten und internen Analysen.  

2. Anforderungen von Kapitalgeber:innen  

¶ Berücksichtigung von ESG -Ratings und Anforderungen von Banken/Versicherungen  unter 

Einbeziehung bestehender Analysen und Anfragen im Unternehmen . 

3. Kunden(gruppen)  

¶ Konsolidierung der Herausforderungen, Anforderungen und Erwartungen von 

Kunden(gruppen)  hinsichtlich der Nachhaltigkeitsaspekte, z. B. basierend auf:  

o Indikativer Durchführung von Abfragen im Vertrieb.  

o Feedback-Mechanismen, wie z. B. Fragebögen  und Kundenforen . 

o Datenanalysen, um das Kaufverhalten und die Präferenzen von Kund:innen  im 

Zusammenhang mit nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen zu verstehen.  

4. Lieferanten(gruppen)  

¶ Konsolidierung der Herausforderungen, Anforderungen und Erwartungen von 

Lieferanten(gruppen) hinsichtlich der Nachhaltigkeitsaspekte, z. B. basierend auf:  

o Indikative n Abfragen im Einkauf . 

 
72 ESRS 1, Anhang A, AR 16. 
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o Lieferantenaudits, um deren Nachhaltigkeitspraktiken direkt vor Ort zu überprüfen.  

o Entwicklung von Partnerschaften zur gemeinsamen Verbesserung der 

Nachhaltigkeitsstandards und zur Förderung von Best Practices.  

5. Zielgruppen bei der Akquise von Mitarbeiter:innen und Mitarbeite nden bindung  

¶ Konsolidierung der Anforderungen und Erwartungen von Mitarbeiter:innen hinsichtlich der 

Nachhaltigkeitsaspekte, z. B. basierend auf:  

o Indikative n Abfragen im Personalwesen.  

o interne n Befragungen zur Mitarbeite nden zufriedenheit.  

o Weiterbildungs - und Entwicklungsprogrammen im Bereich Nachhaltigkeit, auch um das 

Engagement und die Loyalität der Mitarbeite r:innen  zu fördern.  

6. EINBINDUNG DER STAKEHOLDER IM PROZESS 

Aufbauend auf der Umfeldanalyse empfiehlt es sich, zu diskutieren, ob Stakeholder in die 

Wesentlichkeitsanalyse einbezogen werden sollen und wenn ja, welche. Die Einbindung betroffener 

Stakeholder ist zentral für den Sorgfaltsprozess des Unternehmens 73, auch wenn  es keine Pflicht zur 

direkten Einbeziehung  der Stakeholder gibt .74 Sie birgt aber viele Chancen, da so die direkten 

Sichtweisen der verschiedenen Stakeholder in der  IRO-Identifizierung und -Bewertung berücksichtigt  

werden. Wenn Arbeitnehmer:innen von Anfang an mit an Bord genommen werden, wird auch das 

Bewusstsein für Nachhaltigkeit im Unternehmen frühzeitig geschärft . Eine Einbindung von externen 

Stakeholdern in die Wesentlichkeitsanalyse kann Transparenz schaffen  und zu einem positiven 

Austausch und dem Aufbau von Vertrauen  führen. Das ist vor allem dann für Unternehmen 

relevant, wenn nachhaltigkeitsbezogene  externe  Anforderungen (z. B. von Kund:innen oder von 

Banken) bereits Teil des Tagesgeschäfts sind.   

1. Definition von Stakeholdern nach ESRS  

Die ESRS definieren Stakeholder als Personen oder Gruppen, die vom Unternehmen beeinflusst 

werden oder es beeinflussen können.  Dabei wird zwischen  zwei Hauptgruppen unterschieden: 75   

 
73 ESRS 1, Kapitel 3.1, Absatz 24. 

74 EFRAG Implementation Guidance 1: Materiality Assessment Implementation Guidance, Kapitel 5.4, FAQ 15.  

75 ESRS 1, Kapitel 3.1, Absatz 22. 
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1. ɊAffected stakeholdersɈ: Einzelpersonen oder Gruppen, deren Interessen durch die Aktivitäten des 

Unternehmens und seine Geschäftsbeziehungen entlang der Wertschöpfungskette positiv oder 

negativ beeinflusst werden könnten, wie z. B. Beschäftigte, Anwohner:innen, Produktnutzer:inne n. 

2. ɊUsers of sustainability statementsɈ: Dazu gehören bestehende und potenzielle Investor:innen, 

Kreditgeber:innen und andere Gläubiger:innen sowie Geschäftspartner:innen, Gewerkschaften, 

NGOs, Regierungen, Analyst:innen und Vertreter:innen der Wissenschaft.  

2. Anforderungen an die Einbindung von Stakeholdern  

Die ESRS erfordern kein spezifisches Verhalten im Stakeholder -Engagement oder im Sorgfaltsprozess , 

schreiben aber die Offenlegung der Bewertung und ihrer Ergebnisse  vor. 76 

Der Dialog mit betroffenen Stakeholdern  kann genutzt werden, um über die 

Wesentlichkeitsbewertung zu informieren.  Unternehmen können Stakeholder oder ihre 

Vertreter :innen  sowie Nutzer :innen  von Nachhaltigkeitsberichten einbeziehen, um Rückmeldungen zu 

wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen zu erhalten.  

Zu den Stakeholdern  gehören unter anderem Beschäftigte , Lieferant:innen , Kund:innen , 

Endnutzer :innen , lokale Gemeinschaften und öffentliche Behörden 77 (siehe Tabelle 3). Die Natur kann 

als ɊstillerɈ Stakeholder betrachtet werden und ihre ɊSichtɈ sollte besonders bei den Themen E1 -E5 

antizipiert werden. In diesem Fall können Umweltdaten und Daten zur Erhaltung der Arten in die 

Bewertung der Wesentlichkeit einfließen. 78 Die Umsetzung dieser Vorgaben erfolgt durch:  

¶ die systematische Prüfung  aller bestehenden Dialogformate  mit Interessenträgern ; 

¶ die Integration entsprechender Erkenntnisse  in die Wesentlichkeitsanalyse ( IRO-

Identifikation & -Bewertung) durch  Mitarbeiter:innen des Unternehmens,  die im Austausch  mit 

Interessengruppen stehen  und  

¶ ggf. die o ptionale punktuelle Einbeziehung  von Stakeholdern zu bestimmten zentralen 

Fragen, wo dies hilfreich und machbar erscheint 79, beispielsweise durch qualitative Interviews 

mit Expert:innen aus verschiedenen Interessengruppen.  

 
76 EFRAG Implementation Guidance 1:  Materiality Assessment Implementation Guidance, Kapitel 5.4, Nr. 197 -199. 

77 ESRS 1, Anlage A, AR 6. 

78 ESRS 1, Anlage A, AR 7. 

79 Beispielsweise hilfreich, wenn für einen bestimmten Nachhaltigkeitsaspekt die Bewertung nicht durch Personen des Kern projektteams 

durchgeführt werden kann, da die Perspektive der Stakeholder  (z. B. Kund:innen) nur schwierig eingenommen werden kann.  
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3. Mapping von Stakeholdern und Bestandsaufnahme von Dialogformaten  

Um zu bestimmen, wie man die betroffenen Interessengruppen in die Wesentlichkeitsanalyse 

einbindet, kann  man die Gruppen  wie folgt identifizieren:  

Tabelle 3: Vorlage zur eigenen Dokumentation des Stakeholder Mappings 

Stakeholder  

Unternehmens -

interner Kontakt / 

Funktion  

Zuständige 

Person (en)  

Etablierte  

Dialogformate  

Quellen für 

ide ntifizierte 

IROs 

 Für Konzern  
Ggf. für 

Töchter  
   

Haupt -Stakeholdergruppen CSRD (ESRS 1, AR 6 & 7) 

Hauptnutzer:innen der allgemeinen 

Finanzberichterstattung 

(bestehende und potenzielle 

Investor:innen, Kreditgeber:innen 

und andere Gläubiger:innen, 

einschließlich 

Vermögensverwalter:innen, 

Kreditinstitute, 

Versicherungsunternehmen)  

z. B. Finanz-

abteilung  
  z. B. Quartalsgespräche 

mit Banken  
 

Lieferant:innen  z. B. Einkauf   z. B. Lieferanten - 

bewertungen  
 

Verbraucher:innen,  

Kund:innen, Endnutzer:innen  
 

z. B. 

Länder -

vertrieb  

 z. B. Kundenzufrieden -

heitsumfragen  
 

Beschäftigte     

z. B. Mitarbeiter -

befragungen, Betriebs -

versammlungen, 

Mitbestimmungsdialoge  

 

Lokale Gemeinschaften und 

schutzbedürftige Gruppen  
   z. B. Nachbarschafts -

dialoge  
 

Behörden, einschließlich 

Regulierungsbehörden, 

Aufsichtsbehörden und 

Zentralbanken  

   
z. B. Zusammenarbeit 

mit Behörden wie etwa 

dem Zoll  

 

Natur als Ɉstiller 

ϥnteressenträgerɉ(optional)  
   Nicht möglich   

Unternehmenss pezifisch hinzugefügt  

z. B. NGOs       

z. B. Medien      

z. B. Wettbewerber:innen 80      

 
80 Hinweis: bei Abstimmungen mit Wettbewerber:innen ist grundsätzlich das Kartellrecht zu beachten.  
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4. Definition der Strategie zur Stakeholder einbeziehung  

Auf Basis der identifizierten relevanten Stakeholder  kann eine Strategie zur Einbindung der 

Stakeholder  in Schritt 2: Identifikation von Auswirkungen, Risiken und Chancen und Schritt 3: 

Wesentlichkeitsbewertung des Wesentlichkeitsprozesses definiert werden . In Abbildung 13 werden drei 

mögliche Optionen zur Einbeziehung von Stakeholdern in den Bewertungsprozess vorgestellt.  

 

Abbildung 13: Optionen zur Einbindung von Stakeholdern (Eigene Darstellung). 
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In den meisten Fällen ist zu empfehlen, dass das Kern-Projektteam  innerhalb des Unternehmens 

Expert:innen aus relevanten Abteilungen  identifiziert, die mittelbar die Stakeholderperspektive 

der externen Stakeholder einbringen können. Diese sind  in der Lage, nachhaltigkeitsbezogene 

Auswirkungen, Risiken und Chancen zu ermitteln oder zu validieren und eine Erstbewertung der 

Auswirkungen, Risiken und Chancen  vorzunehmen . 

In jedem Fall sollte eine Einbeziehung der Arbeitnehmer vertretung erfolgen. Es gibt zwar keine 

konkrete Vorgabe zur Umsetzung der Einbeziehung; die CSRD intendiert aber, 

Arbeitnehmervertretungen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung zu informieren und in d ie Einholung 

und Überprüfung von Nachhaltigkeitsinformationen zu integriere n.81 Das kann zu einer fundierteren 

Analyse vor allem im Bereich der sozialen Nachhaltigkeit führen. Darüber hinaus wird die Offenlegung 

der Verfahren zur Einbeziehung der eigenen Belegschaft und Arbeitnehmervertretungen 

erforderlich. 82 

In der Praxis kann das f ür die  Identifikation der Auswirkungen, Risiken und Chancen  wie folgt 

aussehen : 

¶ Die Sichtweise von externe n Stakeholder n (z. B. Kundengruppen oder Lieferant:innen ), wird  

z. B. mittelbar durch den Vertrieb oder den Einkauf vertreten und somit indirekt in den Prozess 

der IRO-Identifikation einbezogen . Es empfiehlt sich darüber hinaus eine direkte Einbindung 

externer Stakeholder, falls besonders wichtige Beziehungen zu einzelnen Anspruchsgruppen 

bestehen oder W issenslücken existieren , die mit internem Know -how nicht geschlossen 

werden können.  

¶ Ansprüche von Investor :innen , Banken und Versicherungen können  über die Analyse von ESG-

Ratings und Kriterien für Kreditvergaben in die Bewertung e inbezogen werden.  

¶ Um die Perspektive der Arbeitnehmer:innen abzubilden, können die identifizierten IROs 

gemeinsam mit der Arbeitnehmervertretung  erörtert werden , sofern d ie 

Arbeitnehmervertretung  nicht ohnehin in de m Reporting -Projektteam  vertreten ist.  Hier kann 

etwa ein Workshop der Arbeitnehmervertretung  gemeinsam mit Mitarbeite r:innen  sinnvoll 

sein, aufbauend auf einem inhaltlichen Briefing durch das Reporting -Projektteam . 

Die hier vorgeschlagene mittelbare  Einbindung von Stakeholdern via interne 

Interessensvertreter:innen zeigt einen pragmatischen Ansatz auf, der ohne großen Zeitverzug 

umgesetzt werden kann. Gleichzeitig ist es möglich, dass die direkte Einbindung von Stakeholdern 

neue Erkenntnisse zutage bringt, auf die Ein Mitglied der eigenen Belegschaft  möglicherweise nicht 

kommen würde . Das spricht wiederum dafür, Stakeholder nicht ausschließlich mittelbar 

einzubeziehen.  

  

 
81 Art. 19a, Abs. 5, CSRD; Art. 29a, Abs. 6, CSRD. 

82 ESRS S1, AR S1-2. 
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Das gilt auch  für die Bewertung der identifizierten relevanten Auswirkungen, Risiken und 

Chancen . Die Einbindung von  Stakeholdern kann in der Praxis wie folgt umgesetzt werden:  

¶ Die Sichtweise von i nterne n (z. B. Mitarbeiter :innen ) und externe n Stakeholder n (z. B. 

Kundengruppen oder Lieferant:innen ) wird  unmittelbar oder mittelbar durch z. B. die 

Personalabteilung,  die Arbeitnehmervertretung,  den Vertrieb oder den Einkauf eingebracht 

und somit indirekt in den Prozess der Bewertung einbezogen.  

¶ Externe Stakeholder sichtweisen können  über Umfragen integriert  werden. Diese können von 

den  internen Akteur :innen durchgeführt werden, die regelmäßig mit relevanten Stakeholdern 

interagieren ( z. B. Einkauf, Vertrieb, Investor Relations).  

¶ Um die Perspektive der Arbeitnehmer:innen abzubilden, kann die Wesentlichkeitsbewertung in 

einem Gespräch mit de r Arbeitnehmervertretung erörtert werden , sofern d ie 

Arbeitnehmervertretung nicht ohnehin im Reporting -Projektteam vertreten ist.  

Es können auch externe Sachverständige, wie Expert:innen aus der Wissenschaft, in den Prozess 

einbezogen werden. Die Expert:innen und ihr Fachwissen sowie die Art und Weise, wie sie 

berücksichtigt werden, müssen laut CSRD dokumentiert werden. 83 Eine transparente Begründung der 

Auswahl und Art der Einbeziehung  macht die Nachhaltigkeitsberichterstattung glaubwürdiger  

und ermöglicht den Leser:innen eine erhöhte Nachvollziehbarkeit.  

7. EINBINDUNG DER WIRTSCHAFTSPRÜFUNG 

Der Nachhaltigkeitsbericht unterliegt erstmals einer verpflichtenden externen Prüfung , zunächst 

mit begrenzter Sicherheit (Ɋlimited assuranceɈ). Prüfbereiche sind:  

¶ die Übereinstimmung der Berichtsangaben mit den Vorschriften der CSRD bzw. ihres 

nationalen Umsetzungsgesetzes sowie den Berichterstattun gsstandards  ESRS, 

¶ der vom Unternehmen durchgeführte Prozess zur Ermittlung der berichteten Informationen , 

¶ die Kennzeichnung nach den Anforderungen des elektronischen Reporting-Formats (ESEF84), 

¶ die Berichtspflichten nach Artikel 8 der EU -Taxonomie -Verordnung .85 

 
83 ESRS 2, AR 8. 

84 standardisiertes digitales Berichtsformat ( European Single Electric Format). 

85 Anteil der Umsatzerlöse, Investitionsausgaben und, wenn zutreffend, Anteil der Betriebsausgaben im Zusammenhang mit 

Wirtschaftsaktivitäten, die gemäß Artikel 3 und Artikel 9 der EU -Taxonomie -Verordnung als ökologisch nachhaltig einzustufen sind.  
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Da der Prozess der Wesentlichkeitsanalyse geprüft werden muss und bisher keine Prüfstandards oder 

Gesetzeskommentierungen zur Durchführung der Prüfung exis tieren , sollte die Wirtschaftsprüfung 

möglichst frühzeitig  einbezogen werden. Ein sinnvoller Zeitpunkt kann sowohl nach der 

Kontextanalyse (siehe Schritt 1: Kontextanalyse) als auch nach der IRO -Identifizierung  (siehe Schritt 2: 

Identifikation von Auswirkungen, Risiken und Chancen) und damit unmittelbar vor der IRO -Bewertung 

(siehe Schritt 3: Wesentlichkeitsbewertung) sein. In einem gemeinsamen Austausch mit der 

Wirtschaftsprüfung kann der Prozess der Wesentlichkeitsanalyse vorgestellt werden. Dadurch wird 

sichergestellt , dass das vorgeschlagene Vorgehen mit dem Verständnis der Wirtschaftsprüfung 

übereinstimmt. Das ist auch vor folgendem Hintergrund relevant : Die ESRS ermöglichen es, den 

Prozess so anzupassen, dass er auf die Eigenschaften des eigenen Unternehmens zugeschnitten ist. 86 

Dieses Verständnis ist auch im Austausch mit der eigenen Wirtschaftsprüfung relevant und kann als 

Begründung für die eigene Auslegung des Prozesses dienen. Zu beachten ist, dass der Bericht 

vollständig, plausibel und transparent sein muss .87 

  

 
86 EFRAG Implementation Guidance 1: Materiality Assessment Implementation Guidance, Kapitel 3, Nr. 64.  

87 Hinweis: Zum Zeitpunkt der Formulierung dieses Absatzes wurde die CSRD noch nicht in deutsches Recht umgesetzt. Der Gesetzese ntwurf 

des BMJ [Stand: Juli 2024] sieht vor, dass die Prüfung des Nachhaltigkeitsberichts ausschließlich Wirtschaftsprüfungen vorb ehalten ist. Nach 

Verabschiedung des Gesetzes im Bundestag im September 2024 und damit de r Umsetzung der CSRD in deutsches Recht wird dieser Absatz 

bei Bedarf darauf angepasst.  
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Tipps aus der Praxis  

¶ Bestehende Informationen wirksam einsetzen : Oftmals liegen Informationen schon aus 

bestehender Nachhaltigkeitsberichterstattung (etwa GRI 88 oder DNK 89) oder aus 

Managementsystemen im Bereich Energie, Umwelt oder Arbeitssicherheit vor. Bereits 

vorhandene Informationen  wie einzelne Risikobewertungen oder branchenspezifische 

Informationen wie das Excel-Tool mit branchenspezifischen IROs  sollten direkt in die 

Wesentlichkeitsanalyse nach ESRS übernommen werden.  

¶ Orientierung an der EFRAG 90 Implementation Guidance : Wirtschaftsprüfer:innen richten 

ihre Checklisten meist an der EFRAG Implementation Guidance aus. In der Planung einzelner 

Schritte ist es daher empfehlenswert, sich an der Materiality Assessment Implementation 

Guidance zu orientieren.  

¶ Von anderen lernen: Es gibt viele Wege, die ESRS-Anforderungen in der Praxis umzusetzen. 

Unternehmen können sich an bereits vorhandenen Berichten orientieren, die den 

Anforderungen der ESRS folgen. Das hilft dabei, ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, 

wie einzelne Inha lte, wie etwa die Wertschöpfungskette des Unternehmens, aufbereitet und 

offengelegt werden können.  

¶ Komplexität reduzieren:  In der Kontextanalyse wird der Rahmen der anschließenden IRO -

Identifizierung und -Bewertung definiert. Unternehmen sollten sich deswegen darauf 

konzentrieren, ihre Geschäftstätigkeiten und ihre Wertschöpfungskette möglichst übersichtlich 

abzubilden und si ch auf die wirklich relevanten Informationen zu beschränken.  

Checkliste zu Schritt 1  

V Wurde der Konsolidierungskreis für die CSRD -Berichterstattung festgelegt?  

V Wurden die Geschäftstätigkeiten des Unternehmens und ggf. der Tochtergesellschaften 

entlang der gesamten Wertschöpfungskette beschrieben?  

V Wurden Interdependenzen und mögliche Synergien (z. B. Datennutzung) der CSRD -

Berichterstattung mit anderen relevanten Regularien und Standards geprüft?  

V Wurde geprüft und dokumentiert, ob Verfahren für das Management von Risiken und Chancen 

sowie die Wahrung von Sorgfaltspflichten im Unternehmen etabliert sind, und wenn ja, 

welche? 

 
88 Global Reporting Initiative.  

89 Deutscher Nachhaltigkeitskodex.  

90 European Financial Reporting Advisory Group.  
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V Wurde geprüft, inwieweit diese Verfahren in die Identifizierung und Bewertung von 

Auswirkungen, Risiken und Chancen einbezogen werden können?  

V Wurde festgehalten, inwiefern Stakeholder des Unternehmens in den Prozess der 

Wesentlichkeitsanalyse eingebunden sind?  

V Optional: Wurde eine Analyse des Marktumfeldes durchgeführt?  

V Optional: Fand ein Austausch mit der Wirtschaftsprüfung über den Prozess der 

Wesentlichkeitsanalyse statt oder ist ein Termin nach  Schritt 2: Identifikation von Auswirkungen, 

Risiken und Chancen geplant? 
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SCHRITT 2: IDENTIFIKATION VON AUSWIRKUNGEN, 
RISIKEN UND CHANCEN 

In diesem Schritt werden  auf der Basis von Schritt 1: Kontextanalyse alle tatsächlichen und potenziellen 

Auswirkungen, Risiken und Chancen (IROs) des Unternehmens identifiziert . Die Identifikation und  der 

darauffolgende Schritt 3: Wesentlichkeitsbewertung bestimm en darüber, welche Themen  

beziehungsweise Datenpunkte  wesentlich für das Unternehmen 91 sind und welche Themen im 

CSRD-Bericht  dargelegt werden müssen. Dies ermöglicht  es, strategische Chancen zu erkennen, die 

eine langfristige Wertschöpfung und Resilienz fördern können. Außerdem lassen sich positive 

Differenzierungs merkmale gegenüber  Wettbewerber:innnen bestimmen . 

Ziel dieses Schritts  

Das Ergebnis ist eine validierte IRO-Liste mit allen unternehmensspezifischen Auswirkungen, 

Risiken und Chancen entlang der Nachhaltigkeitsaspekte . Sie bildet die  Grundlage für die 

Bewertung in  Schritt 3: Wesentlichkeitsbewertung. 

Vorgehen  

(1) Prinzip der doppelten Wesentlichkeit 

(2) Identifikation tatsächlicher und potenzieller Auswirkungen, Risiken und Chancen 

(3) Validierung der identifizierten Auswirkungen, Risiken und Chancen 

Einbindung von Stakeholdern  

In diesem Schritt können unternehmensinterne und externe Stakeholder bei der Identifizierung oder 

Validierung von IROs einbezogen werden. Das kann entweder direkt durch  Interviews oder 

Konferenzen  mit den entsprechenden Stakeholdern geschehen oder indirekt durch 

Mitarbeiter:innen des Unternehmens , die im Austausch mit den Stakeholdern stehen und deren 

Interessen vertreten/wiedergeben können. 92 

 
91 Wesentlich sind nicht nur Nachhaltigkeitsaspekte, die auf das Unternehmen einwirken, sondern auch der positive und negative B eitrag 

von Unternehmen auf Mensch und Umwelt (sog. doppelte Wesentlichkeit, vgl. ( siehe Kapitel 3.2.1: Prinzip der doppelten Wesentlichkeit). 

92 siehe Schritt 1.6, Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. . 
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1. PRINZIP DER DOPPELTEN WESENTLICHKEIT 

Für die Bewertung der Wesentlichkeit gilt  gemäß CSRD das Prinzip der doppelten Wesentlichkeit (siehe 

Abbildung 14).93 Demnach werden die Auswirkungen der Geschäftstätigkeiten auf Mensch und Umwelt 

(auch inside -out -Perspektive  oder Impact Materiality  genannt) und  die Auswirkungen von 

Nachhaltigkeitsaspekten auf den Geschäftserfolg in Form von finanziellen Chancen und Risiken (auch 

outside -in -Perspektive  oder Financial Materiality  genannt)  auf ihre  Wesentlichkeit hin bewertet. Über  

ein Nachhaltigkeitsthema muss nach der CSRD bericht et werden , wenn die IROs in mindestens  einer 

der beiden Dimensionen ( Impact materiality  und/oder  Financial Materiality ) als wesentlich eingestuft 

wurden .94  

 
93 ESRS 1, Kapitel 3.3, Absatz 37. 

94 ESRS 1, Kapitel 3.2, Absatz 28. 

Abbildung 14: Prinzip der doppelten Wesentlichkeit. (Eigene 

Darstellung) 
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2. IDENTIFIKATION TATSÄCHLICHER UND POTENZIELLER AUSWIRKUNGEN, 
RISIKEN UND CHANCEN 

Um die wesentlichen Themen und Datenpunkte des Unternehmens festzulegen, werden IROs entlang 

der Nachhaltigkeitsaspekte der zehn ESRS -Themen zusammengetragen. 95 Falls nötig, soll diese Liste 

der Nachhaltigkeitsaspekte um unternehmensspezifische A ngaben zu wesentlichen Auswirkungen, 

Risiken und Chancen ergänzt werden , die nicht durch die ESRS abgedeckt sind .96 

1. Was sind Auswirkungen?  

Nachhaltigkeitsbezogene Auswirkungen  sind tatsächliche oder potenzielle, negative oder positive 

Auswirkungen, die das Unternehmen kurz -, mittel - oder langfristig auf die Umwelt und 

Menschen hat oder haben könnte .97 Diese umfassen sowohl Auswirkungen der eigenen Tätigkeiten 

als auch die aus der vor - und nachgelagerten Wertschöpfungskette einschließlich solcher durch 

Produkte und Dienstleistungen oder Geschäftsbeziehungen.  Maßnahmen  zum Management von 

negativen Auswirkungen sind keine positiven Auswirkungen  (z. B. die Nutzung von 

Sekundärmaterialien oder etablierte Management systeme für Gesundheit und Sicherheit).  

2. Was sind Risiken?  

Nachhaltigkeitsbezogene Risiken  sind Ereignisse oder Bedingungen, die bei ihrem Eintreten  

einen negativen Einfluss (innerhalb von einem kurz -, mittel - oder langfristigen Zeithorizont)  auf  

¶ die Entwicklung,  

¶ die Finanzlage,  

¶ die finanzielle Leistungsfähigkeit,  

¶ die Cashflows,  

¶ den Zugang zu Finanzmitteln oder  

¶ die Kapitalkosten des Unternehmens  

 
95 ESRS 1, Anhang A, AR 16. 

96  ESRS 1, Kapitel 1.1, Absatz 11. 

97 ESRS 1, Kapitel 3.4, Absatz 43. 
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haben  oder einen solchen Einfluss erwarten lassen .98 Wie jedes andere Risiko wird auch das 

Nachhaltigkeitsrisiko als eine Kombination aus dem Ausmaß der Auswirkungen und der 

Eintrittswahrscheinlichkeit gemessen.  

3. Was sind Chancen?  

Nachhaltigkeitsbezogene Chancen  sind Ereignisse oder Bedingungen, die bei ihrem Eintreten  

einen positiven Einfluss (innerhalb von einem kurz -, mittel - oder langfristigen Zeithorizont) auf  

¶ die Entwicklung,  

¶ die Finanzlage,  

¶ die finanzielle Leistungsfähigkeit,  

¶ die Cashflows,  

¶ den Zugang zu Finanzmitteln oder  

¶ die Kapitalkosten des Unternehmens  

haben oder einen solchen Einfluss erwarten lassen .99 Wie jede andere Chance wird auch die 

nachhaltigkeitsbezogene Chance als eine Kombination aus dem Ausmaß der Auswirkungen und der 

Eintrittswahrscheinlichkeit gemessen.  

4. Prozess der Identifizierung  

Basierend auf der Kontextanalyse erfolgt die Ableitung aller tatsächlichen und potenziellen IROs. Als 

Vorlage zur Sammlung dient das  Excel-Tool zur Identifizierung und Bewertung von IROs . 

¶ Als Orientierung können die branchenspezifischen IROs genutzt werden, die bereits den 

Nachhaltigkeitsaspekten 100 der zehn ESRS-Themen zugeordnet sind .  

¶ Alle unternehmensspezifisch relevanten IROs  werden aus der Kontextanalyse und weitere n 

Quellen abgeleitet und den Nachhaltigkeitsaspekten zugewiesen : 

o Prüfung relevanter unternehmensinterner Unterlagen, wie bereits etablierte 

Risikomanagement - und Due -Diligence -Prozesse, 

o Prüfung der Informationen aus der Kontextanalyse, wie Geschäftstätigkeiten, gesamte 

Wertschöpfungskette und Umfeldanalyse,   

 
98 ESRS 1, Kapitel 3.5, Absatz 49. 

99 ESRS 1, Kapitel 3.5, Absatz 49. 

100 ESRS 1, Appendix A, AR 16. 
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o Nutzung von unternehmensinternem und themenbezogenem Expertenwissen, 

beispielsweise  in Bezug auf Arbeitssicherheit, Umweltmanagement,  

o Nutzung von Sekundärdaten, z. B. Studien, länderbezogene Indizes, 

branchenspezifische Standards (z. B. SASB 101, GRI, Global Risks Report ), 

o Verwendung von Online -Tools wie de m CSR Risiko-Check von MVO zur Einschätzung der 

lokalen Menschenrechtssituation sowie Umwelt -, Sozial- und Governance -Themen 102,  

o Auch die Nutzung von Künstlicher Intelligenz, z. B. via KI-Chatbots, denen ausreichend 

Informationen zum Unternehmen zugeführt werden, könnte Hinweise auf 

unternehmensspezifische IROs liefern. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass KI-Chatbots 

nicht als objektiv nachvollziehbare Quellen angesehen werden können und die Inhalte 

nicht immer zutreffend sind . Darüber hinaus muss über den Einsatz von Künstlicher 

Intelligenz im Kontext betrieblicher Arbeitsabläufe zwingend die 

Arbeitnehmervertretung  unterrichtet wer den.103 

¶ Falls zum besseren Verständnis hilfreich, soll für alle identifizierten IROs angegeben werden, 

welches Land oder welche Organisationseinheit von der Auswirkung, dem Risiko oder der 

Chance betroffen ist .104 

¶ Bei der Identifizierung von IROs soll sich das Unternehmen auf Bereiche konzentrieren, in 

denen Auswirkungen, Risiken und Chancen aufgrund der Art der Tätigkeiten, der 

Geschäftsbeziehungen, der geografischen Lage oder anderer Faktoren als wahrscheinlich 

gelten .105 

¶ Für alle identifizierten Auswirkungen muss die Position in der Wertschöpfungskette  

festgelegt und geprüft werden, ob es sich um eine kurz -, mittel - oder langfristige Auswirkung 

handelt , basierend auf den Zeithorizonten aus  Kapitel 3 Schritt 1: Kontextanalyse Festlegung des 

Konsolidierungskreises bei verbundenen Unternehmen.106 

 
101 Sustainability Accounting Standards Board . 

102 https://www.mvorisicochecker.nl/de . 

103 § 90 Abs. 1 S, 3 BetrVG. 

104 ESRS 1, Kapitel 3.7, Absatz 54. 

105 ESRS 1, Kapitel 3.4, Absatz 39. 

106 ESRS 1, Kapitel 3.4, Absatz 43. 
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¶ Für alle identifizierten negativen  Auswirkungen muss bestimmt werden, ob Menschenrechte  

von ihnen betroffen  sind .107 Diese Einordnung  wird im nächsten Kapitel bei der Bewertung 

eine Rolle spielen.  

¶ Für alle identifizierten finanziellen Risiken und Chancen  muss ebenso eine Einordnung in 

kurz-, mittel - oder langfristig erfolgen .108 

3. VALIDIERUNG DER IDENTIFIZIERTEN AUSWIRKUNGEN, RISIKEN UND CHANCEN  

Die Validierung der identifizierten Auswirkungen, Risiken und Chancen  ist ein optionaler, aber 

sinnvoller Schritt, um sicherzustellen, dass eine vollständige IRO -Liste  für die Bewertung vorliegt. 

Dieser Schritt sollte bestenfalls durch das Kern -Projektteam erfolgen und kann entweder als 

Arbeitstreffen oder durch individuelle Überprüfung des Mappings erfolgen. In diesem Schritt können 

verschiedene Anpassungen vorgenommen  werden:  

¶ Nachhaltigkeitsaspekte, zu denen keine relevanten IROs identifiziert werden, können 

gestrichen werden. Es  empfiehlt es sich , den Grund für die Wirtschaftsprüfung  zu 

dokumentieren.   

¶ Nachhaltigkeitsaspekte, die mit denselben oder sehr stark überlappenden IROs verbunden 

sind, können (möglichst nah an den ESRS -Themen) zusammengefasst werden.  

¶ Fehlende IROs können ergänzt werden.  

¶ Identifizierte IROs können angepasst und umformuliert werden.  

¶ Angaben zu den IROs, wie Position in der Wertschöpfungskette oder Zeithorizont, können 

vervollständigt werden.  

¶ Nachhaltigkeitsaspekte, denen keine Auswirkung, Risiko oder Chance zugeordnet wird, müssen 

bei der Bewertung nicht berücksichtigt werden. Auch hier sollte eine Begründung vorliegen.  

Die verbliebenen Nachhaltigkeitsaspekte  und ihre IROs werden im nächsten Schritt bewertet.  

  

 
107 ESRS 1, Kapitel 3.4, Absatz 45. 

108 ESRS 1, Kapitel 3.5, Absatz 49. 
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Tipps aus der Praxis  

¶ Copy proudly : Bestehende Branchenstandards und Sekundärquellen bieten Unternehmen die 

Chance, einen schnellen Überblick über die relevanten Auswirkungen, Risiken und Chancen in 

ihrer Wertschöpfungskette zu bekommen. Auch bereits veröffentlichte Nachhaltigkeitsberichte 

von Referenzunternehmen können eine hilfreiche Quelle zur Validierung sein.  

¶ Unternehmensbezug herstellen: Für alle Auswirkungen, Risiken und Chancen muss der Bezug 

zum eigenen Unternehmen klar sein. Aus der Formulierung der IROs sollte eindeutig 

hervorgehen, welcher Zusammenhang zu den eigenen Aktivitäten besteht.  

¶ Nachvollziehbarkeit sicherstellen : Die IROs sollten so anschaulich formuliert werden, dass 

sie von allen Personen verstanden werden, die an der Wesentlichkeitsanalyse beteiligt sind. 

Neben dem Reporting -Projektteam fallen darunter auch die Wirtschaftsprüfung  und 

Interessengruppen. Einzelne Stichworte reichen nicht aus. Diese sind weder eindeutig noch 

wird der konkrete Unternehmensbezug deutlich.  

¶ Maßnahmen sind keine Auswirkungen: Maßnahmen, die etabliert wurden, um eine negative 

Auswirkung zu reduzieren, sind keine positiven Auswirkungen ( so stellt z. B. die Nutzung von 

Sekundärmaterialien (etablierte Maßnahme) zur Reduktion der Müllproduktion 

(Müllproduktion = negative Auswirkung) keine positive  Auswirkung dar ). Solche Maßnahmen 

können jedoch für den nächsten Schritt der  Wesentlichkeitsbewertung relevant sein (z. B. 

verringert ein starkes Managementsystem für Gesundheit und Sicherheit die 

Wahrsche inlichkeit von Arbeitsunfällen ). 

¶ Querverbindungen zwischen einzelnen IROs:  Risiken entstehen oft im Zusammenhang mit 

negativen Auswirkungen oder Abhängigkeiten. Diese sollten dennoch getrennt voneinander 

formuliert werden  (vgl. Excel-Tool mit branchenspezifischen IROs ). 

Checkliste zu Schritt 2  

V Wurde die Liste der Nachhaltigkeitsaspekte der zehn ESRS -Themen auf 

unternehmensspezifische Vollständigkeit geprüft und ɀ falls nötig ɀ um weitere Themen 

und/oder Nachhaltigkeitsaspekte ergänzt?  

V Wurden die branchenspezifischen IROs bei der IRO -Identifizierung berücksichtigt?  

V Wurden aus der Kontextanalyse und weiteren relevanten Quellen (insbesondere 

unternehmensinternen Unterlagen, wie bereits etablierten Risikomanagement - und Due -

Diligence -Prozessen) alle potenziellen und tatsächlichen unternehmensspezifischen IROs 

abgeleitet ? 

V Wurden alle identifizierten Auswirkungen, Risiken und Chancen einem bestimmten 

Nachhaltigkeitsaspekt zugeordnet?  
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V Wurde für jede identifizierte Auswirkung der Geschäftstätigkeit auf Mensch und Umwelt die 

Position in der Wertschöpfungskette (vorgelagerte Wertschöpfungskette, eigene Aktivitäten, 

nachgelagerte Wertschöpfungskette) festgehalten?  

V Wurde für jede identifizierte Auswirkung der Geschäftstätigkeit auf Mensch und Umwelt 

dargestellt, ob es sich um eine kurz -, mittel - oder langfristige Auswirkung handelt?  

V Wurde für jede identifizierte negative Auswirkung der Geschäftstätigkeit auf Mensch und 

Umwelt bestimmt, ob durch diese Menschenrechte betroffen sind?  

V Wurde für jede identifizierte Auswirkung auf den Geschäftserfolg (Risiko oder Chance) 

festgelegt, ob es sich um eine kurz -, mittel - oder langfristige Auswirkung handelt?  

V Wurde jeder identifizierte IRO mit einer validen Quelle belegt?  

V Optional : Wurden die identifizierten IROs durch das Kern -Projektteam oder potenzielle 

weitere Expert:innen validiert?  
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SCHRITT 3: WESENTLICHKEITSBEWERTUNG 

Die Bewertung der Wesentlichkeit der identifizierten IROs erfolgt entlang der methodischen 

Grundsätze der doppelten Wesentlichkeit. Der Bewertungsansatz und Bewertungszuständigkeiten 

müssen zu Beginn des Schritts festgelegt werden, um die Bewertung der Aus wirkungen auf Mensch 

und Umwelt (Auswirkungen) und die Bewertung der Auswirkungen auf den Geschäftserfolg (Risiken & 

Chancen) durchzuführen. Die Bewertung bestimmt darüber, welche Themen wesentlich sind und über 

welche Themen somit im Lagebericht berichtet  werden muss. Durch diesen Prozess können 

Unternehmen klare Prioritäten setzen, ihre Ressourcen effizienter einsetzen und ihre Glaubwürdigkeit 

und Reputation stärken, indem sie transparent über die für sie wichtigsten Nachhaltigkeitsthemen 

berichten.  

Ziel dieses Schritts  

Das Ergebnis ist die von den Verwaltungs -, Leitungs- und Aufsichtsorganen  verabschiedete 

Wesentlichkeitsbewertung .109 Damit können die einzelnen Nachhaltigkeitsaspekte als 

wesentlich oder nicht wesentlich definiert werden. Diese Priorisierung ist die Grundlage für die zu 

berichtenden Offenlegungspflichten nach der CSRD, die in Kapitel 5: Berichtsvorbereitung genauer 

beschrieben werden. Gleichzeitig lassen sich aus der Wesentlichkeitsanalyse aber auch strategische 

Ableitungen treffen, worauf in Kapitel 4: Von der Wesentlichkeit zur Strategie genauer eingegangen 

werden soll.  

Vorgehen  

(1) Festlegung des Bewertungsansatzes und der Bewertungszuständigkeiten 

(2) Bewertung der Auswirkungen auf Mensch und Umwelt (ɊϥmpactsɈ) 

(3) Bewertung der Auswirkungen auf den Geschäftserfolg (ɊRisks and OpportunitiesɈ) 

(4) Finalisierung der Bewertung 

  

 
109 ESRS 2, DR, GOV-1, Absatz 22 d). 
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1. FESTLEGUNG DES BEWERTUNGSANSATZES UND DER 
BEWERTUNGSZUSTÄNDIGKEITEN 

Vor der Wesentlichkeitsbewertung der identifizierten IROs gilt es, den Bewertungsansatz und die 

Verantwortlichkeiten für die Bewertung zu klären.  

1. Bewertungsansatz  

Der Bewertungsansatz ist von de n ESRS nicht festgelegt. Es bestehen verschiedene Ansätze für einen 

Bewertungsprozess nach dem Prinzip der doppelten Wesentlichkeit . Prinzipiell kann zwischen einem 

Bottom -up - und einem Top-down -Ansatz  unterschieden werden: 110 

¶ Bottom -up-Ansatz: Verschiedene Standorte/Tochtergesellschaften /Stakeholder bewerten die 

Wesentlichkeit der IROs individuell aus ihrer Perspektive  

¶ Top-down -Ansatz: Die IROs werden zentral für das gesamte Unternehmen  durch Personen 

bewertet, die eine Einschätzung für verschiedene Standorte/Tochtergesellschaften/Stakeholder 

treffen können  

Es ist festzulegen, welches der beiden Verfahren sich im unternehmensspezifischen Kontext besser 

eignet. Dies ist beispielsweise abhängig von der Unternehmensstruktur (unterschiedliche oder 

ähnliche Geschäftstätigkeiten), bereits etablierten Dialogformaten  und der bestehenden Datenlage an 

den Unternehmensstandorten, in den Tochtergesellschaften und/oder bei den entsprechenden 

Stakeholdern. Die beiden Ansätze können auch kombiniert werden , wenn es beispielsweise bei 

einem Thema große Unterschiede zwischen de n verschiedenen Einheiten innerhalb des 

Unternehmens gibt, die anderen Themen aber sinnvoll zentral für das Unternehmen bewertet werden 

können. Es empfiehlt sich, die Entscheidung, welches Vorgehen am besten zum Unternehmen passt, 

innerhalb des Kern -Projekt teams gemeinsam mit der projek tverantwortlichen Instanz zu treffen. Die 

Begründung kann zur besseren Nachvollziehbarkeit in der Dokumentation des 

Wesentlichkeitsprozesses festgehalten werden.  

Für jegliches Vorgehen gelten die folgenden Grundsätze:  

(1) Bei der Bewertung sind die Stakeholder mit einzubeziehen. Eine Strategie zur Einbindung der 

Stakeholder wird i n Schritt 1: Kontextanalyse unter Einbindung der Stakeholder im Prozess 

aufgezeigt.  

(2) Um mit der Bewertung starten zu können, müssen Schritt 1: Kontextanalyse und  Schritt 2: 

Identifikation von Auswirkungen, Risiken und Chancen und alle relevanten Informationen aus den 

vorangegangenen Schritten vorhanden sein.   

 
110 siehe Kapitel 3 .1.1: Festlegung des Konsolidierungskreises bei verbundenen Unternehmen . 
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(3) Eine quantitative Einzelbewertung der Auswirkungen, Risiken und Chancen (IROs) nach den 

Parametern für Impact Materiality  und Financial Materiality  (siehe Kapitel 3.3.2: Bewertung der 

Auswirkungen auf Mensch und Umwelt (ɊϥmpactsɈ) und Kapitel 3.3.3: Bewertung der Auswirkungen 

auf den Geschäftserfolg (ɊRisks and OpportunitiesɈ) ist zwar nicht zwingend notwendig , aber sehr 

zu empfehlen .111 Wenn keine Einzelbewertung der Parameter vorgenommen w ird , sollte 

mindestens eine qualitative Begründung entlang der Parameter dokumentiert werden, was 

vermutlich  mit dem gleichen Aufwand einhergeht . 

Bei der Wesentlichkeitsbewertung der Auswirkungen, Risiken und Chancen innerhalb eines ESRS-

Themas (und ggf. darüber hinaus definierter unternehmensspezifischer Themen) sind folgende 

Punkte zu beachten:  

¶ Eine Aufrechnung (= Netto -Betrachtung) von positiven und  negativen Auswirkungen  ist 

nicht zulässig .112 Sollte das Unternehmen innerhalb eines Themas positive und negative 

Auswirkungen aufgeführt haben, dürfen diese nicht gegeneinander ɊaufgerechnetɈ werden. 

Positive und negative Auswirkungen müssen in der IRO -Liste also unabhängig voneinander 

aufgelistet werden. Dasselbe gilt für Chancen und Risiken, die bezüglich eines Themas 

identifiziert wurden.  

¶ Auswirkungen gemeinsam mit Risiken und Chancen zu bewerten , ist nicht erlaubt . Die 

Dimensionen der Impact Materiality  (=Auswirkungen) und der Financial Materiality  (=Risiken und 

Chancen) müssen getrennt voneinander bewertet  werden. Auch wenn eine Auswirkung und 

ein finanzielles Risiko oder eine Chance thematisch miteinander verknüpft sind, kann ein 

Nachhaltigkeitsaspekt auch nur in einer der beiden Dimensionen wesentlich  sein.  

¶ Durch die Möglichkeit der freien Aggregation von IROs 113 kann  das Unternehmen die IROs 

auf der am besten geeigneten Ebene aggregieren oder disaggregieren . Einzelne IROs können 

also auf Unter -Unterthemen -Ebene kombiniert werden , z. B. ESRS S2 ɀ Personal in der 

Wertschöpfungskette (Thema) ɀ Arbeitsbedingungen (Unterthema) ɀ Sichere Beschäftigung 

(Unter -Unterthema) oder man hält sie gesammelt auf Unterthema -Ebene fest, z. B. ESRS S2 ɀ 

Personal in der Wertschöpfungskette (Thema) ɀ Arbeitsbedingungen (Unterthema).  

¶ Bewertungszuständigkeiten : Es ist ratsam, Bewertungszuständigkeiten  auf Grundlage der 

Strategie zur Stakeholdereinbindung (siehe Kapitel 3.1.6: Einbindung der Stakeholder im Prozess)  

festzulegen , sie sind aber innerhalb der ESRS nicht vorgeschrieben. Für jede Bewertung einer 

Auswirkung, eines Risikos oder einer Chance  sollten deshalb die Namen der jeweiligen 

 
111 EFRAG Implementation Guidance 1: Materiality Assessment Implementation Guidance , Nr. 84: ESRS 1 Kapitel 3.4 verlangt, dass die 

Unternehmen objektive Kriterien anwenden und geeignete quantitative und/oder qualitative Schwellenwerte verwenden, um die 

Wesentlichkeit tatsächlicher und potenzieller Auswirkungen zu bewerten.  

112 EFRAG Implementation Guidance 1: Materiality Assessment Implementation Guidance, Kapitel 5.1, Nr. 162.  

113 EFRAG Implementation Guidance 1: Materiality Assessment Implementation Guidance, Kapitel 3.2, Step B ɀ Nr. 80. 
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bewertenden Mitarbeiter:innen  festgehalten werden. Bei Bedarf können die Sichtweisen 

weiterer Stakeholder( -gruppen)  zur Bewertung von IROs in einzelne, sie betreffende Themen 

einfließen.  

2. Allgemeine Durchführung  

Grunds ätzlich ist es zweckmäßig,  ein möglichst hohes Qualitätsniveau  (und damit Belastbarkeit) im 

Evaluationsprozess anzustreben . Deshalb sollte ein ausreichender Zeitraum für die Evaluation  

eingeplant werden . Gleichzeitig ist allerdings auch  ein angemessenes Aufwand -/Nutzenverhältnis zu 

berücksichtigen.  

Die Durchführung der Wesentlichkeitsbewertung kann anhand des Excel-Tools zur Identifizierung 

und Bewertung von IROs erfolgen. In diesem lässt sich sowohl die Bewertung der Auswirkungen der 

Geschäftstätigkeiten auf Mensch und Umwelt ( Impact Materiality ) als auch die Bewertung der 

finanziellen Chancen und Risiken ( Financial Materiality ) nach den Vorgaben der ESRS dokumentieren. 

Das Tool erlaubt die individuelle Einstufung der Auswirkungen, Risiken und Chancen entlang der jeweils 

verlangten Bewertungsparamete r und ermöglicht eine unmittelbare Visualisierung der Einstufung 

(siehe Kapitel 3.3.4: Finalisierung der Bewertung). 

2. "%7%245.' $%2 !537)2+5.'%. !5& -%.3#( 5.$ 5-7%,4 ɉȵ)-0!#43ȰɊ 

Die Inside -Out -Perspektive  oder Impact Materiality  zielt darauf ab,  die Auswirkung en der 

Geschäftstätigkeit auf Umwelt und Gesellschaft im Rahmen eines Nachhaltigkeitsthemas  systematisch 

zu bewerten und zu dokumentieren .  

Für die ɊAuswirkungen auf Mensch und UmweltɈ wird grundsätzlich nach den folgenden Dimensionen 

unterschieden :114 

1. Ausprägung der Auswirkung : positiv oder negativ  

2. Tatsächliche Auswirkung oder potenzielle Auswirkung  

3. Mögliche Horizonte :115 

¶ Kurzfristig: Zeitraum, den das Unternehmen in seinem Abschluss als Berichtszeitraum 

zugrunde gelegt hat (meist ein Kalenderjahr)  

 
114 ESRS 1, Kapitel 3.4. 

115 ESRS 1, Kapitel 6.4, Absatz 77. 
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¶ Mittelfristig: bis zu 5 Jahre  

¶ Langfristig: mehr als 5 Jahre  

Die Ausprägung der Auswirkung muss dabei in der Einschätzung hinsichtlich ihres Schweregrades  

(severity ) bewertet werden. Dieser Schweregrad wird wiederum definiert durch die folgenden 

Parameter , die die ESRS bestimmt hat 116: 

¶ Ausmaß  (scale): Wie schwerwiegend sind negative Auswirkungen oder wie nützlich sind 

positive Auswirkungen für Mensch oder Umwelt ? 

¶ Umfang  (scope): Wie weit verbreitet ist die Auswirkung (z. B.  Größe des von Umweltschäden 

betroffene n Gebiet s oder Anzahl betroffener Personen) ? 

¶ Unabänderlichkeit der Auswirkung  (irremediability ): Wie und in welchem Umfang kann die 

negative Auswirkung verbessert werden, indem die Umwelt oder die betroffenen Menschen  in 

eine Situation versetzt werden, die zumindest der Situation vor der negativen Auswirkung 

entspricht? Dieser Parameter entfällt bei positiven Auswirkungen.  

Tatsächliche Auswirkungen werden direkt durch den Schweregrad  bestimmt. Bei potenziellen 

Auswirkungen richtet sich die Wesentlichkeitseinstufung nach dem Schweregrad und der 

Wahrscheinlichkeit  des Eintretens (tatsächliche Auswirkung = Eintrittswahrscheinlichkeit 100  %). 

Möglicher Ansatz zur Bewertung der Wesentlichkeit der Auswirkungen  

Die ESRS geben kein spezifisches Verfahren zur Einstufung potenzieller Auswirkungen vor. Ein 

möglicher praktischer Ansatz wäre die Formel:  

╦▄▼▄▪◄■░╬▐▓▄░◄ ▀▄► ═◊▼◌░►▓◊▪▌
╢╬▐◌▄►▄▌►╪▀ ▀▄► ═◊▼◌░►▓◊▪▌▄▪ ● ╦╪▐►▼╬▐▄░▪■░╬▐▓▄░◄ ▀▄► ═◊▼◌░►▓◊▪▌ 

Dabei ist jedoch zu beachten, dass diese Bewertung die Schwäche hat, dass einige Auswirkungen trotz 

eines hohen Schweregrads als nicht wesentlich eingestuft werden, wenn ihre Wahrscheinlichkeit 

gering ist. Grundsätzlich kann man die Bewe rtung der Auswirkungen auch anders gestalten, z. B. 

durch entsprechende Anpassung der Formel, qualitative Analysen und über zusätzliche Einbindung 

ausgewählter Stakeholder.  

Die Bewertung des Schweregrads der  Auswirkungen auf Mensch und Umwelt muss anhand von klar 

definierten Parametern erfolgen.  Die Parameter Ausmaß, Umfang und Unabänderlichkeit können 

jeweils auf einer Skala von 0 bis 5 eingeschätzt werden. Die in  Tabelle 4 beschriebenen 

Bewertungsskalen sind nicht innerhalb der ESRS vorgegeben, sondern zeigen einen möglichen 

Vorschlag zur Umsetzung der Bewertung, der sich in der Praxis etabliert hat. In der Praxis werden 

 
116 EFRAG Implementation Guidance 1: Materiality Assessment Implementation Guidance, Kapitel 3.6, Nr. 115.  



 

Chemie³ -Praxisguide Nachhaltigkeitsberichterstattung  v1.0 

67 

auch Skalen mit geringerem Umfang (z. B. 0 bis 3) oder größerem Umfang (z. B. 0 bis 10) verwendet. 

Kleinere Skalen können die Durchführung der Bewertung erleichtern. Mit größeren Skalen wird 

dagegen das Setzen der Wesentlichkeitsschwelle leichter.  

Tabelle 4: Skalen der einzelnen Parameter (Beispiel). 

Skala  Ausmaß (Scale)  Umfang (Scope)  Unabänderlichkeit (Irremediability)  

0 keine  keine  relativ einfach umkehrbar  

1 sehr gering  sehr lokal  mit mäßigem Aufwand umkehr bar  

2 gering  lokal/begrenzt  schwierig umkehrbar  

3 mittel  mittel  sehr schwierig umkehrbar  

4 hoch  weitverbreitet  kaum umkehrbar  

5 sehr hoch 117 global / überall  nicht umkehrbar / irreversibel  

 

Es empfiehlt sich üblicherweise , die drei Parameter in der Aggregation des Schweregrads gleich zu 

gewichten, um die Komplexität der Bewertungsmethodik nicht weiter zu erhöhen: (Ausmaß + Umfang 

+ Unabänderlichkeit) / 3 . Die ESRS betonen hier jedoch explizit, dass jeder der drei Parameter eine 

negative Auswirkung schwerwiegend machen kann. 118 Das bedeutet in der Praxis, dass eine rein 

mathematische Betrachtung des Mittelwerts nicht ausreicht. In diesem Fall ist es ratsam, fallbezogen 

eine Einschätzung zur Wese ntlichkeit zu treffen, also manuell zu definieren, ob die Auswirkung als 

wesentlich oder als nicht wesentlich definiert wird. Diese fallbezogene Bewertungsschleife sollte in 

der Prozessdokumentation beschrieben werden, um die Umsetzung dieser Anforderung g egenüber 

der eigenen Wirtschaftsprüfung nachweisen zu können (siehe Tool: Word -Vorlage für die 

Prozessdokumentation ). 

 
117 Eine Bewertung mit 5 wäre z. B. zu treffen, wenn  Umweltverschmutzungen ein Ökosystem so sehr kontaminieren, dass maßgebliche 

Existenzgefährdungen für Mensch und Umwelt  bestehen . Eine soziale Auswirkung kann mit 5 bewertet werden, wenn die Auswirkung sehr 

folgenreich für die Beschäftigten in der Wertschöpfungskette ist  (z. B. lebensbedrohliche Verletzungen durch prekäre Arbeitssicherheit, oder 

massive Verletzung von Arbeitsrechten ). 

118 ESRS 1, Anlage A, AR 11. 

Beispiel:  

Das Ausmaß einer Auswirkung wird mit 5 bewertet, ihr Umfang und ihre 

Unabänderlichkeit aber nur mit einer 1. Der Durchschnittswert des 

Schweregrads liegt damit unterhalb der definierten Wesentlichkeitsschwelle. 

Aufgrund der sehr hohen Bewertung des Ausmaße s wird die Auswirkung in 

einer zweiten Bewertungsschleife als schwerwiegend eingestuft und damit 

unabhängig von ihrem mathematischen Mittelwert als wesentlich definiert.  
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Bei positiven Auswirkungen wird gemäß der Methodik der Schweregrad gleichgewichtet durch 

Ausmaß und Umfang ermittelt: (Ausmaß + Umfang) / 2 . 

Tabelle 5: Schwellenwerte für die Eintrittswahrscheinlichkeit der Auswirkungen (Beispiel). 

Eintrittswahrscheinlichkeit  Kategorie  

1 ɀ 19 % unwahrscheinlich  

20 ɀ 39 % eher unwahrscheinlich  

40 ɀ 59 % genauso wahrscheinlich wie unwahrscheinlich  

60 ɀ 79 % eher wahrscheinlich  

80 ɀ 99 % wahrscheinlich  

100 % tatsächliche Auswirkung  

 

Die Wahrscheinlichkeit des Eintretens potenzieller Auswirkungen wird auf einer Skala von 0 ɀ 100 % 

geschätzt und in verschiedenen Kategorien angegeben. Zur Orientierung werden Schwellen als 

Indikation mit Begriffen hinterlegt (siehe Tabelle 5). 

Die Wesentlichkeit kann  wie folgt berechnet  werden : 

a) Tatsächliche Auswirkungen : Die Wesentlichkeit wird direkt durch den Schweregrad bestimmt.  

b) Potenzielle Auswirkungen: Die Wesentlichkeit wird durch Multiplikation des Schweregrads mit 

der Eintrittswahrscheinlichkeit ermittelt.  

Im Falle einer möglichen negativen Auswirkung  auf Menschenrechte hat die Schwere der 

Auswirkung Vorrang  vor ihrer Wahrscheinlichkeit .119 Gemäß des Vorsichtsprinzips sollte die 

Eintrittswahrscheinlichkeit unter diesen Umständen  unberücksichtigt bleiben . Das hat allerdings den 

Nachteil, dass schwerwiegende Auswirkungen wie z. B. Zwangsarbeit auch dann als  wesentlich 

definiert werden, wenn sie im konkreten Fall als unwahrscheinlich bewertet wurden. Alternativ kann 

eine zweite Bewertungsschleife durchgeführt werden, in der das Ausmaß aller negativen 

Auswirkungen auf Menschenrechte höher bewertet wird.  

Es empfiehlt sich, die Begründung für jede Bewertung zu dokumentieren. Damit wird einerseits 

sichergestellt, dass die Bewertungen für die Wirtschaftsprüfung nachvollziehbar sind. Gleichzeitig wird 

auch ein Verständnis dafür geschaffen, weshalb einzelne IRO s infolge der Bewertung der 

 
119 ESRS 1, Kapitel 3.4, Absatz 45. Im Chemie³-Branchenstandard für nachhaltige Wertschöpfung  finden Sie Details dazu in Modul II.  
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Wesentlichkeit als nicht wesentlich ausgelassen wurden. 120 Zum anderen kann die Bewertung 

innerhalb des Unternehmens dadurch in den Folgejahren nachvollzogen und inhaltlich 

weiterentwickelt werden.  

3. "%7%245.' $%2 !537)2+5.'%. !5& $%. '%3#(?&43%2&/,' ɉȵ2)3+3 !.$ 
/00/245.)4)%3ȰɊ 

Die Outside -In-Perspektive oder Financial Materiality  zielt darauf ab, die Risiken und Chancen eines 

Nachhaltigkeitsthemas für den Geschäftserfolg  eines Unternehmens systematisch zu bewerten 

und zu dokumentieren.  

Der Begriff der finanziellen Wesentlichkeit im Sinne der CSRD umfasst mehr als die herkömmliche 

Festlegung von Informationen für den Unternehmensabschluss. Ein Nachhaltigkeitsaspekt wird als 

wesentlich  angesehen, wenn es wahrscheinlich ist, dass eine Auslassung, Falschangabe oder 

Verschleierung der entsprechenden Informationen die Entscheidungen der Hauptnutzer :innen  

der Nachhaltigkeitserklärung beeinflussen könnte .121 Bei der Bewertung der finanziellen 

Wesentlichkeit werden die folgenden Dimensionen berücksi chtigt:  

Ausprägung der Auswirkungen:  

¶ potenziell positive finanzielle Auswirkungen (ɊChancenɈ)  

¶ potenziell negative finanzielle Auswirkungen (ɊRisikenɈ) 

Möglicher  Zeithorizont :122  

¶ kurzfristig: Zeitraum, den das Unternehmen in seine m Abschluss als Berichtszeitraum 

zugrunde gelegt hat (meist ein Kalenderjahr)  

¶ mittelfristig: bis zu 5 Jahre  

¶ langfristig: mehr als 5 Jahre  

Unternehmen können mittel - und langfristige Zeithorizonte anpassen, wenn die standardmäßigen 

Definitionen nicht passend sind ɀ etwa aufgrund branchenspezifischer Geschäftszyklen, 

Investitionszeiträume oder Planungsprozesse. 123 

 
120 ESRS 2, IRO-2, Absatz 55. 

121 ESRS 1, Kapitel 3.5, Absatz 48. 

122 ESRS 1, Kapitel 6.4, Absatz 77. 

123 ESRS 1, Kapitel 6.4, Absatz 80. 
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Finanzielle Auswirkungen umfassen:  

¶ Aspekte der wirtschaftlichen Entwicklung und Finanzlage , wie Umsätze und Kosten  

¶ (langfristige) finanzielle Leistungsfähigkeit  

¶ Cashflows 

¶ Zugang zu Finanzmitteln  

¶ Kapitalkosten , einschließlich Reputationsschäden oder Schadensersatz forderungen  

Die Bewertung berücksichtigt  explizit auch Aspekte, die nicht unter die Kontrolle des Unternehmens 

fallen, sondern sich z. B. auf Geschäftsbeziehungen außerhalb des Konsolidierungskreises des 

Unternehmens beziehen.  

Die Wesentlichkeitseinstufung  von Risiken und  Chancen erfolgt auf Grundlage einer Kombination 

aus Eintrittswahrscheinlichkeit und dem potenziellen Ausmaß der finanziellen Auswirkungen . 

Möglicher Ansatz zur Bewertung der finanziellen Wesentlichkeit  

Die ESRS geben kein spezifisches Verfahren zur Einstufung der Risiken und Chancen vor. Ein 

möglicher praktischer Ansatz wird in der Formel und nachfolgend beschrieben:  

Wesentlichkeit des Risikos = Ausmaß des Risikos x Wahrscheinlichkeit des Risikos 

Wesentlichkeit der Chance = Ausmaß der Chance x Wahrscheinlichkeit der Chance 

Das Verfahren zur Einstufung der Wesentlichkeitsbewertung kann unternehmensspezifisch definiert 

werden. So könnte beispielsweise das Ausmaß des Risikos/der Chance doppelt oder dreifach 

gewichtet werden. Das empfiehlt sich etwa, wenn Chancen und Risiken auc h bei niedriger 

Wahrscheinlichkeit eine hohe unternehmensspezifische Relevanz haben.  

Bei der Skala zur Bewertung des Ausmaßes empfiehlt es sich, mit absoluten monetären Werten zu 

arbeiten, um die Bewertung möglichst greifbar zu machen und in den Unternehmenskontext zu 

setzen.124 Die Auswahl der passenden finanziellen Kennzahl ist nicht vorgegeben, hier empfiehlt sich  

die Orientierung an unternehmensintern etablierten Kennzahlen oder ggf. bestehenden 

unternehmens internen. Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass in bestehenden Risikobewertungen 

nicht selten Minderungs maßnahmen mitbewertet werden. Das ist im Rahmen der ESRS nicht möglich.  

Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass oftmals ein Großteil der Chancen und Risiken nicht 

quantitativ messbar ist. Das bedeutet aber im Umkehrschluss nicht, dass die entsprechende 

Datenbasis aufgebaut werden muss. Stattdessen ist eine qualitative Begründung basierend auf 

 
124 EFRAG Implementation Guidance 1: Materiality Assessment Implementation Guidance, Kapitel 3.7, Nr.132 .  
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dem vorhandenen Fachwissen für die getroffene Bewertung ausreichend .125 Es ist davon 

auszugehen, dass sich die Datenbasis für wesentliche Chancen und Risiken in den kommenden Jahren 

weiterentwickeln wird.  

Unternehmen können das Ausmaß der Risiken und Chancen anhand  der potenziellen Kosten oder 

Umsatzeinbußen (für Risiken) bzw. der potenziellen Umsätze oder Kostenersparnisse (für Chancen) 

bewerten, wenn sie beispielsweise bisher keine Risikobewertung vorgenommen haben, auf die sie 

zurückgreifen können.  Diese Bewertung ist für die beteiligten Personen oftmals leichter zu verstehen 

und umzusetzen als alternative Kennzahlen aus dem Finanzwesen. Für das Ausmaß der finanziellen 

Wesentlichkeit kann zur besseren gem einsamen Orientierung und Visualisierung ebenfalls eine 

Bewertungsskala von 0  bis 5 angesetzt werden (siehe Tabelle 6). Die definierten Werte sind beispielhaft 

und können je nach Unternehmensgröße individuell gewählt werden.  

Tabelle 6: Schwellenwerte für das Ausmaß der finanziellen Auswirkungen (Risiken und Chancen) anhand 

der potenziellen Kosten oder Umsatzeinbußen (Beispiel). 

Skala  Ausmaß ( Magnitude)  
Potenzieller Umsatz / Kosten 126 

(Beispielhaft)  

0 keine 0 ɚ 

1 sehr niedrig  1 ɚ ɀ 10.000 ɚ 

2 niedrig  10.000 ɚ ɀ 100.000 ɚ 

3 mittel  100.000 ɚ ɀ 1.000.000 ɚ 

4 hoch  1.000.000 ɚ ɀ 10.000.000 ɚ 

5 sehr hoch  > 10.000.000 ɚ 

 

Eine weitere Möglichkeit wäre, das Ausmaß anhand des EBITs ( Earnings Before Interest and Taxes) zu 

bewerten. Um die Komplexität zu verringern, ist es möglich, wie in Tabelle 7 die Intervalle bei 2 und 4 

auszulassen.  

 
125 EFRAG Implementation Guidance 1: Materiality Assessment Implementation Guidance, Kapitel  3.7, Nr.134. 

126 Bei Umsatz und Kosten kann auch eine prozentuale Betrachtung sinnvoll sein.  
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Tabelle 7: Schwellenwerte für das Ausmaß der finanziellen Auswirkungen (Chancen und Risiken) anhand 

des EBIT (Beispiel). 

Skala  Ausmaß (Magnitude)  EBIT127 

0 keine 0 % 

1 sehr niedrig  < 1 % 

2 n/a  n/a  

3 mittel  1 % < x < 10 % 

4 n/a  n/a  

5 sehr hoch  > 10 % 

 

Für die Ermittlung der Wahrscheinlichkeit können Werte von 0 bis 100  % gewählt werden, wobei zur 

Orientierung folgende Schwellen als Indikation mit den vorgeschlagenen Begriffen verwendet werden 

könnten (siehe Tabelle 8): 

Tabelle 8: Schwellenwerte für die Eintrittswahrscheinlichkeit der finanziellen Auswirkungen (Chancen und 

Risiken) (Beispiel). 

Eintrittswahrscheinlichkeit  Kategorie  

1 ɀ 19 % unwahrscheinlich  

20 ɀ 39 % eher unwahrscheinlich  

40 ɀ 59 % genauso wahrscheinlich wie unwahrscheinlich  

60 ɀ 79 % eher wahrscheinlich  

80 ɀ 99 % wahrscheinlich  

100 % tatsächliche Auswirkung  

 

Für die Wesentlichkeitsbewertung wird die Eintrittswahrscheinlichkeit mit dem Ausmaß multipliziert.  

 
127 Prozentuale Betrachtung funktioniert nicht bei EBIT nahe Null, deshalb kann es sinnvoll sein, absolute Zahlen für die Skala 0  zu 

verwenden.  
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4. FINALISIERUNG DER BEWERTUNG 

Nachdem die identifizierten Auswirkungen, Risiken und Chancen einzeln bewertet wurden, werden 

diese Ergebnisse im nächsten Schritt den ESRS -Themen (und jedem weiteren definierten Thema) 

zugeordnet. Ein ESRS-Thema, -Unterthema oder -Unter -Unterthema wird als wesentlich eingestuft, 

wenn eine zugeordnete Auswirkung, ein Risiko oder eine Chance als wesentlich bewertet  wurde. 

Dabei gilt das Maximal-Prinzip, das beschreibt, dass die maximale Bewertung eines IROs zur 

Einstufung des zugeordneten Nachhaltigkeitsasp ekts führt.  

 

Weitere Mechanismen, nach denen z. B. der Mittelwert zwischen verschiedenen IRO -Bewertungen zur 

Einstufung des Nachhaltigkeitsaspekts führt, sind nicht zulässig. 128  

Im Excel-Tool zur Identifizierung und Bewertung von IROs  erfolgt die Analyse automatisch auf 

Basis der vorgenommenen Bewertung und wird visuell in Form einer Wesentlichkeitsmatrix  

aufbereitet.  Abbildung 15 zeigt eine beispielhafte Wesentlichkeitsmatrix. Eine solche grafische 

Darstellung ist nach der CSRD nicht verpflichtend, gibt allerdings einen umfassenden und schnellen 

Überblick über die Ergebnisse der Wesentlichkeitsbewertung. Sie zeigt, ob die Einschät zungen der 

Wesentlichkeit der Themen in einem sinnvollen Verhältnis zueinanderstehen oder ob nochmals 

Anpassungen vorgenommen werden sollten. Sie kann außerdem zur Vorlage bei der 

Geschäftsführung genutzt werden. Alternativ können Unternehmen die Darstellu ng der wesentlichen 

Themen auch über eine Tabelle abbilden oder verschriftlichen.  

  

 
128 EFRAG Implementation Guidance 1: Materiality Assessment Implementation Guidance, FAQ 4, Nr. 162 . 

Beispiel:  

Innerhalb des Unter -Themas Mikroplastik  hat die höchstbewertete Auswirkung 

den Wert 2,8, das höchstbewertete Risiko den Wert 1,9 und die 

höchstbewertete Chance den Wert 2,3. Die Impact Materiality  beträgt damit 2,8 

und die Financial Materiality  den Wert 2,3. Das Unter -Thema Mikroplastik  wird 

damit bei einer Wesentlichkeitsschwelle von 2,5 als wesentlich eingestuft.  
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Abbildung 15: Illustrative Wesentlichkeitsmatrix (Eigene Darstellung). 

Auf der x -Achse ist die Einstufung der verschiedenen Themen in Bezug auf ihre finanzielle Wesentlichkeit zu erkennen . Die y-Achse stellt  die 

jeweilige Wesentlichkeit der Auswirkungen dar. Die gestrichelten Linien illustrieren die sogenannten Wesentlichkeitsschwellen  (siehe 

nächster Abschnitt: Festlegung der Wesentlichkeitsschwellen), anhand derer sich einordnen lässt, ob das Unternehmen zu einem jeweiligen 

Nachhaltigkeitsaspekt berichtspflichtig ist (Thema liegt rechts bzw. oben außerhalb der Schwellen) ode r nicht (Thema befindet sich links bzw. 

unten innerhalb der Schwellen).  

Es ist zu beachten, dass die Einstufung eines IROs als wesentlich nicht automatisch dazu führt, dass 

alle Offenlegungspflichten des zugeordneten ESRS -Themas als wesentlich einzuordnen sind. Auf die 

Definition der Offenlegungspflichten wird in Kapitel 5: Berichtsvorbereitung nach CSRD detaillierter 

eingegangen.  
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1. Festlegung der Wesentlichkeitsschwellen  

Bei welchem Wert sich die Wesentlichkeitsschwellen  befinden, ist nicht durch die ESRS vorgegeben, 

sondern selbst zu bestimmen . Auch der Zeitpunkt für die Festlegung der Wesentlichkeitsschwelle ist 

nicht vorgegeben, dies kann sowohl vor als auch nach der Wesentlichkeitsbewertung umgesetzt 

werden. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass bei Stakeholdern Irritationen auftreten können, 

wenn die Wesentlichkeitsschwelle erst nach der Bewertung festgelegt wird. Wie das Unternehmen die 

Wesentlichkeitsschwelle f estlegt, muss offengelegt werden. 129  

Grundsätzlich besteht die Möglichkeit , die Wesentlichkeitsschwelle n je nach Dimension (finanzielle 

Wesentlichkeit /Wesentlichkeit der Auswirkungen) oder auch Thema ( z. B. E1 Klimaschutz) individuell 

festzulegen. Falls über bestehende Verfahren für das Management von Risiken und Chancen sowie 

Sorgfaltspflichten zur Wahrung von Menschenrechten in der Lieferkette bereits Wesentlichkeit s-

schwellen im Unternehmen etabliert sind, sollen  diese genutzt werden, um zu bestimmen, ob die 

Risiken und Chancen für die Beri chterstattung wesentlich sind .130  

Ein unmittelbar nachvollziehbarer und verständlicher Wert für die Wesentlichkeitsschwellen stellt das 

arithmetische Mittel der für die Wesentlichkeitsbewertung genutzten Skalen dar. Werden die in  Kapitel 

3.3.2: Bewertung der Auswirkungen auf Mensch und Umwelt (ɊϥmpactsɈ) und Kapitel 3.3.3: Bewertung der 

Auswirkungen auf den Geschäftserfolg (ɊRisks and OpportunitiesɈ)Bewertung der Auswirkungen auf 

Mensch und Umwelt (ɊϥmpactsɈ) vorgeschlagenen Skalen [0 bis 5] verwendet, ergibt sich demnach der 

Wert 2,5 als Wesentlichkeitsschwelle. Eine weitere Möglichkeit für die in Abbildung 15 vorgeschlagenen 

Skalen ist es, alle hohen und sehr hohen Auswirkungen als wesentlich zu definieren. Im dargestellten 

Beispiel ergibt sich damit der Wert 3 als Wesentlichkeitsschwelle.  

1. Qualitätssicherung  

Nach der Bewertung empfiehlt es sich, durch das Kern -Projektteam und ggf. externe Unterstützung 

eine doppelte Qualitätssicherung  durchzuführen. Dies bringt folgende Vorteile mit sich:  

¶ Alle Bewertungsdimensionen sind vollständig erfasst.  

¶ Die Bewertung unterliegt keinen offensichtlichen Missverständnissen in Bezug auf Methodik 

und/oder Bewertungsskalen.  

¶ Es liegen für alle zu bewertenden Parameter Begründungen vor.  

¶ Die Begründungen der Parameter lassen auf keine Missverständnisse schließen.  

¶ Inhaltlich sind die Bewertungen und ihre Begründungen nachvollziehbar.  

 
129 ESRS 2, IRO 1, Absatz 53c) und 59. 

130 EFRAG Implementation Guidance 1: Materiality Assessment Implementation Guidance, Kapitel 3.6, Nr. 116. 
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2. Verifizierung unter Beteiligung der Geschäftsführung  

Die (qualitätsgesicherten) Resultate werden anschließend mit der Geschäftsführung durchgesprochen 

und finalisiert. Damit ist zum einen die Verabschiedung der Ergebnisse durch diejenigen 

sichergestellt, die auch für die Berichterstattung verantwortlich sind . Des Weiteren dient dieses  

Vorgehen der verpflichtenden Berichterstattung, nach der die Zuständigkeit der Führungsebene für 

die Verwaltung der Auswirkungen, Risiken und Chancen offenzulegen ist. 131 

3. Information des Aufsichtsrates bzw. der Aufsichtsgremien  

Der Geschäftsführung obliegt es, den Aufsichtsrat zu informieren . Das umfasst auch den Prozess  

und die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse . Stehen Unternehmen im öffentlichen Interesse, 

besteht diesbezüglich eine Pflicht gegenüber dem Prüfungsausschuss. Bei sonstigen Unternehmen 

gilt ggf. auch die Gesamtverantwortung des Aufsichtsrats oder eines anderen mit Prüfungsfragen 

betrauten Gremiums.  Über die Information der Aufsichtsgremien durch die Geschäftsführung ist 

Bericht zu erstatten. 132 

5. DOKUMENTATION DES WESENTLICHKEITSPROZESSES 

Obwohl die ESRS keine spezifische Dokumentation der Wesentlichkeitsanalyse vorschreiben, ist eine 

strukturierte Prozessdokumentation  sinnvoll, sowohl für die interne Governance des 

Nachhaltigkeitsberichtes als auch für die Unterstützung der externen Wirtschaftsprüfung. 133 Die 

Dokumentation dient der Prüfungssicherheit und stellt sicher, dass alle wesentlichen Schritte der 

doppelten Wesentlichkeitsanalyse nachvollziehbar sind. Sie bietet Transparenz über den gesamten 

Prozess ɀ von der Methodik und Datengrundlage bis  hin zur Priorisierung und Identifikation der 

wesentlichen Nachhaltigkeits aspekte . Dies ermöglicht dem Prüfer eine effiziente und lückenlose 

Bewertung der Compliance mit den  ESRS.  

Eine umfassende Dokumentation vereinfacht die Prüfung erheblich, minimiert Rückfragen und 

stellt sicher , dass die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen klar belegt ist . Darüber hinaus 

zeigt die Dokumentation, dass der Prozess auf soliden, nachvollziehbaren Kriterien basiert und 

strategisch in das Risikomanagement integriert ist. Dies trägt zur Glaubwürdigkeit und Qualität des 

 
131 ESRS 2, DR, GOV-1, Absatz 22b und GOV-2, Absatz 26b). 

132 ESRS 2, DR, GOV-1 und GOV-2. 

133 EFRAG IG 1: Materiality Assessment Implementation Guidance, FAQ 12, Absatz 186 ɀ 188. 
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Berichts  bei. Gleichzeitig wird mit der Dokumentation des Wesentlichkeitsprozesses sichergestellt, 

dass das Vorgehen auch in späteren Berichtsprozessen wiederholbar  ist und das gesammelte 

Knowhow erhalten bleibt.  

Um die Dokumentation des Wesentlichkeitsprozesses möglichst effizient umzusetzen, stellt Chemie³ 

eine entsprechende Word -Vorlage bereit. Die Chemie³-Vorlage unterstützt Unternehmen dabei, die 

doppelte Wesentlichkeitsanalyse strukturiert, nachvollziehbar und prüfungssicher festzuhalten. Sie 

orientiert sich an den rechtlich verbindlichen Vorgaben der ESRS, die die Grundlage für eine 

rechtskonforme Durch führung der Wesentlichkeitsanalyse bilden.  
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Tipps aus der Praxis  

¶ ɊPerfect is the enemy of goodɈ: Für viele IROs besteht keine quantitative Datenbasis.  Diese 

ist aber auch nicht notwendig für die Wesentlichkeitsbewertung. Eine Bewertung verbunden 

mit einer qualitativen Begründung basierend auf der eigenen Erfahrung ist ausreichend als 

Grundlage für die Definition der wesentlichen IROs.  

¶ Es geht um die Nachvollziehbarkeit: Es gibt kein Richtig oder Falsch bei der 

Wesentlichkeitsbewertung. Stattdessen geht es darum, die eigene Bewertung möglichst 

stringent und nachvollziehbar durchzuführen. Dafür sollte berücksichtigt werden , dass gleiche 

Inhalte auch gleich evaluiert werden (z. B. bei der Bewertung des Umfangs von 

Treibhausgasemissionen) und die Begründungen zur Bewertung passen (z. B. ist bei der 

Einschätzung des Ausmaßes darauf achten, dass sich die Begründung nicht auf die 

Eintrittswahrs cheinlichkeit bezieht).  

¶ Fokussierte Einbindung:  Die eingebundenen Personen sollten sich auf die Bewertung der 

IROs fokussieren, für die sie die meiste Expertise mitbringen ( z. B. sollten Mitarbeiter:innen aus 

der Personalabteilung und der Arbeitnehmervertretung die ϥROs bewerten, die ɊS1 ɀ 

Arbeitskräfte des UnternehmensɈ zugeordnet sind). Es ist nicht notwendig, dass alle Beteiligten 

alle IROs bewerten.  

Checkliste zu Schritt 3  

V Wurde für alle nachhaltigkeitsbezogenen Auswirkungen der Schweregrad und die 

Wahrscheinlichkeit bewertet?  

V Wurde für alle Chancen und Risiken das Ausmaß ihrer finanziellen Auswirkungen und die 

Wahrscheinlichkeit bewertet?  

V Wurde jede Bewertung begründet?  

V Wurde die Wesentlichkeitsschwelle definiert und begründet?  

V Wurden relevante Stakeholder gemäß definierter Strategie in den Bewertungsprozess 

eingebunden?  

V Wurden die Ergebnisse durch die Geschäftsführung validiert und freigegeben?  

V Optional : Wurden Aufsichtsgremien über den Prozess und die Ergebnisse der 

Wesentlichkeitsanalyse informiert?  
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TOOLS ZU KAPITEL 3 

Zum dritten Kapitel dieses Leitfadens wird folgendes weiterführendes Tool bereitgestellt:  

  

Excel-Tool zur Identifizierung und Bewertung von IROs   

Excel-Template zur Nutzung bei Durchführung der Wesentlichkeitsbewertung mit 

hinterlegten Formeln zur Berechnung der Wesentlichkeit  

 

Word -Vorlage  für die  Prozessdokumentation  

Word Vorlage zur Prozessdokumentation der Wesentlichkeitsanalyse zur Vorlage 

bei der Wirtschaftsprüfung  

Excel-Tool  mit branchenspezifische n IROs  

Befülltes Excel -Tool mit branchenspezifischen IROs als:  

¶ Grundlage für die unternehmensspezifische IRO -Identifizierung  

¶ Validierung der Vollständigkeit und der inhaltlichen Richtigkeit  
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KAPITEL 4: VON DER WESENTLICHKEIT ZUR 
STRATEGIE 

Die erfolgreich durchgeführte Wesentlichkeitsanalyse offenbart durch die detaillierte Untersuchung 

von Auswirkungen, Risiken und Chancen viele Gegebenheiten des Unternehmens. Aus diesem Grund 

bildet  sie eine gute Grundlage für die Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie. Die 

Nachhaltigkeitsstrategie ist Teil der Unternehmensstrategie und stellt  eine richtungsweisende 

Struktur für die Nachhaltigkeitsaktivitäten des Unternehmens  dar . In ihr werden Handlungsfelder, 

Ambitionsniveaus sowie  entsprechende Ziele  und Maßnahmen definiert. Sie spricht unterschiedliche 

Gruppen im Unternehmen an ɀ und wird letztlich auch von ihnen mit Leben gefüllt.  

Eine umfassende Nachhaltigkeitsstrategie ist keine verpflichtende Voraussetzung für die 

Berichterstattung nach CSRD. Aus diesem Grund bildet dieses Kapitel einen Exkurs zum linearen 

CSRD-Prozess (siehe Kapitel 3: Wesentlichkeitsanalyse durchführen sowie Kapitel 5: Berichtsvorbereitung 

und Kapitel 6: ). Die Entwicklung und Implementierung einer Nachhaltigkeitsstrategie ist die Grundlage 

für die Priorisierung von Nachhaltigkeitsthemen und die Umsetzung von Nachhaltigkeitsaktivitäten. 

Sie birgt zahlreiche Chancen für die Geschäftsentwicklung und dient für kommende Berichtsperioden 

als Referenz, um Fortschritte sichtbar zu machen (siehe Abbildung 16). Auf den folgenden Seiten wird 

beschrieben , welchen Mehrwert eine Strategie schafft und welche Grundvoraussetzungen für die 

erfolgreiche Strategieentwicklung nötig sind. Zudem wird erläutert , wie die Wesentlichkeitsanalyse als 

Schnittstelle zur Strategieentwicklung genutzt werden kann und wie die Strategie, im Umkehrschluss, 

wiederum zur Verbesserung der verpflichtenden und freiwilligen Nachhaltigkeitsberichterstattung 

beitragen kann . 

 

Abbildung 16: Verbindung zwischen CSRD-Berichtsprozess und Entwicklung der 

Nachhaltigkeitsstrategie (Eigene Darstellung). 
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1. DER MEHRWERT EINER NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE 

Die Berichterstattung nach CSRD fordert die Offenlegung einer Vielzahl an Datenpunkten zu den als 

wesentlich bewerteten Themen. Diese beinhalten auch Angaben zu den Elementen der 

Unternehmensstrategie, die sich auf Nachhaltigkeitsaspekte beziehen 134 sowie zu 

Policies/Konzepten 135,136, Maßnahmen 137, Kennzahlen 138 und Zielen 139 im Umgang mit den 

identifizierten wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen.  

Die Offenlegung dieser Angaben erfordert nicht zwingend die Entwicklung einer umfassenden 

Nachhaltigkeitsstrategie, da die Policies, Maßnahmen, Kennzahlen und Ziele auch für die 

unterschiedlichen wesentlichen Nachhaltigkeitsaspekte unabhängig voneinander e ntwickelt und 

erhoben werden können. Die Entwicklung einer umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie gibt jedoch 

eine Struktur für diese Inhalte vor, wodurch Synergien entstehen. Zudem können die Inhalte zum 

strategischen Vorteil des Unternehmens genutzt werden .  

Langfristige Planung und Innovation  

Eine Strategie priorisiert wichtige Nachhaltigkeitsthemen mittel - und langfristig. Sie gibt Orientierung 

bei der Entscheidung, wie Ressourcen verteilt und Schwerpunkte gesetzt werden sollen. Sie zeigt 

auch, welche Themen nicht im Fokus stehen. Durch ambiti onierte Zielsetzungen in den 

Schwerpunktthemen kann das Geschäftsmodell des Unternehmens zukunftsfähig gemacht und die 

Innovationskraft im Hinblick auf die Entwicklung nachhaltiger Produkte und Dienstleistungen gestärkt 

werden . 

Eigene Akzente setzen  

Die ESRS vereinheitlichen die Nachhaltigkeitsberichterstattung der betroffenen Unternehmen und 

machen sie vergleichbar. Für die Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie ist es aber hilfreich und 

empfehlenswert, sich von den Begrifflichkeiten der ESRS zu lösen, um besser auf 

unternehmensspezifische Gegebenheiten eingehen zu können. Dies ermöglicht es dem 

 
134 ESRS 2, DR SBM-1. 

135 ϥn der deutschen Übersetzung der ESRS wird statt ɊPoliciesɈ das etwas unübliche Wort ɊKonzepteɈ verwendet. ϥm Folgenden wird das 

Wort ɊPoliciesɈ verwendet. 

136 ESRS 2, DR MDR-P. 

137 ESRS 2, DR MDR-A. 

138 ESRS 2, DR MDR-M. 

139 ESRS 2, DR MDR-T. 
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Unternehmen, sich vom Wettbewerb abzuheben und zielgerichtet an unterschiedliche 

Stakeholdergruppen zu kommunizieren.  

Mitarbeiter:innenengagement und -bindung  

Die sozialpartnerschaftliche Entwicklung, Offenlegung und Umsetzung einer ambitionierten 

Nachhaltigkeitsstrategie kann sich positiv auf die Arbeitgeberattraktivität eines Unternehmens 

auswirken und die Motivation der Mitarbeiter:innen sowie ihre Verbundenh eit zum Unternehmen 

erheblich steigern. 140 Diese positive Wirkung kann durch die frühzeitige Mitwirkung von 

Vertreter:innen der Arbeitnehmerschaft noch verstärkt werden. Auch auf potenzielle Bewerber:innen 

hat ein glaubwürdiges Nachhaltigkeitsengagement eine  positive Wirkung. 141 

Wirkung auf Kunden  

Auf die Kunden -Lieferanten -Beziehung kann sich eine gute Nachhaltigkeitsstrategie ebenfalls positiv 

auswirken, da sie häufig in die Risikobewertung bei der Wahl von Lieferanten einfließt. 142 

Sobald sich die Berichterstattung nach CSRD etabliert hat, wird diese (potenziellen) Kunden als Quelle 

für spezifische Daten und Informationen dienen. Für ein Gesamtbild der Nachhaltigkeitsperformance 

eines Unternehmens  wird eine überzeugende Nachhaltigkeitsstrategie weiterhin wichtig sein:  Die 

Ambition, Glaubwürdigkeit und Ernsthaftigkeit spiegeln sich nach wie vor maßgeblich in der Strategie, 

den Zielen und den daraus abgeleiteten Projekten und Maßnahmen wider.  

2. GRUNDVORAUSSETZUNGEN FÜR DIE STRATEGIEENTWICKLUNG 

Vor dem Beginn der Strategieentwicklung gilt es, einige Grundvoraussetzungen für den Erfolg der 

Strategie zu schaffen. Hierzu gehört zum einen die Besetzung des Projektteams. Zum anderen bildet 

das Erwartungsmanagement sowohl für das Projektteam als auch f ür die Mitarbeiter:innen eine 

elementare Basis.  

 
140 Casey, D. & Sieber, S. (2016). "Employees, sustainability and motivation: Increasing employee engagement by addressing sustainability 

and corporate social responsibility " (PDF). Research in Hospitality Management. 6(1): 69 ɀ76. 

141 Institut der Deutschen Wirtschaft Köln (2014). " Corporate Social Responsibility: Nachhaltigkeit macht Arbeitgeber attraktiv " (PDF). 

Wirtschaft und Ethik (Nr. 3).  

142 Alshehhi, A., Khare, N. & Nobanee, H. (2018). "The Impact of Sustainability Practices on Corporate Financial Performance: Literature 

Trends and Future Research Potential " (PDF). Sustainability. 10(2): 494.  

 

https://www.iwkoeln.de/studien/nachhaltigkeit-macht-arbeitgeber-attraktiv.html
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1. Besetzung des Projektteams  

Die Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie, die unter anderem auf den Ergebnissen der CSRD -

Wesentlichkeitsanalyse basiert, erfordert gegebenenfalls  andere Kompetenzen oder Expertisen als die 

Implementierung der CSRD. Eine Umbesetzung der Projektgruppe gegenüber früheren 

Projektschritten kann nötig sein.  

Beispielhaftes Kernteam für die Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie  

Während für die Identifizierung von Auswirkungen, Risiken und Chancen sowie für ihre Bewertung ein 

sehr detaillierter Überblick über das Unternehmen und die Geschäftsaktivitäten erforderlich ist, sollte 

in der Strategieentwicklung die strategische Weitsicht und eine gute Kenntnis des heutigen und 

zukünftigen Unternehmensumf elds im Vordergrund stehen. Eine aktive Mitarbeit der 

Geschäftsführung im Kernteam ist daher unerlässlich.  

Tabelle 9: Kernteam für die Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie. 

Fähigkeiten  Funktion im Unternehmen  Aufgaben  

Prozessmanagement und 

Nachhaltigkeitsexpertise  
z. B. Nachhaltigkeitsmanager:in  

Å Projektkoordination  

Å Einbindung aller relevanten internen und 

externen Stakeholder  

Strategische Weitsicht und 

Handlungsmacht  

z. B.  

Geschäftsführung  

Å richtungsweisende Entscheidungen  

Å Abnahme / Freigabe der Resultate  

Strategieentwicklungsexpertise  
z. B.  

Business Development  

Å Ausarbeitung von neuen 

Geschäftsfeldern oder Anpassung von 

bestehenden Geschäftsfeldern  

Erweitertes Team  

Zusätzlich zu einem kleinen, agilen Kernteam, das den Prozess steuert und gestaltet, sollten 

Vertreter:innen der Arbeitnehmerschaft sowie der wichtigsten Abteilungen, Konzerntöchter, 

Landesgesellschaften oder Standorte eingebunden werden . Das erweiterte Team steuert  Expertise für 

die Ausgestaltung der Strategie bei und ermöglicht die Verbindung zu wichtigen internen und 

externen Stakeholdergruppen. Zusätzlich können die Mitglieder des erweiterten Teams als 

hochmotivierte Multiplikator:innen zur Strategieent wicklung beitragen.  
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Tabelle 10: Erweitertes Team für die Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie. 

Fähigkeiten  Funktion im Unternehmen  Aufgaben  

Perspektive der Belegschaft 

und damit strategische 

Sicht, Handlungsmacht 

(BetrVG) 

Arbeitnehmervertretung  

direkte Ansprechpartner:innen einzelner 

Stakeholdergruppen (z.B. Jugend - und 

Auszubildenden -vertretung und 

Schwerbehindertenvertretung)  

Å Ggf. Involvierung bei zusätzlichen 

Stakeholderbefragungen  

Å Involvierung bei der inhaltlichen Ausgestaltung 

der Strategie  

Å Wichtige Rolle bzgl. der Akzeptanz der 

Nachhaltigkeitsstrategie in der Belegschaft  

Spezifische Expertise und 

Verbindung zu weiteren 

internen und externen 

Stakeholdern  

z. B.: 

Å HR 
Å Einkauf  
Å Vertrieb  
Å Controlling  
Å Forschung und Entwicklung  
Å Vertretungen einzelner Standorte 

oder Landesgesellschaften  
Å Expert:innen für einzelne 

Geschäftsbereiche oder 

Produktgruppen  
Å Environment, Health & Safety  

Å Ggf. Involvierung bei zusätzlichen 

Stakeholderbefragungen  

Å Involvierung bei der inhaltlichen Ausgestaltung 

der Strategie  

Å Involvierung bei der Übersetzung der 

übergreifenden Strategie in einzelne 

Abteilungen, Landesgesellschaften, Standorte 

o.ä. 

Gute Vernetzung im 

Unternehmen  
z.B. mittleres Management  

Å Einbeziehung bei der internen Kommunikation 

der Strategie  

Einbindung des Risikomanagements  

Eine Einbindung des Risikomanagements in die Strategieentwicklung ist empfehlenswert, aber nicht 

zwingend notwendig. Diese Entscheidung sollte abhängig von der gelebten Praxis im Unternehmen 

getroffen werden. In jedem Fall bietet die Identifizierung von nachhaltigkeitsbezogenen Risiken im 

Rahmen der Wesentlichkeitsanalyse viel Material für das künftige Risikomanagement, gegebenenfalls 

auch dafür, dieses weiterzuentwickeln.  

2. Management der Erwartungen an die Nachhaltigkeitsstrategie  

Damit alle Beteiligten eine gemeinsame Erwartungshaltung an die Nachhaltigkeitsstrategie und ihre 

Wirkung entwickeln, sollten einige Leitplanken bereits zu Beginn der Strategieentwicklung definiert 

werden. Die folgenden Grundsätze haben sich in der Praxis bewährt. Diese sollten aber hinterfragt 

und gegebenenfalls unternehmensspezifisch angepasst werden.  

  



 

Chemie³ -Praxisguide Nachhaltigkeitsberichterstattung  v1.0 

85 

Nachhaltigkeit ist eine Chance  

Die Umsetzung der Nachhaltigkeitsberichterstattungspflicht nach CSRD ist ɀ gerade im ersten Jahr ɀ in 

vielen Unternehmen eine große Compliance -Aufgabe. Dies kann dazu führen, dass ɊNachhaltigkeitɈ 

mit der CSRD gleichgesetzt wird. Da insbesondere die Datenerhebung für viele Abteilungen einen 

Mehraufwand darstellt, entsteht h äufig eine negative Verknüpfung mit dem Thema Nachhaltigkeit.  

Ziel einer Nachhaltigkeitsstrategie ist  es, einen  positiven Einfluss auf den Unternehmenserfolg , die 

Gesellschaft  und  die Umwelt zu nehmen.  Eine Nachhaltigkeitsstrategie bietet die Chance, motivierend 

und aktivierend zu wirken, und das Thema positiv zu besetzen. Dafür sind eine gute interne 

Kommunikation und Sensibilisierung sehr hilfreich, genauso wie schnell umgesetzte, 

erfolgsversprechende  Projekte und Maßnahmen, die Mitarbeiter:innen einbinden.  

Die Strategie beschreibt die Zukunft ɀ nicht den Status Quo  

Bei der Entwicklung der Strategie sollte es ein klares ɊZielbildɈ geben, zu dem die 

Nachhaltigkeitsstrategie beitragen soll. Dies ist in den meisten Fällen die bereits bestehende 

Unternehmensvision. Falls es eine solche Ausrichtung für das Unternehmen noch nicht gibt, kann die 

Entwicklung einer Nachhaltigkeitsvision eine Alternative sein , zu deren Erreichung die 

Nachhaltigkeitsstrategie beitragen soll.  

Die Strategie sollte für einige Jahre Bestand haben. Häufig wird ein Zeitraum von drei bis fünf Jahren 

gewählt. 143 Dieser Zeitraum sollte sich bestenfalls an der Unternehmensstrategie ausrichten.  

Nachhaltigkeit ist ein Marathon ɀ kein Sprint  

Die Entwicklung  einer Nachhaltigkeitsstrategie kann und sollte die Mitarbeiter:innen eines 

Unternehmens ansprechen und motivieren.  

Allerdings brauchen Veränderungen Zeit und Erfolge sind nicht immer sofort sichtbar. Hier gilt es, 

etwa im Austausch mit der Arbeitnehmervertretung, eine gute Mischung zu finden aus kurzfristigen 

Erfolgsgeschichten, die in regelmäßigen Abständen an interne und externe Stakeholder kommuniziert 

werden können, sowie Zielen zur langfristigen Planung und Orientierung.  

Strategie bedeutet auch ɊweglassenɈ 

Eine Strategie zu entwickeln bedeutet, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Das beinhaltet auch, 

einzelne Themen nicht (weiter) zu verfolgen , wenn sie nicht zu den strategischen Prioritäten 

beitragen.  

 
143 Für einzelne Themenstrategien können sich andere Zeithorizonte anbieten. So kann beispielsweise die Klimastrategie auch für mehr als 

fünf Jahre geplant werden.  
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Dies kann zu Gegenreaktionen führen , gerade von Personen und Stakeholdern außerhalb des 

Projektteams. Ihnen gegenüber ist eine feinfühlige Kommunikation notwendig.  

ɊCulture eats Strategy for BreakfastɈ144 

Wenn die Nachhaltigkeitsstrategie nicht zur Unternehmenskultur passt, von der Geschäftsführung 

nicht vorgelebt wird oder sich die Mitarbeiter:innen nicht mit ihr identifizieren können, wird die 

Strategie nicht zu tiefgreifenden Veränderungen führen.  

Es ist unabdingbar, auf dem Weg der Strategieentwicklung die wichtigsten Multiplikator:innen aus der 

Belegschaft mit einzubinden und mitgestalten zu lassen. Damit kann sichergestellt werden, dass 

Schlüsselpersonen bei der Implementierung motiviert und unte rstützend agieren. Es zählt also nicht 

nur die Strategie als Ergebnis, sondern auch der partizipative Prozess in der Entstehung.  

3. DIE WESENTLICHKEITSANALYSE ALS SCHNITTSTELLE ZUR STRATEGIE 

Die doppelte Wesentlichkeitsanalyse nach den Vorgaben der CSRD bietet eine gute Grundlage für die 

Entwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie. Unternehmensspezifische nachhaltigkeitsbezogene 

Auswirkungen, Risiken und Chancen wurden bereits mit relevanten Abteilungen und Fachbereichen im 

Unternehmen identifiziert, validiert und bewertet. Somit bietet sich ein detailliertes, priorisiertes Bild 

der für das Unternehmen relevanten Nachhaltigkeitsaspekte, auf das aufgebaut werden k ann. Es ist 

allerdings empfehlenswe rt, die Wesentlichkeitsanalyse durch weitere Informationen anzureichern, um 

die strategische Perspektive in den Fokus zu rücken und den Blick über das CSRD -Reporting hinaus zu 

weiten.  

1. Weitere Quellen für die Strategieentwicklung  

Je nachdem, wie viele Informationen bereits im Zuge der Kontextanalyse oder Wesentlichkeitsanalyse 

(siehe Kapitel 3.1.5: Analyse des Marktumfeldes und Kapitel 3.1.6: Einbindung der Stakeholder im Prozess) 

erhoben wurden, kann sich die Nutzung weiterer Informationsquellen anbieten.  

Wettbewerbsanalyse  

Falls dies im Zuge der Kontextanalyse nicht bereits geschehen ist, kann an dieser Stelle eine 

Wettbewerbsanalyse durchgeführt werden. Hierzu sollten die wichtigsten drei bis fünf Wettbewerber 

ausgewählt werden. Häufig ist eine solche Auswahl bereits vorhan den, z.B. für Recherchen im Bereich 

 
144 Die Herkunft dieses Zitats wird Peter Drucker, Steve Jobs oder Jack Welch zugeschrieben. Eine genaue Quelle lässt sich nicht ermitteln.  
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Business Development oder Marketing. Falls nicht auf eine bestehende Liste von Wettbewerbern 

aufgebaut werden kann, kann die Auswahl anhand folgender Kriterien erfolgen:  

¶ Vergleichbare Kernprodukte und Geschäftsmodelle  

o Wichtigste Produkte und/oder Dienstleistungen  

o Business-to -Business und B usiness-to -Consumer  

o Vertriebsstruktur  

¶ Vergleichbare Größe und Komplexitätsgrad  

o Zahl der Mitarbeiter:innen  

o Anzahl und Größe der Tochterunternehmen, Joint Ventures etc.  

¶ Vergleichbare Standorte und Länder  

o Größe und Anzahl der Standorte  

o Länder, in denen produziert und/oder vertrieben wird  

¶ Vergleichbare Wertschöpfungskette  

o Produktion inhouse oder ausgelagert  

o Benötigte Rohstoffe und deren Herkunft  

o Anzahl Wertschöpfungsstufen  

Zusätzlich zu diesen direkten Wettbewerbern kann es von Vorteil sein, ein Unternehmen als ɊBest 

PracticeɈ zu untersuchen. Hier empfiehlt es sich häufig, ein sehr großes Unternehmen mit einer sehr 

ausgereiften Nachhaltigkeitskommunikation auszuwählen. Eine Quelle für Best Practice -Unternehmen 

können Netzwerke der Chemie3-Allianzpartner sein. Es kann von Vorteil sein, auch in anderen 

Branchen nach diesen Unternehmen zu suchen.  

Die Analyse der Nachhaltigkeitsaktivitäten der Wettbewerber kann anhand folgender Leitfragen 

durchgeführt werden:  

¶ Welche Nachhaltigkeitsthemen stehen bei den Wettbewerbern im Vordergrund?  

¶ Welche Ziele setzen sich Wettbewerb er? Welche Maßnahmen, Kennzahlen  und Zeithorizonte 

werden transparent gemacht?  

¶ Wirken die kommunizierten Ziele der Wettbewerber ambitioniert im Vergleich zu anderen 

Unternehmen der Branche? Wie ist der Eindruck, wenn man sie mit Unternehmen anderer, 

verwandter Branchen vergleicht?  

¶ Sind die Angaben in der Kommunikation mit nachvollziehbaren Daten und Zahlen hinterlegt?  
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Die wichtigsten Informationsquellen sind, falls vorhanden, der Nachhaltigkeitsbericht und der 

Nachhaltigkeitsbereich der Website. Bei kleineren Wettbewerbern oder bei Wettbewerbern, die diese 

Informationen nicht öffentlich machen, kann sich ein Blick in di e Vertriebsmaterialien als Quelle 

lohnen.  

Einbindung von externen Stakeholdern  

Falls bei der Wesentlichkeitsanalyse keine externen Stakeholder eingebunden wurden, kann eine 

Befragung zu diesem Zeitpunkt von Vorteil sein. Hier kommen verschiedene Formate in Frage. Diese 

Formate können unterschiedlich ausgestaltet sein:  

¶ Direkte Befragung von Kund:innen(gruppen) , ggf. Online  

¶ Interviews mit ausgewählten Stakeholdern  

¶ Einzelgespräche mit wichtigen Lieferanten  

¶ Dialoge mit (Lokal -)Politik und NGOs  

¶ Roundtables mit Anwohner :innen  

Mögliche Leitfragen:  

¶ Welche Nachhaltigkeitsthemen stehen in Ihrer Organisation im Vordergrund?  

¶ Wird es in der nahen Zukunft Änderungen in der Priorisierung von Themen geben?  Wodurch 

wird dies beeinflusst?  

¶ Welche gesellschaftlichen und ökologischen Veränderungen sehen Sie im 

Unternehmensumfeld?  

¶ Welche Erwartungen haben Sie an unser Unternehmen (heute und in Zukunft)?  

Erkenntnisgewinn aus Wettbewerbsanalyse und Einbindung von externen Stakeholdern  

Das Ziel der Wettbewerbsanalyse ist, die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse mit einem 

strategischeren Blick zu schärfen und um weitere Perspektiven anzureichern. Dieser Schritt  kann zu 

einer weiteren Priorisierung innerhalb der wesentlichen Themen führen. Zusätzlich kann er 

Anhaltspunkte dazu liefern, dass bestimmte ESRS -Themen für die bessere Zugänglichkeit der 

Stakeholder umformuliert werden müssen.  

Falls sich im Zuge dieser Analysen herausstellt, dass sich einzelne für die Wesentlichkeitsanalyse 

getroffene Annahmen nicht bestätigen, kann dies in die Validierung der Wesentlichkeitsanalyse im 

nächsten Berichtszyklus einfließen.  
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2. Handlungsfelder als Zusammenfassung der Wesentlichkeitsanalyse  

Die Ergebnisse der Wesentlichkeits -, Wettbewerber - und Stakeholderanalysen können zu 

sogenannten Handlungsfeldern zusammengefasst werden. Die Handlungsfelder sind  die Grundlage 

für die Entwicklung von Zielen und Maßnahmen sowie für die interne und externe Kommunikation . 

Für die Zwecke dieses Leitfadens werden Handlungsfelder als Gruppierungen von (wesentlichen) 

Nachhaltigkeitsthemen als Grundlage für das interne Management sowie die externe Kommunikation 

definiert. Die folgende Abbildung 17 zeigt ein beispielhaftes Handlungsfeldmodell  unterteilt in sechs 

Handlungsfelder mit je zwei Nachhaltigkeitsthemen.  

 

Abbildung 17: Beispielhaftes Handlungsfeldmodell (Nachhaltigkeitsbericht 2023, Robert 

Bosch GmbH, S. 10). 

Vorteile von Handlungsfeldern  

Die Verwendung von Handlungsfeldern zur Zusammenfassung und Strukturierung der ausgewählten 

Nachhaltigkeitsthemen hat folgende Vorteile:  

¶ Organisationsspezifische  Zusammenfassung ɀ Themen, die im Unternehmenskontext von 

ähnlichen Personenkreisen bearbeitet werden, können zusammengefasst werden .  

Beispiel : Statt einzelne Themen wie ɊArbeitssicherheitɈ (ESRS S1) und ɊWeiterbildungɈ (ESRS S1) 
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getrennt zu betrachten, kann ein übergreifendes Handlungsfeld wie ɊMitarbeiterentwicklung 

und -schutzɈ geschaffen werden, das von der Personalabteilung betreut wird. 

¶ Thematische  Zusammenfassung ɀ inhaltlich verwandte  Themen können zusammengefasst 

werden .  

Beispiel : Statt die Themen ɊKreislaufwirtschaftɈ (ESRS E5) und ɊRessourcenschonungɈ (ESRS E5) 

separat zu behandeln, kann ein Handlungsfeld wie ɊNachhaltige ProduktentwicklungɈ definiert 

werden, dass alle Aspekte der umweltfreundlichen Produktgestaltung umfasst.  

¶ Unternehmensspezifische Bezeichnung ɀ für strategische Zwecke müssen nicht mehr die 

CSRD-Themenbezeichnungen verwendet werden. Es können Namen für die Handlungsfelder 

gefunden werden, die im Unternehmen und von Stakeholdern besser verstanden und 

akzeptiert werden .  

Beispiel: ɊUnsere MenschenɈ statt ɊESRS S1 Arbeitskräfte im UnternehmenɈ.  

Die folgende Abbildung 18 veranschaulicht beispielhaft den Weg von der Wesentlichkeitsanalyse zu 

konkreten Handlungsfeldern. Die dargestellte Themenverteilung dient lediglich zur Illustration und  

repräsentiert kein  reales Unternehmen . 

Abbildung 18: Von der Wesentlichkeitsanalyse zu Handlungsfeldern (eigene 

Darstellung). 
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3. Positionierung über Ambitionsniveaus  

Nachdem die wesentlichen Themen in Handlungsfelder zusammengefasst wurden, werden die 

Handlungsfelder in einem nächsten Schritt mit Ambitionsniveaus versehen. Hier geht es darum, ein 

Zielbild pro Handlungsfeld zu definieren und zu entscheiden, wie viel finanzieller und personeller 

Aufwand in die Entwicklung und Umsetzung von Ziel en und Maßnahmen innerhalb der einzelnen 

Handlungsfelder fließen soll.  

Die Ambitionsniveaus können unternehmensspezifisch betitelt werden. Ein Vorschlag befindet sich in 

der folgenden Abbildung 19:  

Compliance stellt in diesem Fall den Basis -Anspruch dar. Die Einhaltung der geltenden Gesetze ist 

nicht verhandelbar.  

Benchmark bedeutet, mit dem Wettbewerb mitzuhalten. Innerhalb eines Handlungsfeldes mit diesem 

Ambitionsniveau sollten also vergleichbare Ziele und Maßnahmen definiert werden, wie sie in der 

Wettbewerbsanalyse identifiziert wurden.  

Abbildung 19: Ambitionsniveaupyramide 

(Eigene Darstellung). 
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Differenzierung bedeutet, dass sich das Unternehmen mit den Zielen und Maßnahmen innerhalb 

dieses Handlungsfelds deutlich vom Wettbewerb abheben möchte ɀ sprich: ambitionierter sein will als 

der Wettbewerb.  

Entscheidungsvorlage zur Auswahl der Ambitionsniveaus  

Die Ambitionsniveaus der Handlungsfelder sollten von der Geschäftsführung festgelegt werden, da es 

sich um eine der wichtigsten, richtungsweisenden Entscheidungen innerhalb des 

Strategieentwicklungsprozesses handelt. Um der Geschäftsführung eine solide Ent scheidungsvorlage 

zu geben, sollten die Implikationen der möglichen Ambitionsniveaus für alle Handlungsfelder 

beschrieben werden , wie beispielhaft in Abbildung 20 dargestellt . Die hierfür benötigten 

Informationen lassen sich aus der Wettbewerbsanalyse ableiten.  

4. Entwicklung von Zielen und Maßnahmen  

Sobald die wesentlichen Themen mithilfe von Handlungsfeldern strukturiert und mit 

Ambitionsniveaus hinterlegt worden sind, ist das Grundgerüst der Nachhaltigkeitsstrategie 

geschaffen. Der nächste Schritt ist die Entwicklung von Zielen und Maßnahmen.  

Das Ambitionsniveau legt fest, wie anspruchsvoll die Ziele innerhalb eines Handlungsfelds sein sollen . 

Auch Anhaltspunkte für den Inhalt der Ziele gibt es bereits: Liegt der Fokus auf der Einhaltung der 

Gesetze (Ambitionsniveau Compliance)? Sollen ähnliche Ziele formuliert werden, wie sie von 

Abbildung 20: Beispielhafte Struktur für eine Entscheidungsvorlage zur Auswahl des 

Ambitionsniveaus für ein Handlungsfeld (Eigene Darstellung). 
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Wettbewerbern kommuniziert werden (Ambitionsniveau Benchmark)? Oder sollen die Ziele sich 

deutlich von dem unterscheiden, was in der Wettbewerberanalyse vorgefunden wurde 

(Ambitionsniveau Differenzierung)?  

Der Prozess der Zielentwicklung muss individuell ausgestaltet werden, analog zu anderen 

(Zielentwicklungs -)Prozessen im Unternehmen. Folgende Überlegungen sollten in Betracht gezogen 

werden:  

¶ Werden die Ziele aus den Fachbereichen heraus entwickelt oder wird von zentraler Stelle ein 

Vorschlag gemacht und gemeinsam diskutiert?  

¶ Wie partizipativ wird der Prozess ablaufen (Zusammenarbeit in Form von Workshops/Sprints 

oder dezentrale Informationssammlung)?  

¶ Wie detailliert werden die Ziele in einer ersten Runde ausgestaltet? Dies hat auch einen Einfluss 

darauf, wie viele Ziele nötig sind, um dem Ambitionsniveau gerecht zu werden.  

¶ Welchen Zielhorizont sollen die Ziele abdecken?  

Für die Entwicklung von Unternehmenszielen gibt es viele unterschiedliche Systeme, die je nach 

gelebter Praxis und Unternehmenskultur ausgewählt werden sollten. Im Folgenden wird das 

SMART145-Prinzip näher erklärt. Ein anderes System der Zielentwicklung ist das FAST 146-System, das 

agiler sein kann, aufgrund seiner Schnelllebigkeit aber nicht für alle Unternehmen geeignet ist.  

Das SMART-Prinzip 147 der Zielentwicklung  

Das Akronym SMART wird bereits seit den Achtzigerjahren als strukturierendes Element für effektive 

Zielsetzung in Unternehmen verwendet.  

¶ S steht für ɊspezifischɈ: Das Ziel ist konkret, unmissverständlich und detailliert beschrieben.  

¶ M steht für ɊmessbarɈ: Das Ziel kann qualitativ und quantitativ beurteilt werden.  

¶ A steht für ɊakzeptiertɈ: Das Ziel ist angemessen und  mit allen Beteiligten abgestimmt.  

¶ R steht für ɊrealistischɈ: Das Ziel kann mit den vorhandenen Ressourcen tatsächlich  erreicht 

werden.  

¶ T steht für ɊterminiertɈ: Das Ziel hat ein Enddatum, zu dem es erreicht sein muss.  

Ein Beispiel für ein SMARTes Ziel ist die Reduktion der CO 2-Emissionen in der Produktion um 30  % bis 

2030 gegenüber dem Vergleichsjahr 2019.  

 
145 Doran, G. T. (1981). "There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives " (PDF). Management Review. 70 (11): 35-36. 

146 Sull, D. (2018). "With Goals, FAST beats SMART" (PDF). MIT Sloan Management Review.  

147 Für die Berichterstattung nach ESRS sind ggf. weitere Details zu den Zielen zu berichten. Vgl. ESRS 2, DR MDR -T, Absatz 80. 

https://community.mis.temple.edu/mis0855002fall2015/files/2015/10/S.M.A.R.T-Way-Management-Review.pdf
https://mitsmr.com/2M0tVWe
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Auch bei sozialen Themen können SMARTe Ziele gesetzt werden, z. B.: Die Reduktion der jährlichen 

Fluktuationsrate der Mitarbeiter:innen in der Produktion auf unter 10  % im Vergleich zum Vorjahr.  

In vielen Fällen ist es nicht sofort möglich, alle Handlungsfelder mit SMARTen Zielen zu hinterlegen, da 

wichtige Daten fehlen. Im obengenannten Beispiel könnte z. B. die Basismessung der derzeitigen CO 2-

Emissionen fehlen, was die glaubwürdige Festlegung eines Reduktionsziels erheblich erschwert. In 

diesen Fällen kann es sich anbieten, mit Zwischenzielen zu arbeiten. Diese Zwischenziele sollen die 

spätere Setzung eines SMARTen Ziels ermöglichen. 148  

Ein Beispiel für ein Zwischenziel wäre: Innerhalb von neun  Monaten die CO 2-Emissionen der 

Produktion erheben und ein  Ziel für die  erhebliche  Reduktion dieser Emissionen festlegen.  

In jedem Fall ist die Einbindung der betroffenen Fachabteilungen in die Zielentwicklung erforderlich. 

Dies stellt einerseits sicher, dass die Ziele auf Basis aller verfügbaren Daten und Informationen 

entwickelt werden. Andererseits erleichtert es die späte re Umsetzung der Ziele.  

Maßnahmen  

Der nächste Schritt in der Ausgestaltung der Nachhaltigkeitsstrategie ist die Entwicklung von 

Maßnahmen, um die definierten Ziele zu erreichen.  

Bezogen auf das oben genannte Beispiel wäre eine mögliche Maßnahme  der Ersatz fossiler 

Stromerzeugung durch den Einsatz erneuerbarer Energien. 

Kennzahlen  

Kennzahlen  sind eine weitere Ebene in der Ausgestaltung der Nachhaltigkeitsstrategie, die nicht mit 

Maßnahmen oder Zielen verwechselt werden sollte. Kennzahlen messen den Fortschritt zur 

Erreichung der festgelegten Ziele. Ihre Festlegung und Erhebung ist also kein S elbstzweck.  

Der Zielerreichungsgrad  im Beispiel der Reduktion der CO 2-Emissionen lässt sich  

z. B. über die folgende Kennzahl messen: x Tonnen CO2-Äquivalente pro Jahr. 

Wenn immer möglich, sollten bei der Festlegung von Kennzahlen Synergien mit den ohnehin für die 

CSRD-Berichterstattung zu erhebenden Datenpunkten genutzt werden, um das Unternehmen nicht zu 

überfordern. Mit der Messung der CO 2-Emissionen lassen sich beispielsweise mehrere Datenpunkte 

aus ESRS E1 bedienen. 

  

 
148 ESRS 2, DR MDR-T, Absatz 81. 
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Policies 

Policies 149, auf Deutsch auch Richtlinien , sind häufig das Produkt der Strategieentwicklung. In diesen 

Dokumenten werden der generelle Ansatz des Unternehmens zu einem spezifischen 

Nachhaltigkeitsthema sowie konkrete Ziele und Maßnahmen kommuniziert. Häufig ist dies verbunden 

mit Handlungsempfehlu ngen oder Vorschriften an die Zielgruppe, meist Mitarbeiter:innen oder 

Lieferanten. Beispiele für Policies sind z. B. eine nachhaltige Einkaufspolicy, ein Verhaltenskodex für 

Lieferanten ( Supplier Code of Conduct) oder eine Richtlinie zur Einbeziehung von Stakeholdern.  

4. VERKNÜPFUNGEN ZWISCHEN NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE UND 
-BERICHTERSTATTUNG 

Eine glaubwürdige, ambitionierte und handlungsleitende Nachhaltigkeitsstrategie ist die Grundlage 

für die absolute Verbesserung der Nachhaltigkeitsperformance von Unternehmen durch 

zielgerichtete Projekte und Maßnahmen. Die Entwicklung einer umfassenden Na chhaltigkeitsstrategie 

trägt außerdem zur Erleichterung und Verbesserung der CSRD -Berichterstattung bei.  

Über 70  % der von der CSRD geforderten Datenpunkte sind qualitativ. 150 Die meisten dieser 

qualitativen Datenpunkte fordern die Offenlegung der Elemente der Unternehmensstrategie, die sich 

auf Nachhaltigkeitsaspekte beziehen 151, sowie die Offenlegung von Policies 152, Maßnahmen 153, 

Kennzahlen 154 und Zielen 155 im Umgang mit den identifizierten wesentlichen Auswirkungen, Risiken und 

Chancen. Wie oben beschrieben, gibt die Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie diesen Inhalten 

eine Struktur und eine gemeinsame Richtung. Zusätzlich ermöglicht sie die Nutzung der Inhalte über 

 
149 Die ESRS sprechen ebenfalls von Policies (in der deutschen Version ɊKonzepte). Hierunter sind keine konkreten Handlungsempfehlungen 

oder Vorschriften für bestimmte Zielgruppen  zu verstehen, sondern eine Beschreibung des generellen Ansatzes des Unternehmens zu den 

wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen eines bestimmten Nachhaltigkeitsthemas. Vgl. ESRS 2, DR MDR -P. Die Berichterstattung 

nach ESRS folgt der ɊPATɈ- Reihenfol ge. Policies (dt: Konzepte), Actions (dt. Maßnahmen), Targets (dt. Ziele).  

150 Die genaue Zahl der zu berichtenden qualitativen Datenpunkte variiert mit den Ergebnissen der doppelten Wesentlichkeitsanalys e, da 

das Verhältnis von qualitativen und quantitativen Datenpunkten nicht in allen ESRS -Standards dasselbe ist. Die unterschiedli che Prävalenz 

von Phase-In Requirements kann das Verhältnis je nach Standard weiter verschieben.  

151 ESRS 2, DR SBM-1. 

152 ESRS 2, DR MDR-P. 

153 ESRS 2, DR MDR-A. 

154 ESRS 2, DR MDR-M. 

155 ESRS 2, DR MDR-T. 
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den Berichterstattungsprozess hinaus, z. B. als Innovationstreiber und als Ansatz für die 

Kommunikation mit unterschiedlichen Stakeholdergruppen.  

1. Das Nachhaltigkeitsnarrativ als zusätzliche Form der Stakeholderkommunikation  

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Einführung und schrittweise Ausweitung der CSRD -

Nachhaltigkeitsberichterstattungspflicht auf die Nutzung der freiwilligen Berichterstattung auswirkt. 

Der CSRD-Bericht wird für viele Stakeholder ɀ unter ihnen vermutlich Investor:innen und Kund:innen ɀ

die primäre Informationsquelle zu den Nachhaltigkeitsaktivitäten eines Unternehmens darstellen. Für 

andere Anspruchsgruppen  wie Mitarbeiter:innen und Anwohner:innen, die nicht bereits mit der 

finanziellen Berichterstattung vert raut sind, wird eine andere Form der Kommunikation leichter 

verständlich sein.  

Das Nachhaltigkeitsnarrativ  

Eine mögliche Form der unterstützenden Stakeholderkommunikation zum Thema Nachhaltigkeit ist 

ein sogenanntes Nachhaltigkeitsnarrativ . Hierbei handelt es sich um eine Beschreibung der 

gesamten Nachhaltigkeitsstrategie. Das Resultat ist ein Dokument, welches das 

Unternehmensverständnis zur ɊNachhaltigkeitɈ beinhaltet. Dieses Dokument sollte prägnant sein und 

ein bis zwei Seiten nicht übe rschreiten. Zusätzlich ist es wichtig, die Formulierung 

zielgruppenorientiert zu gestalten. Die Struktur kann folgendermaße n aussehen  (siehe Abbildung 21): 

¶ Beschreibung des Zusammenhangs von 

Nachhaltigkeitsaktivitäten und dem Geschäftsmodell, 

ggf. mithilfe der Unternehmensvision oder 

Nachhaltigkeitsvision  

¶ Beschreibung der Handlungsfelder und der 

jeweiligen Ambitionsniveaus  

¶ Beschreibung der wichtigsten Ziele sowie 

gegebenenfalls Leuchtturmmaßnahmen innerhalb aller 

Handlungsfelder  

 

 

Abbildung 21: Beispielstruktur eines 

Nachhaltigkeitsnarrativs (Eigene Darstellung). 
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Andere Formen der Nachhaltigkeitskommunikation  

Zusätzlich zu einem Nachhaltigkeitsnarrativ gibt es weitere mögliche Formen der 

Nachhaltigkeitskommunikation, z. B.:  

¶ Eine Nachhaltigkeitswebsite, auf der die Handlungsfelder, Ziele und Maßnahmen detaillierter 

beschrieben werden als im Nachhaltigkeitsnarrativ. Hier können auch passende Fallstudien 

platziert werden.  

¶ Ein strategischer Nachhaltigkeitsbericht, der sich nicht an den Vorgaben der CSRD orientiert. 

Dies bietet Freiheiten wie z. B. die Strukturierung von Inhalten anhand der Handlungsfelder  

anstatt der ESRS sowie die Nutzung von Layouts und Bildmaterial. So wird ungeübten 

Stakeholdern das Lesen des Nachhaltigkeitsberichts erleichtert.  
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TOOL ZU KAPITEL 4 

Zum vierten Kapitel dieses Leitfadens wird folgendes weiterführendes Tool bereitgestellt:  

 

 

 

 

 

 

  

Präsentation  Von der Wesentlich keitsanalyse  zur Strategie  

Präsentation  mit ausgewählten und gekürzten Inhalten des Leitfadens zur 

internen Wissensvermittlung zu strategischer Nachhaltigkeit auf Basis der 

Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse  
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KAPITEL 5: BERICHTSVORBEREITUNG 

Die Phase der Berichtsvorbereitung bildet die Grundlage dafür, die Anforderungen der CSRD sowie 

der EU-Taxonomieverordnung zu erfüllen . Dieses Kapitel behandelt die Berichtsvorberitung nach 

CSRD und der EU-Taxonomieverordnung.  

1. BERICHTSVORBEREITUNG NACH CSRD 

Das Ergebnis der Wesentlichkeitsanalyse dient der Vorbereitung des Nachhaltigkeitsberichts nach 

CSRD. Es bildet die Grundlage dafür, die wesentlichen Nachhaltigkeitsaspekte und IROs 156 den 

jeweiligen ESRS-Berichtsanforderungen zuzuordnen. Dies hat den Vorteil, unwesentliche 

Angabepflichten sowie Datenpunkte ausschließen zu können und den Fokus auf die Inhalte zu legen, 

die für das eigene Unternehmen relevant sind.  

Anschließend erfolgt die Identifikation von Datenlücken, die sogenannte Gap-Analyse. Hier geht es um 

Informationen, die für die Berichterstattung erforderlich sind und welche davon bereits verfügbar 

sind. Das Fehlen von Informationen und Daten wird identifiziert, um Maßnahmen zur Schließung 

dieser Lücken festzulegen. 157 Dabei handelt es sich um einen iterativen Prozess: Erkenntnisse aus der 

Gap-Analyse können Rückwirkungen auf die Auswahl und Priorisierung wesentlicher Angabepflichten 

haben. Umgekehrt können neue regulatorische Anforderungen oder strategische Entwicklungen im 

Unternehmen eine erneute Bewertung der Wesentlichkeit und eine Anpassung der Da tenerhebung 

notwendig machen.  

Ist die Vorbereitung der Berichterstattung beendet, wird festgelegt, wie offene Datenlücken 

geschlossen werden können, welche Abteilungen oder externen Partner in die Datensammlung 

eingebunden werden müssen und wie sich die Datenerfassung effizient umsetze n lässt. 

1. ZU BERICHTENDE ANGABEPFLICHTEN UND DATENPUNKTE ERMITTELN 

Zu Beginn der Berichtsvorbereitung nach CSRD werden die für das Unternehmen relevanten 

Berichtsanforderungen definiert. Dafür dient die Wesentlichkeitsanalyse als Grundlage. Sie bestimmt, 

welche Nachhaltigkeitsthemen für das Unternehmen wesentlich sind ɀ basierend auf ihren 

 
156 Impacts, Risks and Opportunities (auf Deutsch: Auswirkungen, Risiken und Chancen) . 

157 Mit dem Begriff ɆDatenɄ sind im Folgenden  sowohl quantitative Daten als auch qualitative Informationen gemeint.  
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Auswirkungen, Risiken und Chancen (IROs) (siehe Kapitel 3: Wesentlichkeitsanalyse durchführen). Diese 

Nachhaltigkeitsthemen können gemäß der Themenstandards der ESRS formuliert sein, sie können 

aber auch unternehmensindividuell gruppiert werden, wenn es für das Management der Themen 

hilfreich ist (siehe Kapitel 6: ). Nach der Wesentlichkeitsanalyse werden auf der Grundlage der 

wesentlichen Auswirkungen, Risiken und Chancen die Abgabepflichten und Datenpunkte entlang der 

Themenstandards der ESRS geprüft.  

Ziel dieses Schrittes ist es, den Berichtsaufwand effizient zu halten und den Fokus auf jene 

Nachhaltigkeitsinformationen zu legen, die für das Unternehmen und seine Stakeholder wesentlich 

sind. Angabepflichten und Datenpunkte, die auf Basis der Wesentlichkeitsanalyse als nicht wesentlich 

eingestuft wurden , werden in diesem Schritt ausgeschlossen und müssen nicht berichtet werden.  Alle 

übrigen Angabepflichten und Datenpunkte  werden im Anschluss  auf ihre Datenverfügbarkeit  geprüft.  

1. Verständnis für den Aufbau der ESRS  

Die ESRS sind in generelle Standards (ESRS 1 und 2) und themenbezogene Standards (ESRS E1 ɀ E5 

Umwelt, ESRS S1 ɀ S4 Soziales und ESRS G1 Governance) unterteilt (siehe Kapitel 1.2.3: Einheitliche 

Berichterstattung nach den ESRS).158,159 

¶ ESRS 1 beinhaltet allgemeine Anforderungen , wie Formulierungsgrundsätze und 

zugrundeliegende Konzepte sowie allgemeine Anforderungen an die Erstellung und 

Darstellung nachhaltigkeitsbezogener Informationen. 160 Über ESRS 1 ist keine 

Berichterstattung erforderlich. ESRS 1 sollte jedoch vor der Bearbeitung von ESRS 2 und den 

themenbezogenen Standards gelesen werden.  

¶ ESRS 2 enthält die Angabepflichten , die für alle Unternehmen unabhängig von ihrem  

Tätigkeitsbereich (d. h. sektorunabhängig) und für alle Nachhaltigkeitsthemen (d. h. generell)  

¶ gelten. 161 Genauere Informationen dazu befinden sich in  Kapitel 5.1.1.2: 

Unternehmensspezifische Berichtsanforderungen ermitteln. 

¶ Die zehn  themenbezogenen ESRS  behandeln jeweils ein konkretes Nachhaltigkeitsthema aus 

den Bereichen Umwelt  (ESRS E1-E5), Sozial es (ESRS S1-S4) und Unternehmensführung  

(ESRS G1). Die themenbezogenen ESRS enthalten spezifische Angabepflichten, die die 

allgemeinen Anforderungen und Angaben aus ESRS 1 und 2 ergänzen.  

 
158 Künftig sollen zudem sektorspezifische Standards sowie Standards für kleine und mittelständische Unternehmen (ESRS for Listed  Small 

and Medium -Sized Enterprises, ESRS LSME und Voluntary ESRS for Non-Listed SMEs, ESRS VSME) veröffentlicht werden (siehe Kapitel 1.2.3: 

Einheitliche Berichterstattung nach den ESRS).  

159 ESRS 1, Kapitel 1.1, Absatz 4. 

160 ESRS 1, Kapitel 1.1, Absatz 6. 

161 ESRS 2, Absatz 1 und 2 . 
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Die Strukturierung der  ESRS 2 und der themenbezogenen Standards weist zwar kleine Unterschiede 

auf, grundsätzlich sind diese jedoch sehr ähnlich aufgebaut und umfassen folgende Inhalte: 162  

Zielsetzung des Standards  

Der ESRS 2 und alle themenbezogenen Standards beginnen mit einer Beschreibung ihres Ziels und 

ihrer Relevanz für Unternehmen und die Nutzer:innen des Nachhaltigkeitsberichts. Themenbezogene  

Standards enthalten häufig Verweise auf die generellen Standards ESRS 1 und ESRS 2 oder andere 

relevante themenbezogene Standards, um Konsistenz sicherzustellen.  

Strukturierung der ESRS -Standards  

Die Angabepflichten (D isclosure Requirements, DR ) bilden den Kern des ESRS 2 und jedes 

themenbezogenen Standards . Diese Anforderungen sind jeweils detailliert beschrieben und umfassen 

sowohl qualitative als auch quantitative Angaben. Die Standards sind in folgende 

Berichterstattungsbereiche unterteilt: 163,164 

¶ Governance (GOV):  Verfahren, Kontrollen und Vorgänge zur Überwachung, Verwaltung und 

Beaufsichtigung von IROs (z. B. Einbeziehung der nachhaltigkeitsbezogenen Leistung in 

Anreizsysteme in ESRS E1.12). 

¶ Strategie (Strategy and business model, SBM):  Informationen zum Zusammenspiel der 

wesentlichen IROs mit Strategie und Geschäftsmodell (z. B. Klimastrategie in ESRS E1 -1). 

¶ Management der Auswirkungen, Risiken und Chancen (Impact, risk and opportunity 

management, IRO):  Vorgehen zur Ermittlung der wesentlichen IROs (=Wesentlichkeitsanalyse) 

sowie die vorhandenen Konzepte und Maßnahmen in Bezug auf die wesentlichen 

Nachhaltigkeitsaspekte (z. B. Konzepte im Zusammenhang mit dem Klimaschutz und der 

Anpassung an den Klimawan del in ESRS E1-3). 

¶ Kennzahlen und Ziele  (Metrics and targets, MT) : Messbare Daten je Nachhaltigkeitsaspekt 

(z. B. Treibhausgasemissionen in ESRS E1-6) und festgelegte Zielvorhaben.  

  

 
162 Um den Aufbau der ESRS nachzuvollziehen und ein Verständnis für die einzelnen Begrifflichkeiten und Angabepflichten zu entwickeln , 

empfiehlt es sich  insbesondere  beim  Lesen dieses Kapitels die ESRS griffbereit zu haben . 

163 ESRS 1, Kapitel 1.2, Absatz 12. 

164 Nicht jeder Themenstandard umfasst alle vier genannten Berichterstattungsbereiche; so beinhalten beispielsweise ESRS E2, E3 u nd E5 

keine Angabepflichten in Bezug auf den Bereich Strategie. Außerdem können standardindividuelle Angabepflichten hinzukommen ɀ ESRS 2 

enthält beispielsweise zusätzlich die Angabepflichten BP 1 ɀ Allgemeine Grundlagen für die Erstellung der Nachhaltigkeitserklärung und BP 2 ɀ 

Angaben im Zusammenhang mit konkreten Umständen.   
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Aufbau der Angabepflichten  

Jede Angabepflicht innerhalb eines Standards folgt einem festen Aufbau:   

¶ Titel/Name der Angabepflicht, z. B. bei DR E1-1: Übergangsplan für den Klimaschutz.  

¶ Angabepflicht: Die spezifische Informationspflicht, z. B. bei DR E1 -1: Das Unternehmen hat 

seinen Übergangsplan für den Klimaschutz anzugeben.  

¶ Zielsetzung der Angabepflicht: Eine Zielsetzung, die definiert, warum die Angabepflicht und 

ihre dazugehörigen Datenpunkte wichtig sind und welchen Mehrwert sie bieten sollen.  

¶ Beschreibung der Angabepflicht:  Eine detaillierte Beschreibung der Inhalte, die offengelegt 

werden müssen.  

¶ Geforderte Datenpunkte : Die Angabepflichten enthalten konkrete Datenpunkte, die 

offengelegt werden müssen. Diese Datenpunkte beziehen sich auf messbare Kennzahlen (z. B. 

Scope 1-THG-Emissionen in Tonnen  COϜ-Äquivalent ) und qualitative Beschreibungen (z. B. 

Verfahren zur Einbeziehung der Arbeitskräfte des Unternehmens und von 

Arbeitnehmervertreter :innen).  

Mindestangabepflichten  

Die in ESRS 2 aufgeführten Mindestangabepflichten  (Minimum Disclosure Requirements, MDRs) sind 

im Zusammenhang mit den themenbezogenen Standards zu betrachten. Sie werden dann relevant, 

wenn ein Unternehmen gemäß einer Angabepflicht aus einem themenbezogenen Standard oder auf 

einer unternehmensspezifischen Basis, Informationen über Konzepte, Maßnahmen, Kennzahlen 

oder Ziele  angibt. 165 Die Mindestangabepflichten legen in diesem Fall den erforderlichen Inhalt der 

Datenpunkte fest und gewährleisten so, dass grundlegende Daten bereitgestellt werden, die für die 

Bewertung der Nachhaltigkeitsleistung  von Unternehmen unerlässlich sind. Sie finden auch 

Anwendung, wenn das Unternehmen unternehmensspezifische Angaben erstellt. 166 

Anwendungsanforderungen  

Die Anwendungsanforderungen (Application Requirements, AR) legen die methodischen und 

inhaltlichen Grundlagen fest, wie Unternehmen die Angabepflichten bei der Erstellung ihrer 

Nachhaltigkeitsberichte umsetzen sollen. Sie dienen als Leitfaden für die einheitliche und korrekte 

 
165 ESRS 1, Kapitel 1.2, Absatz 13. Die ESRS unterscheiden zwischen Mindestangabepflichten in Bezug auf Konzepte (Minimum Disclos ure 

Requirements ɀ Policies, MDR-P), Maßnahmen (Minimum Disclosure Requirements ɀ Actions, MDR-A), Kennzahlen (Minimum Disclosure 

Requirements ɀ Metrics, MDR-M) und Ziele (Minimum Disclosure Requirements ɀ Targets, MDR-T). 

166 ESRS 2, Kapitel 4.2 und 5. 
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Anwendung der Angabepflichten und unterstützen Unternehmen bei der praktischen Umsetzung der 

Berichtsanforderungen.  

Verpflichtende und freiwillige Angaben  

Verpflichtende Angaben sind an den Formulierungen  Ɋhat anzugebenɈ, ɊmussɈ oder Ɋgibt anɈ zu 

erkennen und stellen den Kern der Berichterstattung gemäß den ESRS dar. 167 Sie ergeben sich direkt 

aus den Angabepflichten und den dazugehörigen Mindestangabepflichten , die in den Standards 

festgelegt sind. Siehe zum Beispiel ESRS E1.13: 

 

Freiwillige  Berichtsangaben  sind durch den Ausdruck  Ɋkann angebenɈ erkennbar .168 Unternehmen 

können sich entscheiden, ob sie diese offenlegen möchten, um zusätzliche Transparenz zu schaffen. 

Siehe zum Beispiel ESRS E1.AR 10: 

Quantitative Daten  

Quantitative Daten (Metrics)  umfassen numerische Kennzahlen, die meist leichter mess - und 

vergleichbar sind. Beispiele hierfür sind Emissionswerte, Energieverbräuche, Arbeitsunfallraten oder 

finanzielle Kennzahlen.  

  

 
167 ESRS 1, Kapitel 1.1, Absatz 18a. 

168 ESRS 1, Kapitel 1.1, Absatz 18b. 

Das Unternehmen hat anzugeben , ob und wie klimabezogene Erwägungen in die 

Vergütung der Mitglieder der Verwaltungs -, Leitungs- und Aufsichtsorgane einbezogen 

werden, einschließlich der Frage, ob ihre Leistung anhand der im Rahmen der 

Angabepflicht E1 -4 berichtspflichtigen THG -Emissionsreduktionsziele bewertet wurde, 

und des Prozentsatzes der im laufenden Zeitraum anerkannten Vergütung, der mit 

klimabezogenen Erwägungen verknüpft ist, einschließlich einer Erläuterung der 

klimabezogenen Erwägungen.  

Das Unternehmen kann  die gemäß Absatz 20 Buchstabe a und Abschnitt AR 9 

angegebenen Informationen mit den im Rahmen der folgenden Angabepflichten 

übermittelten Informationen verknüpfen: Absatz 16 Buchstabe d der Angabepflicht E1 -1 

über gebundene Treibhausgasemissionen, Angabe pflicht E1 -4 und Angabepflicht E1 -6. 
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Qualitative Informationen  

Qualitative  Informationen  sind im Rahmen der Berichtsanforderungen vor allem in Form von 

Konzepten, Maßnahmen, Prozessen und Zielsetzungen gefordert. 169 In einzelnen Fällen werden  

in diesen  jedoch auch quantitative Angaben erwartet . Dazu gehören unter anderem ein 

Übergangsplan für den Klimaschutz 170, Konzepte im Zusammenhang mit den Arbeitskräften des 

Unternehmens 171 oder d ie Rolle der Verwaltungs -, Leitungs- und Aufsichtsorgane .172 

Die folgende Abbildung 22 zeigt das Zusammenspiel zwischen der Struktur der ESRS -Standards und 

den ESRS 2, sowie den Aufbau der Angabepflichten und der Anwendungsanforderungen. Wurden 

durch die Wesentlichkeitsanalyse spezifische Themen für das Unternehmen identifiziert, muss 

sichergestellt werden, dass die entsprechenden Angaben ebenfalls der Struktur der ESRS -Standards 

entsprechen. 173 

 Abbildung 22: Schaubild zum Aufbau der ESRS (Eigene Darstellung). 

 
169 EFRAG, ID 177, Seite 7, Abbildung 22. 

170 ESRS E1-1. 

171 ESRS S1-1. 

172 ESRS 2 GOV-1. 

173 ESRS 1, Anlage A, AR 1-5. 
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2. Unternehmensspezifische Berichtsanforderungen ermitteln  

Die Ermittlung der Berichtsanforderungen umfasst sowohl die Bestimmung der allgemeinen 

Angabepflichten und Datenpunkte gemäß ESRS 2 als auch der unternehmensindividuellen 

Angabepflichten und Datenpunkte im Rahmen der themenbezogenen Standards. Das Unterneh men 

sollte frühzeitig die strategische Entscheidung treffen, ob es sich in Sprache und Struktur an den ESRS -

Themenstandards sowie dem Mapping gemäß AR 16174 orientiert ɀ also seine IROs bündelt und den 

entsprechenden Nachhaltigkeitsaspekten zuordnet ɀ oder o b es seine IROs direkt den relevanten 

Angabepflichten mithilfe des EFRAG Guiding Paper ID 177 175 zuordnet und eine eigene 

Themenstruktur nutzt  (siehe Beispiel i n der  Präsentation  zur Zusammenstellung der 

Berichtsanfor derungen nach CSRD ).  

 

Die weitere Ausführung in diesem Kapitel folgt dem ersten Ansatz, bei dem die wesentlichen IROs 

bereits im Rahmen der IRO -Identifikation den Nachhaltigkeitsaspekten zugeordnet wurden  (siehe 

Kapitel 3 Schritt 1: Kontextanalyse, Schritt 2: Identifikation von Auswirkungen, Risiken und Chancen und 

Schritt 3: Wesentlichkeitsbewertung). Dieses Vorgehen kann jedoch individuell angepasst werden. Für 

die praktische Umsetzung dieses Schritts bietet sich die Verwendung einer Vorlage an, die die 

Berichtsanforderungen in Form von Angabepflichten und Datenpunkten tabellarisch darstellt, zum 

Beispiel das zum Kapitel 5.1: Berichtsvorbereitung nach CSRD gehörende  Excel-Tool  zur  Gap-Analyse 

nach CSRD. Denkbar ist auch der Einsatz von Softwarelösungen, die speziell für diesen Schritt 

entwickelt wurden. 176 Diese bieten zusätzliche Vorteile wie zum Beispiel ein integriertes 

Benutzermanagement, die dokumentierte Nachverfolgung von Änderungen sowie Funktionen zur 

Konsolidierung von Daten mehrerer Gesellschaften. Das zu Kapitel 6.3. Datenmanagement und 

Softwareeinsatz in der Nachhaltigkeitsberichterstattung gehörige Excel-Tool mit  Kriterienkatalog zur 

Softwareauswahl  unterstützt Unternehmen bei der Auswahl passender Softwarelösungen.  

ESRS 2 enthält die Angabepflichten, die für alle Unternehmen unabhängig von ihrem Tätigkeitsbereich 

(d. h. sektorunabhängig) und für alle Nachhaltigkeitsthemen (d. h. generell) gelten. 177 Beispielsweise 

muss das Unternehmen gemäß der Angabepflicht GOV -2 generelle Informationen und 

Nachhaltigkeitsaspekte, mit denen sich die Verwaltungs -, Leitungs- und Aufsichtsorgane des 

 
174 ESRS 1, Anlage A, AR 16. 

175 EFRAG Q&A ID 177. 

176 Die EFRAG bietet eine excelbasierte Liste aller Angabepflichten, Datenpunkte und Anwendungsanforderungen, die als Grundlage f ür 

excelbasierte Lösungen dienen kann, siehe EFRAG IG 3: List of ESRS Datapoints . 

177 ESRS 2, Absatz 1. 
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Unternehmens befassen , offenlegen. 178 Darüber hinaus enthält ESRS 2 in Anlage C Angabepflichten, 

die gemeinsam mit den themenbezogenen ESRS eingehalten werden müssen. 179 Für diese gilt:  

¶ Die Angabepflicht IRO-1 zur Beschreibung der Verfahren zur Ermittlung und Bewertung 

wesentlicher Auswirkungen, Risiken und Chancen muss immer angewendet werden , auch wenn 

ein Thema laut Wesentlichkeitsanalyse als nicht wesentlich bewertet wurde .180 

¶ Alle anderen Anforderungen aus Anlage C 181 sind nur dann relevant, wenn das jeweilige 

Nachhaltigkeitsthema gemäß der Wesentlichkeitsanalyse des Unternehmens als wesentlich 

eingestuft wurde. 182 

¶ Auch Mindestangabepflichten (MDRs) sind nur im Zusammenhang mit den Angabepflichten der 

wesentlichen themenbezogenen Standards zu berichten. 183  

Zusätzlich zu der allgemeinen Berichterstattung gemäß ESRS 2 können a uf Grundlage der 

wesentlichen themenbezogenen Standards  weitere,  individuell vom Unternehmen zu berichtende 

Angabepflichten und Datenpunkte ermittelt  werden. 184  

Ausschluss nicht wesentlicher Inhalte  

Wenn ein Thema in der Wesentlichkeitsanalyse als wesentlich eingestuft wurde (siehe Kapitel 3: 

Wesentlichkeitsanalyse durchführen) ist das Unternehmen grundsätzlich verpflichtet, nach dem 

dazugehörigen Themenstandard der ESRS darüber zu berichten. Das bedeutet jedoch nicht 

zwangsläufig, dass alle darin enthaltenen Angabepflichten vollständig erfüllt werden müssen . Anhand 

der Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse lassen sich innerhalb eines wesentlichen 

Themenstandards ganze Angabepflichten oder einzelne Datenpunkte ausschließen und sind somit 

nicht zu berichten. Abbildung 23 stellt einen Entscheidungsbaum zum Ausschluss nicht wesentlicher 

Inhalte dar. Dieser wird durch die Erklärungen im Folgenden noch weiter erläutert.  

 
178 ESRS 2, Kapitel 2, Absatz 19. 

179 ESRS 2, Anlage C, Auflistung der Angabepflichten/Anwendungsanforderungen in themenbezogenen ESRS, die zusammen mit den 

Allgemeinen Angabepflichten des ESRS 2 gelten . 

180 ESRS 2, Absatz 2a). 

181 ESRS 2, Anlage C. 

182 ESRS 2, Absatz 2b). 

183 ESRS 1, Kapitel 1.2, Absatz 13. 

184 ESRS 1, Kapitel 3.2, Absatz 33-34. 
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Abbildung 23: Entscheidungsbaum zum Ausschluss nicht wesentlicher Angabepflichten und 

Datenpunkte (Eigene Darstellung in Anlehnung an EFRAG, ID 177, Seite 7, Abbildung 1). 

Die Ergebnisse der Wesentlichkeitsanalyse geben Aufschluss darüber, welche Angabepflichten und 

Datenpunkte als nicht wesentlich eingestuft wurden und demnach nicht berichtet werden müssen.  

Bereits bei der Identifizierung der IROs (siehe Kapitel 3.2.2.4: Prozess der Identifizierung) wurden diese 
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den Nachhaltigkeitsaspekten des AR16 Mappings zugeordnet. Eine direkte Zuordnung der 

Nachhaltigkeitsaspekte zu den Angabepflichten in den ESRS ist jedoch nicht gegeben. Allerdings hilft 

das EFRAG Q&A ID 177 dabei zu verstehen, wie d ie Nachhaltigkeitsaspekte mit den Angabepflichten 

und Datenpunkten  der ESRS zusammenhängen. Um die Ermittlung der unternehmensspezifischen 

Berichtsanforderungen für die Wirtschaftsprüfung nachvollziehbar zu gestalten, sollte die 

Entscheidung, ob und wieso eine Angabepflicht oder ein Datenpunkt ausgeschlossen oder nur 

teilweise berichtet wird, dokumentiert werden. 185 

¶ Thema nicht wesentlich : Wenn ganze Themen in der Wesentlichkeitsanalyse als nicht 

wesentlich bewertet wurden, sind alle Angabepflichten dieses Themenstandards nicht zu 

berichten, mit Ausnahme der IRO -1 bezogenen Angaben in den Themenstandards E1 -E5 und 

G1.186 Der themenbezogene Standard E1 Klimawandel stellt hier einen Sonderfall dar, da eine 

detaillierte Begründung erforderlich ist, wenn er als unwesentlich eingestuft wurde. 187,188 

¶ Angabepflicht nicht wesentlich :  

o Wenn sich eine Angabepflicht auf ein Unter - oder Unter -Unterthema bezieht, das laut 

Wesentlichkeitsanalyse nicht wesentlich ist, ist die Angabepflicht mit ihren 

Datenpunkten vom Unternehmen nicht zu erfüllen. 189, 190  

o Wenn sich  eine Angabepflicht speziell nur auf Auswirkungen oder nur auf finanzielle 

Effekte bezieht, in der Wesentlichkeitsanalyse aber keine wesentlichen Auswirkungen 

beziehungsweise wesentliche Risiken oder Chancen für das Thema identifiziert wurden, 

ist die Angabepflicht nicht wesentlich. 191 Daher sollte pro themenbezogenem Standard 

geprüft werden, ob Angabepflichten aufgrund des Mangels an wesentlichen positiven 

oder negativen Auswirkungen bzw. wesentlichen Risiken oder Chancen als unwesentlich 

eingestuft  werden können.  

 
185 ESRS 1, Kapitel 3.2, Absatz 35: Wenn ein Unternehmen die in einem Datenpunkt geforderten Informationen, die auf EU -

Rechtsvorschriften aus Anlage B des ESRS 2 basieren, nicht angibt, muss es im Bericht ausdrücklich erklären, dass diese Informationen 

Ɋnicht wesentlichɈ sind. 

186 ESRS 1, Kapitel 3.2, Absatz 29. 

187 ESRS 1, Kapitel 3.2, Absatz 32. 

188 Wieso ein IRO und somit ggf. ein ganzes Thema in der Wesentlichkeitsanalyse als nicht wesentlich bewertet wurde, lässt sich ü ber die 

entsprechenden Begründungsspalten in dem Excel -Tool zur Identifizierung und Bewertung von IROs gegenüber der Wirtschaftspr üfung 

nachweisen.  

189 ESRS 1, Absatz 34a. 

190 Ein Blick in das EFRAG Q&A ID 177 hilft dabei  zu verstehen, wie d ie Nachhaltigkeitsaspekte nach ESRS 1,  AR16 mit den Angabepflichten 

der ESRS zusammenhängen. 

191 Dies kann zum Beispiel bei Angabepflicht E1 -9 ɊErwartete finanzielle Effekte wesentlicher physischer Risiken und Übergangsrisiken sowie 

potenzielle klimabezogene ChancenɈ der Fall sein.   
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¶ Datenpunkt nicht wesentlich :  

o Wenn sich ein Datenpunkt auf ein Unter - oder Unter -Unterthema bezieht, der als nicht 

wesentlich bewertet wurde, ist dieser Datenpunkt nicht zu berichten. 192, 193 

o Wenn sich ein Datenpunkt speziell nur auf Auswirkungen oder nur auf finanzielle 

Effekte bezieht, aber keine wesentlichen Auswirkungen beziehungsweise Risiken oder 

Chancen in der Wesentlichkeitsanalyse identifiziert wurden, ist dieser Datenpunkt nicht 

wesentlich.  

¶ Angabepflicht oder Datenpunkt nicht wesentlich aufgrund von spezifischen Fakten und 

Umständen des Unternehmens:  Wenn ein Unternehmen begründen kann, dass eine 

Angabepflicht oder ein Datenpunkt aufgrund von spezifischen Fakten und Umständen nicht 

zutreffend ist, kann diese Angabepflicht oder dieser Datenpunkt unter Angabe einer 

entsprechenden Begründung ausgelassen werden. 194 Dies kann zum Beispiel der Fall sein, 

wenn für ein Unternehmen der Themenstandard E5 Kreislaufwirtschaft und das Unterthema 

Abfälle wesentlich ist und laut Datenpunkt die ɊGesamtmenge der von ihm erzeugten 

gefährlichen Abfälle und radioaktiven AbfälleɈ angegeben werden soll, es jedoch nachweislich 

keine gefährlichen oder radioaktiven Abfälle verursacht. Dann ist dieser Datenpunkt nicht auf  

die spezifischen Fakten und Umstände des Unternehmens anwendbar und somit nicht 

wesentlich.  

Es kann vorkommen, dass eine Angabepflicht oder ein Datenpunkt zwar als wesentlich eingestuft 

wird, jedoch nicht in vollem Umfang berichtet werden muss. Ein Beispiel hierfür ist ein Datenpunkt, 

der sowohl die eigenen Aktivitäten als auch die vor - und nachg elagerte Wertschöpfungskette umfasst. 

Bezieht sich die entsprechende wesentliche Auswirkung laut Wesentlichkeitsanalyse jedoch 

ausschließlich auf die eigenen Aktivitäten, müssen lediglich die Daten für diesen spezifischen Bereich 

erhoben werden. 195 Ebenso können IROs sowie die damit verbundenen Angabepflichten und 

Datenpunkte nicht für die gesamte Organisation, sondern nur für einzelne Tochtergesellschaften oder 

Länder wesentlich sein. In solchen Fällen sind die Daten entsprechend der Angabepflicht nur für di e 

betroffenen Tochtergesellschaften zu erheben und zu berichten. 196 

  

 
192 ESRS 1, Absatz 34b. 

193 Ein Blick in das EFRAG Q&A ID 177 hilft dabei zu verstehen, wie d ie Nachhaltigkeitsaspekte nach ESRS 1,  AR16 mit den Datenpunkten  der 

ESRS zusammenhängen. 

194 ESRS 1, Kapitel 1.1, Absatz 11 und Kapitel 3.2, Absatz 31, 34. 

195 ESRS 1, Kapitel 5.1, Absatz 66. 

196 ESRS 1, Kapitel 3.7, Absatz 55. 
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Tipps aus der Praxis  

¶ Blick in die ESRS: Unternehmen sollten  sich zuerst mit dem Aufbau der ESRS vertraut machen . 

Auch wenn während der Ermittlung der Berichtsanforderungen mit Excel -Tools oder 

Softwarelösungen gearbeitet wird, lohnt sich parallel dazu ein Blick in d ie Standard s.197 

¶ Blick in die IRO -Bewertung: Die IRO-Bewertung hilft dabei, die Berichtsanforderungen zu 

bestimmen. Sie zeigt, ob bestimmte Angabepflichten oder Datenpunkte trotz der 

Wesentlichkeit eines Themas nicht berichtet werden müssen. Entscheidend ist, welche Unter - 

oder Unter -Unterthemen als unwesentlich eingestuft wurden und ob es zu diesem Thema 

wesentliche Auswirkungen, Risiken oder Chancen gibt. Fehlen beispielsweise wesentliche 

Risiken, können risikobezogene Datenpunkte entfallen.  

¶ Blick in das  EFRAG Q&A ID 177: Das EFRAG Q&A ID 177 hilft zu verstehen, wie d ie 

Nachhaltigkeitsaspekte nach ESRS 1, AR16 mit den Angabepflichten der ESRS 

zusammenhäng en.198 

¶ Benchmark der eigenen Branche recherchieren : Um die Wesentlichkeit und Inhalte 

einzelner Angabepflichten im eigenen Kontext besser zu verstehen, kann es sinnvoll sein, 

bereits veröffentlichte CSRD -Berichte aus der eigenen Peer Group zu sichten.  

Checkliste  

Ausschluss von nicht wesentlichen Angabepflichten und Datenpunkten anhand der folgenden Fragen:  

V Ist der themenbezogene Standard laut Wesentlichkeitsanalyse als wesentlich bewertet 

worden?  

V Wurden innerhalb eines wesentlichen Themas einzelne Unter - und Unter -Unterthemen als 

nicht wesentlich bewertet?  

V Lassen sich diese unwesentlichen Unter - und Unter -Unterthemen bestimmten Angabepflichten 

und Datenpunkten zuordnen und dadurch nicht wesentliche Angabepflichten und 

Datenpunkte ausschließen?  

V Welche Art von wesentlichen IROs wurden in den Unter - und Unter -Unterthemen identifiziert?  

o Wesentliche positive Auswirkungen  

o Wesentliche negative Auswirkungen  

o Wesentliche Chancen  

 
197 Deutsche Version der ESRS. 

198 EFRAG Q&A ID 177. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202490457
https://www.efrag.org/sites/default/files/media/document/2024-12/Question%20ID%20177%20%E2%80%93%20Mapping%20of%20sustainability%20matters%20to%20topical%20disclosures%20%28Q%26A%20ID%20177%29%202.pdf
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o Wesentliche Risiken  

V Können einzelne Angabepflichten und Datenpunkte innerhalb eines wesentlichen Themas (z.B. 

risikobezogene Datenpunkte) aufgrund des Mangels einer bestimmten Art an wesentlichen 

IROs (z. B. wesentliche Risiken) ausgeschlossen werden?  

V Gibt es Angabepflichten und Datenpunkte, die aufgrund spezifischer Fakten und Umstände des 

Unternehmens nicht wesentlich sind?  

V Sind die IROs und somit die zuordenbaren Angabepflichten und Datenpunkte nur für mein 

Unternehmen oder über die Wertschöpfungskette wesentlich?  

V Sind die IROs und somit die zuordenbaren Angabepflichten und Datenpunkte für das 

Gesamtunternehmen oder nur für einzelne Tochtergesellschaften gültig?  
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2. GAP-ANALYSE DURCHFÜHREN 

In diesem Schritt wird geprüft, welche offenzulegenden Informationen bereits im Unternehmen 

verfügbar sind und welche  Datenlücken ggf. bestehen. Dieser Abgleich hilft dabei, fehlende 

Informationen zu identifizieren und den Aufwand für die Datenerhebung abzuschätzen. In der Praxis 

kann es sinnvoll sein, diese sogenannte Gap -Analyse zusammen mit der Ermittlung der 

Berichtsanforderungen in e inem Schritt durchzuführen. So lassen sich zu berichtende 

Angabepflichten und Datenpunkte direkt mit vorhandenen Daten ab gleichen, um den Prozess 

effizienter zu gestalten. Das genaue Vorgehen sollte nach der Wesentlichkeitsanalyse festgelegt 

werden.  

1. Durchführung einer Gap -Analyse zur Ermittlung vorhandener und zu erhebender 

Datenpunkte  

Für die Durchführung einer Gap -Analyse empfiehlt es sich, alle wesentlichen Angabepflichten und 

Datenpunkte daraufhin zu prüfen, ob bereits alle erforderlichen Informationen vorliegen. Vor der 

Durchführung der Gap -Analyse kann ein Unternehmen bereits entsc heiden, ob es freiwillige Angaben 

auslässt oder berücksichtigt. Folgende Optionen bieten sich zur Bestimmung der Datenlücken an und 

können auch so im Excel-Tool  zur Gap -Analyse nach CSRD  dokumentiert werden:  

¶ ɊJaɈ: Diese Option ist zu wählen, wenn die erforderlichen Informationen zur Erfüllung der 

Angabepflicht oder des betreffenden Datenpunkts bereits vorliegen. Dies ist also der Fall, wenn 

das Unternehmen bereits quantitative Kennzahlen erhoben hat oder qualitative  Konzepte, 

Maßnahme und Ziele zu der jeweiligen Angabepflicht zur Verfügung stehen.  

¶ ɊNeinɈ: In Fällen, in denen die Informationen zur Beantwortung einer quantitativen Kennzahl 

nicht vorliegen, wird diese Option gewählt. Sie kennzeichnet eindeutig eine Datenlücke, die es 

zu schließen gilt. Das Unternehmen muss in der Folge Maßnahmen zur Datenerheb ung 

einleiten, um die Anforderungen in Zukunft erfüllen zu können (siehe Kapitel 5.1.3.3: 

Durchführung der Datenerfassung). 

¶ ɊKeine Konzepte, Maßnahmen, Ziele (ESRS 1 - 33) vorhanden Ɉ: Diese Auswahloption ist nur 

möglich, wenn sich die Angabepflicht/der Datenpunkt auf Konzepte, Maßnahmen oder Ziele  

(PAT) bzw. Übergangspläne (E1, E4) und Verfahren (S1, S2, S3, S4) bezieht. 199 Dies lässt sich 

durch einen Blick auf die Überschrift der Angabepflicht in den ESRS erkennen. Das 

Unternehmen hat bei diesen qualitativen Angaben die Option, zu berichten, dass keine 

Konzepte, Maßnahmen und Ziele bzw. Übergangspläne und Verfahren vorliegen und ist nicht 

verpflichtet bis zur Berichterstattung Konzepte, Maßnahmen und Ziele bzw. Überg angspläne 

und Verfahren offenzulegen.  Sollte ein Unternehmen also keine Konzepte, Maßnahmen oder 

 
199 Eine Übersicht hierzu ist in EFRAG Q&A ID 177, Abbildung 1 zu finden.  
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Ziele bzw. Übergangspläne und Verfahren zur Erfüllung einer Angabepflicht entwickelt haben, 

so ist diese Option zu wählen. Das Unternehmen kann entscheiden, ob es den Zeitrahmen 

angeben möchte, innerhalb dessen diese Lücke geschlossen werden soll. 200 

ɊSchrittweise Einführung (ESRS 1 ɀ Anlage C)Ɉ: Die schrittweise Einführung ist ein Übergang, 

die es dem Unternehmen ermöglicht, eine Angabepflicht oder einen Datenpunkt gemäß den 

Vorgaben der ESRS 1 ɀ Anlage C erst zu einem späteren Zeitpunkt zu berichten. Hierbei handelt 

es sich um eine temporäre Opt ion, die die schrittweise Erfüllung der Berichtsanforderungen 

unter Berücksichtigung der unternehmensspezifischen Kapazitäten unterstützt. 201 Dies ist zum 

Beispiel beim themenbezogenen Standard E1 -6 ɊTHG-Bruttoem issionen der Kategorien Scope 

1, 2 und 3 sowie THG-GesamtemissionenɈ der Fall. Wenn ein Unternehmen oder eine 

Unternehmensgruppe die durchschnittliche Zahl von 750 Arbeitnehmer:innen während des 

Geschäftsjahres (gegebenenfalls auf konsolidierter Basis) nic ht überschreitet, können im 

ersten Jahr der Erstellung des Nachhaltigkeitsberichts die Informationen zu den Scope -3-

Emissionen und den THG -Gesamtemissionen ausgelassen werden.   

Ob und warum ein Unternehmen von der Möglichkeit der schrittweisen Einführung von 

Angabepflichten Gebrauch macht, ist unternehmensabhängig und je nach Datenlage und 

Ressourcenverfügbarkeit zu entscheiden.  

Am Ende dieser Gap -Analyse entsteht eine umfassende Übersicht, die alle relevanten Angabepflichten 

und Datenpunkte dokumentiert und klar zwischen verfügbaren und fehlenden Informationen 

unterscheidet. Datenpunkte, die mit ɊNeinɈ gekennzeichnet sind, stellen eindeutige Datenlücken dar, 

die durch gezielte Maßnahmen zur Datenerhebung geschlossen werden müssen. Ebenso stellen 

Angabepflichten, die mit ɊKeine Konzepte, Maßnahmen, Ziele (ESRS 1.33) vorhandenɈ bewertet 

wurden, potenzielle Lücken dar, sofern das Unt ernehmen beabsichtigt, diese in Zukunft zu erarbeiten 

und zu berichten. Hat sich das Unternehmen dafür entschieden, auch freiwillige Angaben in der Gap -

Analyse zu berücksichtigen, so können diese individuell ausgeschlossen werden, wenn keine Daten 

vorliege n. 

  

 
200 ESRS 1, Kapitel 3.2, Absatz 33. 

201 ESRS 1, Anlage C. 
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Tipps aus der Praxis  

¶ Umfang der Berichterstattung:  Unternehmen sollten frühzeitig klären, ob und für welche 

Angabepflichten sie die schrittweise Einführung nutzen wollen oder können. 202 Ebenso ist aus 

unternehmensstrategischer Sicht zu entscheiden, ob und welche freiwilligen Angaben berichtet 

werden sollen oder ob man sich bei der Berichterstattung vorerst auf die verpflichtenden 

Angaben konzentriert.  

¶ Strategische Abwägung: Bei den Angabepflichten zu Konzepten, Maßnahmen und Zielen, die  

den Großteil der Berichtspflichten ausmachen, wird die zentrale Entscheidung darin bestehen, 

ob das Unternehmen Zeiträume für die geplante Erarbeitung dieser Elemente angibt.  Diese 

Entscheidung erfordert eine strategische Abwägung, die auf einer Priorisierung der 

Angabepflichten anhand von Faktoren wie Festlegung des Berichtsjahres, Anforderungen an 

die Berichtserstattung, Verantwortlichkeiten und Ressourceneinschätzung basiert  (siehe Kapitel 

5.1.3: Datenerfassung vorbereiten und durchführen). 

¶ Keine Konzepte, Maßnahmen und Ziele  sind auch eine Angabe: Die Erfüllung einer 

qualitativen Angabepflicht/eines Datenpunktes (Konzepte, Maßnahmen und Ziele bzw. 

Übergangspläne und Verfahren) muss nicht bedeuten, dass man die erforderlichen 

qualitativen Angaben vorlegt. Ein Unternehmen kann ebenfalls angeben, dass bisher keine 

Konzepte, Maßnahmen oder Ziele bzw. Übergangspläne und Verfahren existieren. 203 

Checkliste 

V Welche Daten liegen  bereits vor und woher stammen sie?  

V Fehlen Daten zu bestimmten berichts relevanten Themen?  

V Möchte mein Unternehmen auch freiwillige Angaben berichten?  

V Möchte mein Unternehmen die Regeln zur schrittweisen E inführung einzelner  Angabepflichten 

nutzen ? 

  

 
202 ESRS 1, Anlage C. 

203 ESRS 1, Kapitel 3.2, Absatz 33. 
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3. DATENERFASSUNG VORBEREITEN UND DURCHFÜHREN 

Dieser Abschnitt behandelt  die Erhebung neuer Daten zur Schließung bestehender Datenlücken und 

die Sammlung bereits verfügbarer Daten . Ziel ist eine strukturierte Berichtserstattung. Diese beiden 

Schritte ɀ Datenerhebung und Datensammlung - werden hier gemeinsam als Datengewinnung 

bezeichnet.  Dabei werden auf der Basis verfügbarer Ressourcen des Unternehmens, externer 

Anforderungen sowie strategischer Implikationen offene oder nicht vollständig verfügbare 

Angabepflichten bewertet und priorisiert . Dies ermög licht, den Fokus auf die Bereiche zu legen, die 

sowohl für die Einhaltung regulatorischer Vorgaben als auch für die strategische Positionierung des 

Unternehmens von zentraler Bedeutung sind.  

Neben der Priorisierung umfasst dieser Schritt die Entwicklung eines Umsetzungsplans zur 

Daten gewinnung , der klare Verantwortlichkeiten, Zeitpl anung  und notwendige Ressourcen definiert. 

Zudem wird festgelegt, wie  während der Datensammlung  mit unzureichender  oder unvollständiger 

Datenqualität umgegangen werden soll . 

1. Priorisierung der Berichtsanforderungen  

Die Priorisierung bei der Datengewinnung hilft bei der Vorbereitung auf die Berichterstattung nach 

den ESRS. Unternehmen sollten bei der Angabe von qualitativen PAT -Angaben (Konzepten, 

Maßnahmen und Zielen, siehe Kapitel 5: Berichtsvorbereitung  Verständnis für den Aufbau der ESRS 

strategisch abwägen, in welche Daten sie kurzfristig investieren und bei welchen Daten zunächst auf 

den Status ɊKein Konzept, Maßnahmen, Ziele (ESRS 1.33) vorliegendɈ zurückgegriffen wird.  

Eine gezielte Priorisierung ermöglicht es, Ressourcen effizient einzusetzen, kurzfristige 

Berichtsanforderungen zu erfüllen und gleichzeitig eine strukturierte Planung für die langfristige 

Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie und -berichterstattu ng sicherzustellen. Dabei sollte 

die Priorisierung auf einer fundierten Analyse basieren, die mehrere Dimensionen berücksichtigt: 

Verfügbarkeit und bestehende Datenqualität, zeitliche Priorisierung, Übergangsfristen und 

regulatorische Vorgaben sowie extern e Anforderungen und strategische Implikationen. Die im Zuge 

der Gap-Analyse erkannten Datenlücken geben oft schon erste Hinweise darauf, in welcher 

Reihenfolge die erhoben werden sollten. Die Priorisierung der Daten ist somit nicht zwingend ein 

nachgelager ter Schritt, sondern geht Hand in Hand mit der Gap -Analyse. 

Verfügbarkeit und bestehende Datenqualität  

Ein erster Ansatzpunkt für die Priorisierung ist die Analyse der Verfügbarkeit und Qualität 

bestehender Daten. Datenpunkte, die bereits vorhanden sind oder mit überschaubarem Aufwand in 

hoher Qualität generiert werden können, sollten unmittelbar in die Ber ichterstattung aufgenommen 

werden. Hingegen können Daten mit unzureichender Qualität oder hoher Unsicherheit zunächst als 

Lücken identifiziert werden. In der Vorbereitung der Berichtserstellung kann man sie schließlich 
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adressier en und  beispielweise durch Schätzungen ergänzen  (siehe Kapitel 5.1.3.3: Durchführung der 

Datenerfassung). 

Zeitliche Priorisierung  

Neben der Verfügbarkeit und Qualität der Daten spielt der erwartete Aufwand eine entscheidende 

Rolle. Unternehmen sollten sich einen Überblick verschaffen, wie viel Zeit die Erfüllung der 

entsprechenden Angabepflichten benötigen wird. So können aufwendig z u erhebende Daten 

identifiziert und entsprechend im Projektplan berücksichtigt werden. Datenpunkte, die auf 

bestehenden Prozessen aufbauen oder mit geringfügigen Anpassungen erhoben werden können, 

sollten bevorzugt berücksichtigt werden. Komplexe Anforderu ngen von quantitativen Kennzahlen, wie 

die Bilanzierung von Scope -3-Emissionen, erfordern hingegen oft umfangreiche Ressourcen, da sie 

tief in die Lieferkette hineinreichen und vielfältige Datenquellen einbeziehen. Hier ist eine realistische 

Ressourcenplan ung entscheidend. Unternehmen sollten prüfen, ob die erforderlichen Daten bereits 

im aktuellen Berichtszeitraum erhoben werden können oder zunächst nur auf aggregierter Ebene 

oder mit Näherungswerten berichtet wird, während die unternehmensindividuelle Erh ebung auf den 

nächsten Berichtszyklus verschoben wird. Sofern keine sofortige externe Dringlichkeit besteht, 

können quantitative Kennzahlen, deren Erhebung einen hohen internen Koordinations - und 

Ressourceneinsatz erfordert, in einem späteren Berichtszyklu s priorisiert werden (siehe Kapitel 5.1.3.3: 

Durchführung der Datenerfassung). Es sollten jedoch bereits im Rahmen des ersten Berichtszyklus 

langfristige Prozesse etabliert werden, um komplexere Datenanforderungen sukzessive zu erfüllen.  

Übergangsfristen und regulatorische Vorgaben  

Die ESRS bieten in Anhang C von ESRS 1 Übergangsfristen (phase-in) für bestimmte Angabepflichten. 

Diese Übergangsfristen können gezielt genutzt werden, um bestimmte Angabepflichten in einem 

späteren Berichtszyklus zu erfüllen.  Datenpunkte, die explizit unter diese Fristen fallen, können vom 

Unternehmen, je nach strategischer Ausrichtung, zunächst nachrangig behandelt werden, um 

Kapazitäten für dringlichere Anforderungen freizusetzen.  

Externe Anforderungen  

Neben den regulatorischen Vorgaben können externe Anforderungen eine wesentliche Rolle in der 

Priorisierung spielen. Kapitalgeber:innen, Kund:innen oder Lieferant:innen stellen häufig spezifische 

Erwartungen an die Nachhaltigkeitsberichterstattung. Unterne hmen sollten ihre Prioritäten an diesen 

Anforderungen ausrichten, um Geschäftsbeziehungen zu sichern und Transparenz gegenüber 

Stakeholdern zu gewährleisten. Eine frühzeitige Einbindung dieser Stakeholder kann helfen, die 

spezifischen Anforderungen besser zu verstehen und die Berichterstattung wo möglich gezielt darauf 

auszurichten.  
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Strategische Implikationen  

Die Priorisierung der Angabepflichten sollte immer im Einklang mit der übergeordneten 

Nachhaltigkeits - und Unternehmensstrategie stehen. Nur dann ist Glaubwürdigkeit gegeben. 

Datenpunkte, die direkten Einfluss auf die Erreichung strategischer Ziele haben, können dabei von 

besonderer Relevanz sein. Ein Unternehm en, das beispielsweise eine ambitionierte  COϜ-

Reduktionsstrategie verfolgt, sollte unbedingt Daten erheben und berichten, die den Fortschritt bei 

der Dekarbonisierung belegen ɀ wie Scope-1- und Scope-2-Emissionen oder den Anteil erneuerbarer 

Energien am Energieverbrauch. Strategisch relevante Daten können auch intern als 

Steuerungsinstrument dienen. Sie helfen dem Nachhaltigkeitsmanagement, Fortschritte bei 

Nachhaltigkeitszielen zu überwachen und datenbasierte Entscheidungen zu treffen. Damit leistet die 

Berichterstattung nicht nur nach außen einen Mehrwert, sondern kann auch als Element der internen 

Unternehmenssteuerung genutzt werden.  

2. Entwicklung eines Umsetzungsplans zur Datengewinnung  

Ein strukturierter Umsetzungsplan bildet die Grundlage dafür, die Datengewinnung effizient und 

zielgerichtet durchzuführen. Dieser Plan dient nicht nur der Erfüllung regulatorischer Anforderungen, 

sondern schafft auch die organisatorischen und technischen Voraussetzungen für eine effektive und 

konsistente Erhebung relevanter Nachhaltigkeitsdaten. Im Fokus stehen die Definition klarer 

Verantwortlichkeiten und Ressourcen sowie die Auswahl geeigneter Werkzeuge. Der Umsetzungsplan 

sollte sowohl organisatorische  als auch technische Aspekte berücksichtigen, um sicherzustellen, dass 

die Daten systematisch erfasst und den Berichtspflichten entsprechend aufbereitet werden können.  

Organisatorische Umsetzung und Governance  

Zur Umsetzung  der Daten gewinnnung  sollten zunächst die Datenverfügbarkeit geprüft und die 

nächsten Schritte zur Erfüllung der Angabepflichten festgehalten  werden ɀ beispielweise in Form 

einer Excel-Tabelle. Eine klare Zuordnung von Verantwortlichkeiten ist essenziell, um alle relevanten 

Aufgaben in der Datensammlung effektiv bearbeiten zu können. In jeder Abteilung, die relevante 

Daten liefert, sollten Ansp rechpartner:innen benannt werden. Zusätzlich kann die Ernennung einer 

zentralen Koordinierungsperson s innvoll sein, die die Datenflüsse überwacht und als Schnittstelle 

zwischen verschiedenen Abteilungen fungiert. Die folgende Fehler! Verweisquelle konnte nicht g

efunden werden. 1 zeigt eine beispielhafte Darstellung der Verfügbarkeit und des Handlungsbedarfs 

für ein Unternehmen bezüglich der Angabepflichten des themenbezogenen Standards E1. Tabelle 11 

zeigt eine beispielhafte Dokumentation der Verantwortlichkeit pro Thema.  
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Tabelle 11: Beispielhafter Aufbau eines Umsetzungsplans, Teil 1 

ESRS-

Standard  

Thema  
Verfügbarkeit der 

Datenlage  
Handlungsbedarf  

Abschnitt  
Name der 

Angabepflicht  

Angabe -

pflicht  

E1: 

Klimawandel  

Governance  Einbeziehung der 

nachhaltigkeits -

bezogenen 

Leistung in 

Anreizsysteme  

ESRS 2 

GOV-3 

Das Unternehmen gibt 

bisher nicht an, ob und 

wie klimabezogene 

Erwägungen in die 

Vergütung der Mitglieder 

der Verwaltungs -, 

Leitungs - und 

Aufsichtsorgane 

einbezogen werden.  

Es handelt es sich um verpflichtende 

Angaben im Zusammenhang mit ESRS 

2, da E1 in der Wesentlichkeitsanalyse 

als wesentlich bewertet wurde. Sollte 

das Unternehmen die Vergütung von 

Verwaltungs -, Leitungs- und 

Aufsichtsorganen nicht an 

klimabezogene Erwägun gen koppeln 

wollen, reicht es, dies anzugeben.  

E1: 

Klimawandel  

Strategie  Übergangsplan 

für den 

Klimaschutz  

ESRS 

E1-1 

Es liegt kein 

Übergangsplan für den 

Klimaschutz vor. 

Informationen, die dafür 

notwendig sind (z. B. 

Reduktionsziele, 

Corporate Carbon 

Footprint) liegen teilweise 

vor.  

Das Unternehmen kann im Lagebericht 

angeben, dass es keinen 

Übergangsplan hat (ESRS 1.33). Der 

Übergangsplan im ESRS Standard E1-1 

kann als eine narrative 

Zusammenfassung verstanden 

werden, die die verschiedenen Aspekte 

und Anforderungen der restlichen 

Angabepflichten des ESRS E-1 zu einem 

kohärenten Gesamtbild der 

Klimastrategie eines Unternehmens 

zusammenführt.  Wenn einzelne 

Elemente des Transitionsplans (z. B. 

Quantifizierung der notwendigen 

Finanzmittel) nicht verfügbar sind, 

können andere verfügbare El emente (z. 

B. ermittelte Dekarbonisierungshebel) 

dennoch angegeben werden.  

E1: 

Klimawandel  

Strategie  Wesentliche 

Auswirkungen, 

Risiken und 

Chancen und ihr 

Zusammenspiel 

mit Strategie und 

Geschäftsmodell  

ESRS 2 

SBM-3 

Eine Beschreibung über 

die Resilienz von Strategie 

und Geschäftsmodell des 

Unternehmens in Bezug 

auf den Klimawandel liegt 

nicht vor, ebenso keine 

Klimarisiko -

/Resilienzanalyse.  

Es handelt sich um verpflichtende 

Angaben im Zusammenhang mit ESRS 

2, da E1 in der Wesentlichkeitsanalyse 

als wesentlich bewertet wurde. Es 

muss offengelegt werden, ob dafür 

eine Klimarisiko - und Resilienzanalyse 

durchgeführt wurde.  

 

Nach der Bestimmung verfügbarer Daten und des Handlungsbedarfs für die spezifische Angabepflicht 

empfiehlt es sich, wie in Tabelle 12 festzuhalten, in welchem Berichtsjahr die Daten zur Erfüllung der 

Angabepflicht benötigt werden. Außerdem ist es möglich, den Angabepflichten verschiedene 

Prioritäten zuzuordnen, etwa durch Aufteilung nach Ɋzwingend notwendig nach CSRDɈ, Ɋstrategisch 

sinnvollɈ oder Ɋoptional zu berichtenɈ. Um die Datensammlung effizient durchzuführen, müssen 
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ausreichende personelle, zeitliche und finanzielle Ressourcen zur Verfügung stehen. Je nach 

Angabepflicht kann der Ressourcenaufwand verschieden hoch sein und sollte, wenn möglich, bereits 

im Umsetzungsplan festgehalten werden.  

Tabelle 12: Beispielhafter Aufbau eines Umsetzungsplans, Teil 2 

Ɏ Berichtsjahr  

Priorität  

zwingend 

notwendig nach 

CSRD 

strategisch sinnvoll  

optional  

Verantwortlichkeit  

(Abteilungen/  

Personen)  

Indikative 

Ressourceneinschätzung  

1 = wenig (1-10 Personentage)  

2 = mittel (11 -20 Personentage)  

3 = hoch (>20 Personentage)  

Ɏ 
Erstes Berichtsjahr 

2026 für 2025  

Zwingend notwendig 

nach CSRD 
Geschäftsleitung  Wenig  

Ɏ 

Zweites 

Berichtsjahr 2027 

für 2026  

Strategisch sinnvoll  

Geschäftsleitung, 

Umweltmanagement zzgl. 

Finanzen & Controlling  

Mittel  

Ɏ 
Erstes Berichtsjahr 

2026 für 2025  

Zwingend notwendig 

nach CSRD 

Geschäftsleitung, 

Umweltmanagement zzgl. 

Finanzen & Controlling  

Mittel  

Technische Umsetzung der Datenerfassung  

Neben den organisatorischen Maßnahmen zur Vorbereitung der Datengewinnung empfiehlt es sich, 

auch die technische Umsetzung der Datenerfassung frühzeitig zu planen. Geeignete Werkzeuge und 

Systeme helfen, die Datenerhebung effizient zu gestalten und die Dat enqualität zu sichern.  

Standardisierte Templates erleichtern die systematische Erhebung und Verarbeitung der 

erforderlichen Daten. Diese Vorlagen sollten an die Anforderungen der ESRS angepasst sein und 

beispielsweise Felder für Mindestangaben, Zeiträume und Verantwortlichkeiten  enthalten. Vorlagen 

können in gängigen Formaten wie Excel oder in einem unternehmensinternen System erstellt werden.  

Der Einsatz spezialisierter ESG-Software bietet Unternehmen die Möglichkeit, die Datenerfassung zu 

automatisieren und gleichzeitig die Konsistenz und Transparenz zu erhöhen. Vertiefende 

Informationen zur Auswahl von ESG -Software Lösungen sind in Kapitel 6.3.1: Datenmanagement und 

Softwareeinsatz in der Nachhaltigkeitsberichterstattung zu finden . 

3. Durchführung der Datenerfassung  

Im Anschluss an die Erstellung eines Umsetzungsplans zur Datengewinnung gilt es, die Daten 

tatsächlich zu erfassen. In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Unternehmen die Verfügbarkeit ihrer 

Daten bewerten können und welche Verfahren anzuwenden sind, fall s Datenlücken oder qualitative 



 

Chemie³ -Praxisguide Nachhaltigkeitsberichterstattung  v1.0 

120 

Mängel in den vorhandenen Informationen auftreten. Ziel ist es, sowohl qualitative als auch 

quantitative Daten systematisch zu erfassen, mögliche Datenlücken zu schließen und sicherzustellen, 

dass die gesammelten Informationen den Anforderungen an Relevanz , Verlässlichkeit und 

Nachvollziehbarkeit entsprechen.  

Bewertung der Verfügbarkeit qualitativer und quantitativer Daten im Unternehmen  

Bei der Erhebung der quantitativen Daten können alle Daten, die bereits in geeigneten Formaten 

vorliegen, in die gewählte Vorlage der Datenerfassung eingetragen werden. Die Lücken gilt es auf 

Grundlage des Umsetzungsplans und der festgelegten Verantwortlic hkeiten und Priorisierungen zu 

schließen und im Anschluss ebenfalls in die Vorlage der Datensammlung einzutragen. Dabei ist 

besonders wichtig, die Datenquellen zu dokumentieren sowie ihre Genauigkeit, Konsistenz und 

Aktualität zu bewerten. Eine häufige Her ausforderung liegt hier in der Harmonisierung von Daten aus 

verschiedenen Systemen oder Unternehmensbereichen. Sollten quantitative Daten noch nicht 

vorhanden sein, muss geprüft werden, welche Messmethoden oder Erhebungsinstrumente eingesetzt 

werden können , um die Anforderungen der relevanten Angabepflichten zu erfüllen  (siehe Kapitel 

5.1.3.2: Entwicklung eines Umsetzungsplans zur Datengewinnung). 

Bei der Bewertung qualitativer Daten steht die Frage im Vordergrund, ob die erforderlichen 

Dokumente zu Konzepten, Maßnahmen und Zielen sowie Beschreibungen zu Prozessen bereits 

existieren und den Anforderungen der ESRS entsprechen. Es kann sich herausstel len, dass qualitative 

Daten zwar in Grundzügen vorliegen, jedoch einer präziseren Strukturierung oder Aktualisierung 

bedürfen.  

Die ESRS definieren die qualitativen Merkmale von Informationen, die die Aussagekraft und 

Vertrauenswürdigkeit der berichteten Daten gewährleisten. 204 Die berichteten Informationen müssen 

für die beabsichtigten Adressaten (z. B. Investor:innen oder sonstige Nutzer:innen der 

Nachhaltigkeitserklärungen) Relevanz  haben, insbesondere für deren Entscheidungsfindung. Die 

Daten müssen sich entsprechend auf wesentliche Aspekte beziehen und dabei helfen, ein 

umfassendes Bild über die Nachhaltigkeitsleistung des Unternehmens zu erhalten. 205 Die 

Informationen müssen die wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Sachverhalte korrekt, 

vollständig und neutral darstellen, um so eine Verlässlichkeit  der Informationen sicherzustellen. Sie 

dürfen nicht irreführend, voreingenommen oder ungenau sein. Transparenz und eine angemessene 

Darstellung von Unsicherheiten spielen dabei ebenfalls eine wichtige Rolle. 206 

 
204 ESRS 1, Anlage B. 

205 ESRS 1, Anlage B, QC 1-4. 

206 ESRS 1, Anlage B, QC 5-9. 
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Ein weiteres zentrales Kriterium ist die Vergleichbarkeit  der Daten. 207 Um Entwicklungen über die 

Jahre hinweg nachvollziehen zu können, müssen die Daten nach einheitlichen Methoden und anhand 

vorgegebener Indikatoren erfasst werden. Die ESRS schreiben hierzu häufig spezifische 

Messmethoden und Indikatoren vor, um eine standa rdisierte und nachvollziehbare Datenerhebung 

sicherzustellen. Diese Vergleichbarkeit ermöglicht es, Trends und Fortschritte im Bereich der 

Nachhaltigkeit transparent darzustellen und mit anderen Unternehmen oder Branchenstandards in 

Beziehung zu setzen. 208  

Wenn die ESRS keine standardisierte Methodik zur Erfassung einer bestimmten Kennzahl vorgeben, 

empfiehlt es sich, auf etablierte Industrie - und Sektorstandards  wie jene des Weltwirtschaftsrat für 

Nachhaltige Entwicklung (WBCSD), Together for Sustainability (TfS) oder vergleichbare Standards  

zurückzugreifen. Alle erhobenen Daten müssen so dokumentiert und gesammelt werden, dass sie 

von externen Parteien wie Auditoren problemlos überprüft und verifiziert  werden können. Dies 

schafft  Vertrauen in die Berichters tattung und stellt sicher, dass die dargestellten Informationen den 

tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen. 209 Außerdem müssen die Informationen klar und 

verständlich  dargestellt werden, sodass die Adressaten sie leicht nachvollziehen können. Dafür ist 

eine logische Strukturierung der Berichte und die Vermeidung von unnötig komplexer oder 

technischer Sprache erforderlich. 210 

Bestimmung des Verfahrens im Falle von unzureichender Datenqualität  

Falls die Analyse der quantitativen Angabepflichten Datenlücken identifiziert, sollten die Kennzahlen 

entsprechend der Angabepflicht auf Grundlage von primären Unternehmensdaten  für alle 

Einheiten innerhalb des Konsolidierungskreises (siehe Kapitel 3.1.1: Festlegung des 

Konsolidierungskreises bei verbundenen Unternehmen) erhoben werden. Das Unternehmen kann auch 

Schätzungen heranziehen, wenn die Erhebung der Daten aufgrund von zeitlichen, finanziellen oder 

personellen Ressourcen nicht  im erforderlichen  Umfang möglich ist .211 Auch diese Schätzungen 

müssen den von der ESRS festgelegten qualitativen Merkmalen von Informationen entsprechen. 212 Bei 

Schätzungen ist es außerdem wichtig, deren Grundlage transparent zu machen und die Annahmen 

detailliert offenzulegen. Zulässige Methoden können beispielsweise interne Hochrechnungen auf 

Basis verfügbarer Daten ähnlicher Tochterunternehmen oder externe  Benchmarks sein. Dies könnte 

 
207 Die Vergleichbarkeit ist insbesondere bei quantitativen Daten essen ziell, während bei textlichen Elementen  (Konzepte, Maßnahmen und 

Zielen) unter Umständen eine kohärente Gesamterzählung (z. B. übergreifende Narrative) einen h öheren Erkenntniswert bieten kann.  

208 ESRS 1, Anlage B, QC 10-12. 

209 ESRS 1, Anlage B, QC 13-15. 

210 ESRS 1, Anlage B, QC 16-20. 

211 ESRS 1, Kapitel 7.2. 

212 ESRS 1, Anlage B. 
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sich auf Branchenstandards wie Unfallraten oder Emissionsintensitäten beziehen. Die Abbildung 24 

stellt dieses Verfahren anschaulich in Form eines Entscheidungsbaums dar.  

 

Falls weder primäre noch geschätzte Daten die Anforderungen der ESRS an qualitative Merkmale von 

Informationen erfüllen, 213 sollte  das weitere Vorgehen gemeinsam mit der eigenen 

Wirtschaftsprüfung abgestimmt werden. Unternehmen können beispielsweise  proaktiv mit einem 

begründeten Lösungsvorschlag auf die Wirtschaftsprüfung zugehen, wie mit einer bestehenden 

 
213 ESRS 1, Anlage B. 

Abbildung 24: Entscheidungsbaum zum Vorgehen im Falle von unzureichender 

Datenqualität (Eigene Darstellung). 
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Datenlücke umgegangen werden soll ɀ etwa durch eine Ɋcomply or explainɈ-Logik.214 Bietet  eine 

geschätzte Angabe keinen Mehrwert für die Nutzer der Informationen  oder ist potenziell irreführend, 

sollte  die bestehende Datenlücke offen benannt  und de r Umgang damit nachvollziehbar erklär t 

werden . 

  

 
214 ɊComply or explainɈ ist ein etabliertes Prinzip aus der Berichterstattung, nach dem Anforderungen an Daten im Einzelfall nicht befolgt 

werden müssen, wenn begründet erklärt werden kann, warum davon abwichen wird.  
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Tipps aus der Praxis  

¶ Ganzheitlichen strategischen Ansatz priorisieren:  Die Logik der ESRS, Übergangspläne und 

Konzepte je Unterthema anzugeben, kann dazu verleiten, diese auch je Unterthema zu 

entwickeln. Es kann aber aus einer inhaltlichen Perspektive sinnvoller sein, hier einen 

ganzheitlichen, themenübergreifenden Ansatz ( z. B. ein gemeinsamer Übergangsplan für 

Klima, Wasser und Biodiversität) zu verfolgen. Das ist auch gemäß der ESRS möglich, lässt sich 

allerdings nicht explizit ablesen.  

¶ Datenmanagement frühzeitig etablieren:  Noch vor der eigentlichen Datenerhebung 

empfiehlt sich die Einrichtung eines strukturierten Datenmanagements. Dazu gehört ein Ort 

zur Datensammlung, an dem alle relevanten Datenpunkte, Quellen und Verantwortlichkeiten 

dokumentiert werden. So wird frühzeit ig Transparenz über vorhandene Datenlücken und 

erforderliche Prozesse geschaffen.  

¶ Fachabteilungen gezielt einbinden:  Die relevanten Fachbereiche (z.  B. Umwelt, Personal , 

Produktsicherheit, Controlling, Rechtsabteilung)  sollten von Beginn an aktiv in die 

Sammlung und in den Plausibilitätscheck der Daten bzw. Informationen eingebunden werden. 

Dies verbessert die Qualität und ermöglicht eine konsistente Auslegung.  

¶ Konsistenz im Gesamtunternehmen sicherstellen:  Die Methodik zur Datenerfassung und -

kontrolle sollte zentral auf Gesamtunternehmensebene  festgelegt und anschließend 

einheitlich auf Tochter unternehmen , Standorte und Anlagen angewandt  werden. So lassen sich 

Inkonsistenzen in der Datenbasis vermeiden und Berichte vergleichbar sowie prüfungssicher 

gestalten.  

¶ Frühzeitige Abstimmung mit der Wirtschaftsprüfung:  Die frühe Einbindung der 

Wirtschaftsprüfung ist insbesondere bei komplexen oder geschätzten Datenpunkten sinnvoll ɀ 

etwa im Hinblick auf  Unsicherheiten, Auslegungsfragen oder Berechnungsmethoden. So 

können risikobehaftete Daten früh validiert und Berichtsinhalte bereits im Vorfeld abgestimmt 

werden, was spätere Nacharbeiten deutlich reduziert.  

¶ Blick auf die Methodik zu Schätzungen oder Berechnung der Daten in anderen CSRD -

Berichten:  Daten wie Scope -3-Emissionen sind oft schwer vollständig zu quantifizieren. Ein 

Blick in die Berichte anderer Unternehmen zeigt, wie mit Annahmen, Schätzmethoden und 

Unsicherheiten umgegangen wird ɀ etwa durch die Nutzung von Branchenfaktoren oder 

Hochrec hnungen entlang der Wertschöpfungskette.  

Checkliste 

V Welche Informations - und Datenquellen stehen zur Verfügung (interne Systeme, externe 

Dienstleister:innen), um Datenlücken zu schließen?  
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V Werden die  Informationen und  Daten in einem zentralen System oder Datenraum verwaltet 

(z.B. ESG-Software, excelbasierte Lösung )? 

V Liegen die vorhandenen  Informationen und  Daten in einem geeigneten Format für die 

Berichterstattung  vor? 

V Existieren Prozesse zur Plausibilisierung, Validierung und Freigabe der  Informationen und  

Daten? 

V Gibt es inter ne Prozesse, die angepasst werden müssen, um fehlende  Informationen und  

Daten zu  erfassen ? 

V Wie werden die Qualität und Zuverlässigkeit der Unternehmensinformationen und -daten 

überprüft?  

V Wurden klare Rollen und Verantwortlichkeiten für die Gewinnung der Informationen und 

Daten definiert (z. B. Datenverantwortliche und Datenbereitsteller)?  

V Gibt es eine Dokumentation der Erhebungsmethodik je Information und Datenpunkt (z. B. bei 

Schätzunge n)? 

V Ist eine regelmäßige Abstimmung mit der Wirtschaftsprüfung vorgesehen?  
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TOOLS ZU KAPITEL 5.1: BERICHTSVORBEREITUNG NACH 
CSRD 

 

Zum Kapitel 5.1: Berichtsvorbereitung nach CSRD werden  folgende weiterführende  Tools bereitgestellt:  

 

 

 

 

 

 
 

  

Präsentation  zur Zusammenstellung der Berichtsanforderungen nach CSRD 

Präsentation  mit ausgewählten Inhalten zur Vorbereitung des CSRD -Berichts auf 

Basis von Kapitel 5 .1 

 

Excel-Tool zur Gap -Analyse nach CSRD  

Excel-Tool zur Festlegung der Berichtspflichten und Identifikation von Datenlücken  
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2. BERICHTSVORBEREITUNG NACH EU-TAXONOMIE 

Die EU-Taxonomie -Verordnung dient als verbindliches Klassifikationssystem. Es legt fest, welche 

Wirtschaftstätigkeiten als ökologisch nachhaltig eingestuft werden können. Die Ergebnisse der 

Taxonomie -Prüfung müssen vom Unternehmen in der nichtfinanziellen Erklärung veröffentlicht 

werden.  

Durch d ie EU-Taxonomie -Verordnung soll eine Reihe von Zielen erreicht werden. Sie soll dabei helfen, 

nachhaltige Investitionen zu fördern, Finanzströme für eine emissionsarme, widerstandsfähige und 

ressourceneffiziente Wirtschaft zu mobilisieren und somit den Übergang zur Klimane utralität, die 

Anpassung an den Klimawandel, den Schutz von Wasser - und Meeresressourcen sowie Biodiversität 

und Ökosystemen, die Vermeidung von Umweltverschmutzung und den Übergang zu einer 

Kreislaufwirtschaft ermöglichen .215 Sie soll Transparenz und Vergleichbarkeit schaffen, um 

Unternehmen, Investoren und andere Stakeholder bei der Bewertung von Nachhaltigkeitsleistungen 

zu unterstützen. Die EU -Taxonomie stellt keine verbindlichen Performance -Anforderungen an die 

ökologische Unterne hmensleistung, sondern soll das ökologische Bewusstsein von Unternehmen 

schärfen.  

Die folgenden Abschnitte widmen sich den grundlegenden Anforderungen und Schritten, die 

Unternehmen zur Erfüllung der EU -Taxonomie umsetzen müssen. Grundsätzlich kann der Prozess der 

Erfüllung der Berichtsanforderungen der EU-Taxonomie unabhängig von der Wesentlichkeitsanalyse 

nach CSRD gestartet werden, das heißt dieser Schritt kann zeitlich flexibel vorgezogen werden (siehe 

Kapitel 2.2.1 Projektplan). 

1. GRUNDSÄTZE DER EU-TAXONOMIE 

Gemäß der EU-Taxonomie -Verordnung sind Unternehmen verpflichtet, Wirtschaftsaktivitäten darauf 

zu prüfen, ob diese  

1. taxonomiefähig  

2. taxonomiekonform sind.  

Für die relevanten Wirtschaftsaktivitäten und d ie damit  verbundenen Vermögensgegenstände sind 

die Kennzahlen Umsatz, Investitionsausgaben (CapEx) und Betriebsausgaben (OpEx) zu ermitteln.  

 
215 Gemäß der sechs Umweltziele der EU -Taxonomie, sie lauten:  Klimaschutz , Anpassung an den Klimawandel , Nachhaltige Nutzung und 

Schutz von Wasserressourcen , Kreislaufwirtschaft , Umweltverschmutzung vermeiden , Schutz von Ökosystemen & Biodiversität . 
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Weiterhin können Investitions - und Betriebsausgaben als taxonomiefähig bzw. taxonomiekonform 

angegeben werden, die aus dem Erwerb von Produktion aus taxonomiefähigen oder -konformen 

Wirtschaftstätigkeiten und einzelnen Maßnahmen von Dritten resultieren (auch als CapEx/ OpEx 

Kategorie C bezeichnet). 216 Weitere Informationen hierzu finden sich in Kapitel 5.2.2: 

Taxonomiefähigkeit einer Wirtschaftstätigkeit. 

Diese Kennzahlen sind  zusammen mit ergänzenden Erläuterungen im Rahmen der nichtfinanziellen 

Erklärung (zukünftig in der Nachhaltigkeitsberichterstattung gemäß der CSRD) offenzulegen. 217  

Die offenzulegenden Kennzahlen ergeben sich aus den Wirtschaftstätigkeiten, die als ökologisch 

nachhaltig eingestuft werden können. Die EU -Taxonomie ordnet Wirtschaftstätigkeiten den sechs 

Umweltzielen zu:  

¶ Klimaschutz  

¶ Anpassung an den Klimawandel  

¶ Nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasserressourcen  

¶ Kreislaufwirtschaft  

¶ Umweltverschmutzung vermeiden  

¶ Schutz von Ökosystemen & Biodiversität  

Um zu ermitteln , welchen Anteil an Umsatz, Betriebsausgaben (OpEx) und Investitionsausgaben 

(CapEx) ein Unternehmen offenlegen muss, muss es zunächst bestimmen, ob und welche seiner 

Wirtschaftstätigkeiten von der EU -Taxonomie betroffen sind (siehe Kapitel 5.2.2: Taxonomiefähigkeit 

einer Wirtschaftstätigkeit). In einem zweiten Schritt ist zu  analysieren, welche dieser taxonomiefähigen 

Tätigkeiten die Kriterien zur Taxonomiekonformität erfüllen, also die technischen Bewertungskriterien 

und die Kriterien zum sozialen Mindestschutz (siehe Kapitel 5.2.2: Taxonomiefähigkeit einer 

Wirtschaftstätigkeit). Die technischen Bewertungskriterien setzen sich weiterhin aus dem Kriterium 

zum substanziellen Beitrag und den Kriterien zur Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen bzw. 

eines erheblichen Schadens zusammen. Dieser Prozess ist in  Abbildung 25 vereinfacht dargestellt und 

wird im Verlauf dieses Kapitels ausführlicher beschrieben. Wenn die Wirtschaftstätigkeiten die 

Kriterien zur Taxonomiekonformität erfüllen, gelten sie als ökologisch nachhaltig. 218 Die Verpflichtung 

zur Offenlegung der genannten Kennzahlen und Informationen ergibt sich aus Art. 8 der EU -

 
216 Anhang I, 1.1.2.2. und 1.1.3.2, EU 2021/2178. 

217 Art. 8, EU-Tax VO. 

218 Art. 3, EU-Tax VO. 
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Taxonomie -Verordnung 219 sowie aus Art. 10 in Verbindung mit Anhang II der Delegierten Verordnung 

(EU) 2021/2178.220 

Die gesetzliche Grundlage der EU -Taxonomie bildet die EU -Taxonomie -Verordnung. Darüber hinaus 

sind Einzelheiten wie die konkrete Umsetzung, die Liste aktuell von der Taxonomie abgedeckter 

Wirtschaftstätigkeiten sowie die jeweiligen Bewertungskriterien in mehr eren Delegierten 

Verordnungen 221 verankert.   

Aufgrund der Komplexität sowie des hohen Anteils technischer und finanzieller Faktoren im EU -

Taxonomie -Prozess ist es empfehlenswert, bereits frühzeitig Vertreter:innen verschiedener 

Fachbereiche (z. B. Produkt -Expert:innen, Compliance -Beauftragte) in den Prozess einzubinden und 

das Projektteam breit aufzustellen. Insbesondere Vertreter:innen des Finanzteams sollten Teil des 

Projektteams sein.  

Branchenspezifische Einordnung der EU -Taxonomie  

Zum Zeitpunkt  der Niederschrift des Kapitels  Anfang 2025 deckt die EU -Taxonomie nicht alle Sektoren 

und Branchen ab, in denen Wirtschaftstätigkeiten potenziell eine positive Nachhaltigkeitswirkung 

entfalten  können. Die EU -Taxonomie soll jedoch schrittweise weiterentwickelt werden . Es ist 

wahrscheinlich, dass andere Wirtschaftstätigkeiten aus weiteren  Sektoren und Teilsektoren der 

Wirtschaft einbezogen werden.  

Die derzeit  von der EU-Taxonomie umfassten Wirtschaftstätigkeiten wurden dahingehend 

ausgewählt, dass wirtschaftliche Sektoren und Tätigkeiten priorisiert werden, die das höchste 

Potenzial aufweisen, einen substanziellen Beitrag zu einem der sechs Umweltziele zu leis ten.  

So wurden beispielsweise Aktivitäten dem Umweltziel Klimaschutz zugeordnet, die ein hohes Potenzial 

haben, wesentlich zur Reduktion von Treibhausgasen beizutragen. Maßgeblich war dafür ihr Anteil an 

den Gesamtemissionen. Aktuell deckt die EU -Taxonomie über 100 Wirtschaftstätigkeiten aus 17 

verschiedenen Sektoren ab ɀ unter anderem das verarbeitende Gewerbe, wozu auch Teile der 

chemischen und pharmazeutischen Industrie zählen. Tätigkeiten, die der pharmazeutischen und 

chemischen Industrie zugeordnet werden, die aktuell von der EU -Taxonomie erfasst sind, sind 

beispielsweise die Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen222, die Herstellung von Soda223, die 

 
219 Art. 8, EU-Tax VO. 

220 Art. 10 i.V.m. Anhang I I, EU 2021/2178. 

221 EU 2021/2178, EU 2021/2139, EU 2022/1214. EU 2023/2485, EU 2023/2486 . 

222 Anhang III , 1.1, EU 2023/2486. 

223 Anhang I, 3.12, EU 2021/2139 . 
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Herstellung von wasserfreiem Ammoniak224 oder  die Herstellung von organischen Grundstoffen und 

Chemikalien.225 Diese Tätigkeiten sind dem Sektor Verarbeitendes Gewerbe zugeordnet.  

Viele Unternehmen der chemischen und pharmazeutischen Industrie sehen sich aktuell durch die EU -

Taxonomie vor Herausforderungen gestellt. Die Gründe hierfür sind vielfältig, beispielsweise:  

¶ mangelnde Erfassung von Wirtschaftsaktivitäten, durch die elementare Vorprodukte zur 

Erreichung der Umweltziele erzeugt werden  

¶ geringe Abdeckung der branchenspezifischen Kerngeschäftstätigkeiten durch die EU -

Taxonomie und Taxonomiekonformitätskriterien, die häufig  im Widerspruch zu tatsächlichen 

Produkteigenschaften stehen  (siehe Kapitel 5.2.3: Taxonomiekonformität einer 

Wirtschaftstätigkeit). 

Dem begrenzten Mehrwert, den die EU -Taxonomie derzeit für die chemische und pharmazeutische 

Branche bietet, steht zudem oftmals ein hoher bürokratischer Aufwand zur Erfüllung der 

 
224 Anhang I, 3.15, EU 2021/2139 . 

225 Anhang I, 3.14, EU 2021/2139 . 

Abbildung 25: Taxonomiekonformitätsprozess (Eigene Darstellung). 


























































































































